
212832162 1810 Seite 1 von 17 

Allgemeine und Besondere Versicherungsbedingungen 
sowie Risikobeschreibungen zur Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer und 
vereidigte Buchprüfer, Steuerberater, Rechtsanwälte 
und Patentanwälte (AVB-WiStRa) 
 

Ausgabe: 10.2018 

 

 Seite Seite 

 

Teil 1 
Allgemeine Versicherungsbedingungen 2 

A. Der Versicherungsschutz (§§ 1-4) 2 

§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, Vermögens-
schaden, Versicherungsnehmer, Weitere Deckungs-
bestandteile 2 

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung, Bedingungs- 
differenzdeckung 5 

§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungsschutzes 6 

§ 4 Ausschlüsse 7 

B. Der Versicherungsfall (§§ 5-6) 7 

§ 5 Versicherungsfall, Obliegenheiten im  
Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers 7 

§ 6 Rechtsfolgen einer Obliegenheitsverletzung nach § 5 7 

C Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-14) 8 

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, Abtretung, 
Verpfändung, Rückgriffsansprüche 8 

§ 8 Prämienzahlung, (Erst- und Folgeprämie) und Rechts- 
folgen bei Nichtszahlung, Verzug bei Abbuchung, 
Prämienregulierung, Prämienrückerstattung 8 

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen 9 

§ 10 Verjährung, zuständiges Gericht, anwendbares 
Recht, Sanktionsklausel, Klausel zur Daten- 
verwendung 10 

§ 11 Form der Willenserklärung gegenüber  
dem Versicherer 10 

§ 11 a Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers, Rechtsfolgen von Anzeigepflicht- 
verletzungen 10 

§ 11 b Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers  
während der Vertragslaufzeit 10 

§ 12 Mitarbeiter 11 

§ 13 Kumulsperre 11 

§ 14 Versichererwechsel 11 

 

Teil 2 
Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für Wirtschaftsprüfer  
und vereidigte Buchprüfer (BBR-W) 11 

A. Besondere Bedingungen 11 

1. Mitversicherung 11 

2. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 11 

3. Jahreshöchstleistung 11 

4. Haftpflichtansprüche im Auslandsbezug 11 

5. Ausschlüsse 12 

6. Meldepflichten des Versicherers 12 

7. Abweichungen von der Pflichtversicherung 12 

B. Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung von Wirtschaftsprüfern 
und vereidigten Buchprüfern 12 

 

Teil 3 
Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für Steuerberater (BBR-S) 13 

A. Besondere Bedingungen 13 

1. Mitversicherung 13 

2. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 13 

3. Jahreshöchstleistung 13 

4. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug 13 

5. Ausschlüsse 14 

6. Meldepflichten des Versicherers 14 

7. Abweichungen von der Pflichtversicherung 14 

8. Elektronischer Zahlungsverkehr 14 

B. Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung von Steuerberatern 14 

 

Teil 4 
Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für Rechtsanwälte und 
Patentanwälte (BBR-R) 15 

A. Besondere Bedingungen 15 

1. Jahreshöchstleistung 15 

2. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug 16 

3. Ausschlüsse 16 

4. Meldepflichten des Versicherers 16 

5. Abweichungen von der Pflichtversicherung 16 

6. Ausschluss kaufmännischer Risiken 16 

7. Deckung für Auszahlungsfehler bei Anderkonten 16 

8. Abwehrkosten bei nicht ordnungsgemäßer Zustellung 
 bei Verwendung des besonderen elektronischen 
 Anwaltspostfachs (beA) 16 

B Risikobeschreibung zur Vermögensschaden-
Haftpflichtversicherung von Rechtsanwälten 
(einschließlich des Rechtsanwalts-Risikos von 
Anwaltsnotaren) 16 

C. Risikobeschreibung für die Vermögensschaden-
haftpflichtversicherung von Patentanwälten 17 



212832162 1810 Seite 2 von 17 

Teil 1 
Allgemeine Versicherungsbedingungen 

 

A. Der Versicherungsschutz (§§ 1-4) 

 

§ 1 Gegenstand des Versicherungsschutzes, 
Vermögensschaden, Versicherungsnehmer, 
Weitere Deckungsbestandteile 

I.  Versicherungsschutz für berufliche Tätigkeit, 
Vermögensschadenbegriff 

1. Gegenstand des Versicherungsschutzes 

Der Versicherer bietet dem Versicherungsnehmer Versicherungs-
schutz für den Fall, dass er wegen eines bei der Ausübung 
beruflicher Tätigkeit von ihm selbst oder einer Person, für die er 
nach § 278 BGB oder § 831 BGB einzutreten hat, begangenen 
Verstoßes von einem anderen auf Grund gesetzlicher Haftpflicht-
bestimmungen privatrechtlichen Inhalts für einen Vermögens-
schaden verantwortlich gemacht wird. 

Ausgenommen sind Ansprüche auf Rückforderung von Gebühren 
oder Honoraren sowie Erfüllungsansprüche und Erfüllungs-
surrogate gemäß § 281 in Verbindung mit § 280 BGB, sowie 
gemäß § 812 BGB. 

Versicherungsnehmer kann sowohl eine juristische, als auch eine 
natürliche Person sein. 

2. Definition des Vermögensschadens 

Vermögensschäden sind solche Schäden, die weder Personen-
schäden (Tötung, Verletzung des Körpers oder Schädigung der 
Gesundheit von Menschen) noch Sachschäden (Beschädigung, 
Verderben, Vernichtung oder Abhandenkommen von Sachen, 
insbesondere auch von Geld und geldwerten Zeichen) sind, noch 
sich aus solchen von dem Versicherungsnehmer oder einer Person, 
für die er einzutreten hat, verursachten Schäden herleiten. 

Hierunter fallen auch solche, die durch Freiheitsentzug verursacht 
worden sind (Straf- oder Untersuchungshaft, Unterbringung). 

3. Versicherte Personen 

Als versicherte Personen gelten sämtliche nachfolgend aufge-
führte natürliche Personen in ihrer Position bei dem Versiche-
rungsnehmer als: 

– Geschäftsführer, 

– Partner, 

– Sozien 

– sonstige Organe, 

– Gesellschafter, 

– Angestellte/Mitarbeiter oder 

– sonstige Personen, deren sich der Versicherungsnehmer zur 
Erfüllung seiner Berufstätigkeit bedient. 

II. Berufsangehörige als Versicherungsnehmer 

1. Sozien  

Üben Berufsangehörige ihre Berufe nach außen hin gemeinschaft-
lich aus, sind sie Sozien ohne Rücksicht darauf, wie ihre vertrag-
lichen Beziehungen untereinander (Innenverhältnis) geregelt sind. 

2. Innenverhältnis 

Die vertraglichen Beziehungen des Innenverhältnisses können 
sein: Anstellungsverhältnis, freie Mitarbeit, Bürogemeinschaft, 
Kooperation, Gesellschaft bürgerlichen Rechts, nicht als Berufs-
trägergesellschaft anerkannte Partnerschaft und Ähnliches. 

3. Zurechnung 

In der Person eines Sozius gegebene Umstände, die den Versiche-
rungsschutz beeinflussen, gehen zu Lasten aller Sozien. 

4. Mithaftung neu eintretender Sozien 

Im Rahmen dieses Versicherungsvertrages besteht Versicherungs-
schutz auch für die persönlich gesetzliche Haftpflicht neu ein-
tretender Sozien für Verbindlichkeiten, die vor Eintritt in die 
Sozietät von dieser begründet wurden, wenn der maßgebliche 
Verstoß in dem Zeitraum dieses Vertrages liegt. 

5. Mithaftung ausscheidender Sozien 

Mitversichert ist auch die persönlich gesetzliche Haftpflicht eines 
Sozius für Pflichtverletzungen dieser Sozietät nach seinem Aus-
scheiden wegen Berufsaufgabe, soweit der ausgeschiedene Sozius 
zum Zeitpunkt der Begründung des Mandats Mitglied der Sozietät 
war. 

Diese Erweiterung des Versicherungsschutzes ist auf 5 Jahre be-
grenzt. 

6. Interprofessionelle akzessorische Haftung 

Im Rahmen dieses Versicherungsvertrages besteht Versicherungs-
schutz für den Fall, dass gegen den Versicherungsnehmer oder 
mitversicherte Personen aufgrund einer versicherten Tätigkeit 
Haftpflichtansprüche wegen akzessorischer Haftung gemäß 
direkter oder entsprechender Anwendung des § 128 HGB geltend 
gemacht werden für Verstöße eines berufsfremden Sozius oder 
Partners im Rahmen von dessen vorbehaltener beruflicher Tätig-
keit (Versicherung für interprofessionelle akzessorische Haftung). 

III. Berufsträgergesellschaft als Versicherungsnehmer 

1. Versicherungsschutz für die Repräsentanten 

Nimmt eine anerkannte Berufsträgergesellschaft für sich selbst 
Versicherung, bezieht sich der Versicherungsschutz für diese 
Gesellschaft auf die den Organen, Geschäftsführern, Gesellschaf-
tern von Personengesellschaften, Partnern und Angestellten oder 
sonstigen Personen, deren sie sich zur Erfüllung ihrer Berufstätig-
keit bedient, zur Last fallenden Verstöße. 

2. Zurechnung 

In der Person des Verstoßenden gegebene Umstände, die den 
Versicherungsschutz beeinflussen, werden dem Versicherungs-
nehmer zugerechnet; das gilt nicht, wenn Angestellte (nicht 
Organe, Geschäftsführer, Gesellschafter von Personengesell-
schaften, Partner, vertretungsberechtigte Personen wie Prokuristen 
und Handlungsbevollmächtigte) des Versicherungsnehmers oder 
sonstige Personen, deren er sich zur Erfüllung seiner Berufstätig-
keit bedient, in Erfüllung dieser Tätigkeit von Gesetz, Vorschrift, 
Anweisung oder Bedingung des Auftraggebers wissentlich 
abgewichen sind oder sonst ihre Pflichten wissentlich verletzt 
haben.  

3. Versicherung von Mandaten, deren Bearbeitung 
nur natürlichen Personen gestattet ist 

Soweit Tätigkeiten, die von den im Versicherungsschein als 
Versicherungsnehmer oder versicherte Person entsprechend 
dokumentierten Berufsträger im Deckungsumfang des Versiche-
rungsvertrags ausgeführt werden,  

– nur natürlichen Personen gestattet sind und 

– im Innenverhältnis für Rechnung der versicherten Gesellschaft 
erfolgen, 

sind diese mitversichert. 

Versicherungsschutz besteht je Berufsträger bis zu der im Ver-
sicherungsschein je Versicherungsfall vereinbarten Versiche-
rungssumme und höchstens für alle derartigen Versicherungsfälle 
eines Versicherungsjahres. 

Eine Anrechnung von Versicherungsleistungen im Zusammenhang 
mit den genannten Tätigkeiten auf die im Versicherungsschein 
dokumentierte Versicherungssumme findet nicht statt. 

Der Ausschluss gemäß § 4 Ziff. 5 der Versicherungsbedingungen 
(in Bezug auf wissentliche Pflichtverletzung) gilt im Hinblick auf 
die persönliche Inanspruchnahme ebenfalls als vereinbart. 
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4. Mitversicherung von Ansprüchen gegen 
Geschäftsführer von Kapitalgesellschaften 

Versicherungsschutz wird auch für den Fall gewährt, dass gesetz-
liche Vertreter einer Kapitalgesellschaft, die als Berufsträger-
gesellschaft anerkannt ist, in einem – im Rahmen dieser Be-
dingungen versicherten – Versicherungsfall persönlich in Anspruch 
genommen werden. Dies gilt nicht für den Innenregress der 
Gesellschaft gegen das eigene Organ. Voraussetzung hierfür ist, 
dass das Mandatsverhältnis mit der Berufsträgergesellschaft und 
nicht mit dem Berufsträger persönlich zustande gekommen ist, 
sowie dass der gesetzliche Vertreter zugunsten und auf Rechnung 
der Berufsträgergesellschaft tätig geworden ist.  

Versicherungsschutz wird nur gewährt, wenn über einen bereits 
bestehenden Versicherungsvertrag des gesetzlichen Vertreters 
kein Versicherungsschutz zur Verfügung steht.  

5. Versicherung von fortgeführten Altmandaten 

Mitversichert ist die persönliche gesetzliche Haftpflicht eines 
Partners wegen einer Pflichtverletzung, die der Partnerschafts-
gesellschaft mit beschränkter Berufshaftung (PartG mbB) im 
Rahmen eines fortgeführten Altmandates zuzurechnen ist. 

Fortgeführte Altmandate sind Mandate, die von der Gesellschaft, 
deren Rechtsnachfolger die PartG mbB geworden ist oder die in 
Form der PartG mbB fortgeführt wurde, abgeschlossen wurden 
und für die nicht die Haftungsbeschränkung auf das Gesellschafts-
vermögen gem. § 8 Abs. 4 PartGG vereinbart wurde. 

Der Ausschluss gem. § 4 Ziff. 5 der Versicherungsbedingungen (in 
Bezug auf wissentliche Pflichtverletzungen) gilt im Hinblick auf die 
persönliche Inanspruchnahme des betreffenden Berufsträgers 
jedenfalls als vereinbart.  

6. Versicherung des Wegfalls der Haftungs-
beschränkung 

Mitversichert ist im Rahmen und Umfang des Versicherungs-
vertrages die persönliche gesetzliche Haftpflicht der Partner, 
sofern die Haftungsbeschränkung auf das Gesellschaftsvermögen 
gem. § 8 Abs. 4 PartGG unwirksam sein sollte. 

Der Ausschluss gem. § 4 Ziff. 5 der Versicherungsbedingungen (in 
Bezug auf wissentliche Pflichtverletzungen) gilt im Hinblick auf die 
persönliche Inanspruchnahme der Partner jedenfalls als vereinbart. 

IV. Teilrechtsfähige Gesellschaften als Haftungs-
adressat 

Im Rahmen dieses Versicherungsvertrages besteht Versicherungs-
schutz für die teilrechtsfähige Gesellschaft (z. B. Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts, Partnerschaftsgesellschaft) als eigenständiger 
Haftungsadressat, sofern alle Sozien mit der gleichen Versiche-
rungssumme über diesen Versicherungsvertrag versichert sind.  

V. Weitere Deckungsbestandteile 

1. Tätigkeit als externer Datenschutzbeauftragter 

Im Rahmen der diesem Versicherungsvertrag zugrunde liegenden 
Bedingungen besteht auch Versicherungsschutz für die rechtlich 
zulässige Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder einer ver-
sicherten Person als externer Datenschutzbeauftragter nach dem 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), der Datenschutz-Grundver-
ordnung (EU-DSGVO) oder entsprechender ausländischer Gesetze.  

Mitversichert ist die gesetzliche Haftpflicht wegen immaterieller 
Schäden aus der Verletzung von Persönlichkeitsrechten. 

2. Verletzung von Ansprüchen wegen Persönlich-
keitsrechtsverletzungen 

Versichert ist im Rahmen dieses Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht des Versicherungsnehmers oder einer versicherten Person 
wegen materieller und immaterieller Schäden aus der Verletzung 
von Persönlichkeitsrechten, insbesondere im Sinne des Gesetzes 
zum Schutz vor Missbrauch personenbezogener Daten bei der 
Datenverarbeitung (Bundesdatenschutzgesetz, BDSG und 
Datenschutzgrundverordnung DSGVO) und gleichartiger landes-
rechtlicher Bestimmungen. 

3. Verletzung von Geheimhaltungspflichten 

Versichert sind unmittelbare Haftpflichtansprüche wegen der 
Verletzung einer Geheimhaltungsverpflichtung im Zusammenhang 
mit der beruflichen Tätigkeit. Es macht dabei keinen Unterschied, 
ob die Geheimhaltungsverpflichtung aufgrund von gesetzlichen 
Vorschriften, insbesondere Datenschutzgesetzen oder berufs-
ständischen Vorschriften, oder aufgrund von haupt- oder 
nebenvertraglichen Abreden entstanden ist. § 4 Ziff. 2 bleibt 
unberührt. 

4. Schiedsgerichtsklausel 

Die Vereinbarung von Schiedsverfahren gefährdet nicht den 
Versicherungsschutz, wenn sie vor Eintritt des Versicherungsfalles 
getroffen wurde und das Verfahren auf der Grundlage des 
deutschen schiedsrichterlichen Verfahrens i. S. d. §§ 1025 – 1066 
ZPO oder anderer westeuropäischer Schiedsgerichtsordnungen 
(z. B. des Schiedsgerichtshofes der Internationalen Handels-
kammer Paris, Zürich, Genf, UNO usw.) ausgetragen wird. 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dem Versicherer die Ein-
leitung von Schiedsverfahren unverzüglich anzuzeigen und dem 
Versicherer die Mitwirkung im Schiedsverfahren entsprechend der 
Mitwirkung des Versicherers am Verfahren des ordentlichen 
Rechtsweges zu ermöglichen.  

5. Gremientätigkeiten 

Mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen der Tätigkeit als 
Mitglied eines Aufsichtsrates, Beirates, Stiftungsrates oder 
ähnlicher Gremien, wenn und soweit diese Ansprüche auf ein 
Anwalts- oder Steuerberatungsmandat gegründet sind. 

Die Art und Weise der Erteilung, Abwicklung und Honorierung 
des Mandats ist dabei unerheblich. 

Ebenso mitversichert sind Haftpflichtansprüche wegen der Tätig-
keit als Mitglied satzungsgemäß eingerichteter Gremien von 
Rechtsanwaltskammern sowie berufsständischen Vereinen und 
Verbänden.  

Dies gilt nur, sofern hier nicht anderweitiger Versicherungsschutz 
besteht. 

6. Autoren- und Referententätigkeit 

Mitversichert ist die Tätigkeit als Autor, Referent und Dozent in 
seinem Fachgebiet, sowie als rechtswissenschaftlicher Gutachter. 

7. M&A-Mandate 

Mitversichert sind Aktivitäten im Zusammenhang mit Mergers and 
Aquisitions sowie die Erstellung von Due-Diligence-Reports, 
Reliance-Letters und Legal Opinions, sofern sie auf rechts-, steuer- 
oder wirtschaftsberatenden Tätigkeiten beruhen. 

Gesetzliche Haftpflichtansprüche Dritter (einschließlich kredit-
gebender Banken) aus diesen Reports sind ebenfalls vom Ver-
sicherungsschutz umfasst. 

8. Börsengänge 

Mitversichert ist die rechtliche Beratung bei der Begleitung von 
Börseneinführungen, von Projekten und Publikumsfonds und die 
damit verbundene Erstellung von Börsenprospekten. 

9. Bietergemeinschaft (ARGE) 

Versichert ist die gesetzlich vorgesehene gesamtschuldnerische 
Haftung aus der berufs- und standesrechtlich zulässigen 
Kooperation mit Angehörigen sozietätsfähiger und nicht 
sozietätsfähiger Berufe für den von den sonstigen Dienstleistungs-
erbringern im Rahmen solcher Kooperationen verursachte 
Schäden (z. B. Ausschreibungsverfahren, Projektierungen von 
Großaufträgen, Machbarkeitsstudien oder Umstrukturierungen 
von öffentlichen Unternehmen). 

Der Versicherungsschutz ist zeitlich beschränkt auf die Planung 
und Durchführung des Auftrags bis zum Abschluss der jeweiligen 
Verträge; die Phase der Umsetzung der geschlossenen Verträge ist 
nicht Gegenstand des Versicherungsschutzes. 
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10. Ansprüche nach § 11 Geldwäschebekämpfungs-
gesetz 

Mitversichert sind auch Ansprüche von Mandanten infolge von 
Verstößen im Zusammenhang mit § 11 Geldwäschebekämpfungs-
gesetz, auch durch Geldwäschebeauftragte des Versicherten.  

11. Reputationskosten 

Versicherungsschutz besteht für die Kosten der Abwehr oder 
Minderung eines (drohenden) Reputationsschadens eines 
Versicherten wegen einer in Medienberichten oder anderen 
Dritten öffentlich zugänglichen Informationen begangenen oder 
behaupteten Verstoßes. Bei Eintritt eines Versicherungsfalls oder 
bei Bestehen der Möglichkeit des Eintritts eines Versicherungsfalls 
wird das Drohen eines Reputationsschadens vermutet. 

Der Versicherungsschutz beinhaltet die angemessenen Kosten 
einer Gegendarstellung und der Beratung durch einen externen 
Public Relations-Berater, den der Versicherte in Abstimmung mit 
dem Versicherer beauftragt hat. Bei einer Rufschädigung gemäß 
§§ 185, 186 StGB übernimmt der Versicherer zusätzlich die 
Kosten einer Privatklage nach §§ 374 ff. StPO. 

12. Ordnungs-, Straf- und Disziplinarverfahren 

Die Kosten für die Wahrnehmung rechtlicher Interessen des 
Versicherten wegen des Vorwurfs der Verletzung von Vorschriften 
des Straf- und Ordnungswidrigkeitenrechts sowie in standes- und 
disziplinarrechtlichen Verfahren wegen Handlungen und Unter-
lassungen im Zusammenhang mit dem versicherten Risiko werden 
nach Maßgabe der nachfolgend aufgeführten Punkte vom Ver-
sicherer übernommen: 

Es besteht Versicherungsschutz insbesondere für die Kosten einer 
anwaltlichen 

– ersten Beratung, 

– Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren 
sowie in standes- und disziplinarrechtlichen Verfahren 

– Tätigkeit bei Durchsuchungs- und Beschlagnahmemaß-
nahmen, 

– Tätigkeit in Verwaltungs-, Steuer- und sozialrechtlichen 
Verfahren vor deutschen Behörden und Gerichten, die dazu 
dient, die Verteidigung in eingeleiteten Verfahren zu unter-
stützen oder deren Einleitung zu verhindern. 

Sowie für die Kosten: 

– von Verfahren im Zusammenhang mit dem Vorwurf, kartell-
rechtswidrige Vereinbarungen über Preisgestaltung oder 
Geschäftsbedingungen, die Beschränkung der Produktion oder 
des Absatzes oder die Aufteilung von Märkten oder Kunden 
getroffen zu haben. Eine Kaution oder Kautionssumme wird 
nicht gestellt. 

– einer Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangsvoll-
streckung.  

 An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur 
Abwendung der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflicht-
summe zu leisten ist, beteiligt sich der Versicherer in dem-
selben Umfange wie an der Ersatzleistung, höchstens jedoch 
bis zur Höhe der Versicherungssumme. 

Ist in einem Verfahren gegen Firmeninhaber oder Organmitglieder 
die Einschaltung weiterer Strafverteidiger sachdienlich, wird auch 
deren angemessene Vergütung erstattet. Gleiches gilt für die 
sonstigen versicherten Personen nach vorheriger Zustimmung des 
Versicherers. 

Darüber hinaus besteht Versicherungsschutz für 

– die angemessenen Kosten der vom Versicherten in Auftrag 
gegebenen Sachverständigengutachten, die für seine Ver-
teidigung erforderlich sind. 

– für die Kosten notwendiger Reisen des Rechtsanwalts, die im 
Zusammenhang mit den versicherten Verfahren stehen 

– Reisekosten der versicherten Personen zu einem ausländischen 
Gericht, wenn dieses das persönliche Erscheinen angeordnet 
hat. Die Reisekosten werden bis zur Höhe der für Geschäfts-

reisen von Rechtsanwälten in Deutschland geltenden Sätze 
(RVG) übernommen. 

– die Kosten der Übersetzung der für die Verteidigung und den 
Zeugenbeistand im Ausland notwendigen schriftlichen Unter-
lagen. Soweit erforderlich werden auch die Kosten eines 
Dolmetschers übernommen. 

Kosten werden nicht übernommen, im Falle einer Verteidigung 
wegen einer Straftat, die nur vorsätzlich begehbar ist. Kosten 
werden nur übernommen, soweit der Versicherungsnehmer der 
Abwehrkostengewährung zustimmt. 

Die Zusage der Kostenübernahme entfällt rückwirkend, soweit ein 
rechtskräftiger Strafbefehl oder eine rechtskräftige Verurteilung 
wegen einer vorsätzlich begangenen Straftat erfolgt. In diesem 
Fall hat der Versicherte die verauslagten Kosten, auch für wegen 
der Pflichtenverletzung durchgeführte berufsgerichtliche 
Verfahren, zurückzuerstatten. 

Bei rechtskräftiger Verurteilung sowohl wegen Vorsatzes als auch 
wegen Fahrlässigkeit besteht diese Rückzahlungspflicht nur 
insoweit, als Vorsatz betroffen ist. Der jeweilige Anteil berechnet 
sich nach dem Gewicht und der Bedeutung der einzelnen Vor-
würfe im Gesamtzusammenhang (insbesondere dem Anteil am 
verhängten Strafmaß). 

Die Kosten für alle zeitlich und ursächlich zusammenhängenden 
Verfahren sowie für dasselbe Verfahren werden bis zu einem 
Betrag in Höhe von 100.000 EUR (Sublimit) übernommen. 

Maximal werden insgesamt für alle nicht zeitlich oder ursächlich 
zusammenhängenden Verfahren eines Jahres Kosten bis zu einem 
Betrag in Höhe von 250.000 EUR übernommen 

13. AGB-Verzicht 

Auf Haftungsausschlüsse in AGB, die die gesetzliche Haftpflicht 
des Versicherungsnehmers einschränken, beruft sich der Ver-
sicherer nur nach vorheriger Abstimmung mit dem Versicherungs-
nehmer. 

14. Mitversicherung von Personenschäden 

In Ergänzung zu Teil 1, A. § 1, I.2 gelten als Vermögensschäden 
auch Ansprüche wegen Personenschäden und hieraus resul-
tierende immaterielle Schäden gemäß § 253 Abs. 2 BGB 
(Schmerzensgeld), ausschließlich in den Fällen, in denen der 
Schaden im Rahmen einer versicherten originären Berufstätigkeit 
gemäß Ziffer Teil 1 A. § 1 I. 1. verursacht wurde.  

Dieser Versicherungsschutz wird bis zur Höhe der gesetzlichen 
Pflichtversicherungssumme für Vermögensschäden gewährt. Diese 
Erweiterung gilt nur, sofern hierfür nicht anderweitig Versiche-
rungsschutz besteht. 

15. Mitversicherung von Ansprüchen gegenüber Erben 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht der Erben des Versicherungsnehmers aus Verstößen, die bis 
zur Bestellung eines Praxisabwicklers oder bis zur Praxisver-
äußerung, längstens jedoch bis zu 8 Wochen nach Ableben des 
Versicherungsnehmers vorgekommen sind.  

16. Schäden in Folge von Diskriminierungen (AGG) 

Mitversichert sind unmittelbare Haftpflichtansprüche wegen 
Vermögensschäden, die aus Anlass der versicherten beruflichen 
Tätigkeit wegen einer Benachteiligung/Diskriminierung oder 
aufgrund einer Verletzung einer Vorschrift zum Schutz vor 
Benachteiligung/Diskriminierung, insbesondere aus dem Allge-
meinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG), geltend gemacht 
werden. 

17. Schäden an Akten, beweglichen Sachen, Gebäuden 
und Daten 

In Ergänzung zu Teil 1, A. § 1, I.2 gelten als Vermögensschäden 
auch Ansprüche wegen 

a. Sachschäden an Akten und anderen für die versicherte Tätig-
keit in Betracht kommenden Schriftstücken 

b. Sachschäden die an sonstigen beweglichen Sachen und 
Gebäuden entstehen, die das Objekt der versicherten Tätigkeit 
bilden, sofern es sich nicht um Sachschäden aus  Anlass der 
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Ausübung technischer Berufstätigkeit oder der Verwaltung von 
Grundstücken handelt. 

 Nicht versichert sind Ansprüche wegen Sachschäden, die ent-
stehen durch Abhandenkommen von Geld, geldwerten 
Zeichen, Wertsachen, Inhaberpapieren und in blanko indossier-
ten Orderpapieren; das Abhandenkommen von Wechseln 
sowie von zu Protest gegangenen Schecks fällt nicht unter 
diese Bestimmung. Der Versicherungsschutz bei Ander- 
konten nach Teil 2, A. Ziffer 7.2, Teil 3, A. Ziffer 7 und Teil 4, 
A. Ziffer 7 bleibt unberührt. 

c. der gesetzlichen Haftpflicht wegen Schäden im Zusammen-
hang mit der Ausübung der versicherten Tätigkeit aus dem 
Austausch, der Übermittlung und der Bereitstellung elektro-
nischer Daten, z. B. im Internet, per E-Mail oder mittels 
Datenträger, soweit es sich handelt um Schäden aus 

 aa. der Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten (Datenveränderung) bei Dritten 
durch Computer-Viren und/oder andere Schadprogramme; 

 bb. der Datenveränderung aus sonstigen Gründen sowie der 
Nichterfassung und fehlerhaften Speicherung von Daten 
bei Dritten und zwar wegen 

  – sich daraus ergebenden Personen- und Sachschäden, 
nicht jedoch weiterer Datenveränderung, sowie 

  – der Kosten zur Wiederherstellung der veränderten 
Daten bzw. Erfassung/korrekten Speicherung nicht oder 
fehlerhaft erfasster Daten, 

  – der Verletzung von Persönlichkeitsrechten; insoweit 
besteht auch Versicherungsschutz für immaterielle 
Ansprüche, nicht jedoch von Urheberrechten; 

  – der Verletzung von Namensrechten; insoweit besteht 
auch Versicherungsschutz für immaterielle Ansprüche. 

Es obliegt dem Versicherungsnehmer nachzuweisen, dass seine 
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
durch dem Stand der Technik entsprechenden Sicherheits-
maßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, Firewall) 
gesichert oder geprüft werden bzw. worden sind. Diese Maß-
nahmen können auch durch Dritte erfolgen. 

Versicherungsschutz für Teil 1, A. § 1, 17. c) besteht bis zu der im 
Versicherungsschein je Versicherungsfall vereinbarten Versiche-
rungssumme, höchstens jedoch in Höhe von 500.000 EUR je 
Versicherungsfall und für alle derartigen Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten im Sinne von Teil 1, 
A. § 3, III, Ziff. 5 werden abweichend von Teil 1 A. § 3 Abs. III 
Ziff. 5.1. auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Versicherungsschutz besteht nur, soweit kein anderweitiger 
Versicherungsschutz besteht. 

In Ergänzung zu Teil 1 § 4 sind nachfolgende Ansprüche aus den 
folgenden Tätigkeiten und Leistungen nicht versichert: 

– Software-Erstellung, -handel, -implementierung, -pflege 

– IT-Beratung, -analyse, -organisation, -einweisung, -schulung; 

– Netzwerkplanung, -installation, -integration, -betrieb, 
-wartung, -pflege; 

– Bereithaltung fremder Inhalte, z. B. Access-, Host-, Full-Service- 
Providing; 

– Betrieb von Rechenzentren und Datenbanken; 

– Betrieb von Telekommunikationsnetzen; 

– Anbieten von Zertifizierungsdiensten im Sinne des Signatur-
gesetzes/Signaturverordnung; 

Ausgeschlossen sind ferner Ansprüche die im Zusammenhang 
stehen mit: 

– massenhaft versandten, vom Empfänger ungewollten 
elektronisch übertragenen Informationen (z. B. Spamming); 

– Dateien (z. B. Cookies), mit denen widerrechtlich bestimmte 
Informationen über Internet-Nutzer gesammelt werden 
können; 

– Schäden, die von Unternehmen, die mit dem Versicherungs-
nehmer oder seinen Gesellschaftern durch Kapital mehrheitlich 
verbunden sind oder unter einer einheitlichen Leitung stehen; 

– gegen den Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten, 
soweit diese den Schaden durch bewusstes Abweichen von 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, sowie von 
schriftlichen Anweisungen oder Bedingungen des Auftrag-
gebers oder durch sonstige bewusste Pflichtverletzungen 
herbeigeführt haben; 

– die dadurch entstehen, dass der Versicherungsnehmer seine 
auszutauschenden, zu übermittelnden, bereitgestellten Daten 
nicht durch den Stand der Technik entsprechenden Sicher-
heitsmaßnahmen und/oder -techniken (z. B. Virenscanner, 
Firewall) gesichert oder geprüft bzw. hat prüfen lassen; 

– auf Entschädigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive und 
exemplary damages). 

 

§ 2 Vorwärts- und Rückwärtsversicherung, 
Bedingungsdifferenzdeckung,  

I. Vorwärtsversicherung 

Die Vorwärtsversicherung umfasst die Folgen aller vom Beginn des 
Versicherungsschutzes an (§ 3) bis zum Ablauf des Vertrages 
vorkommenden Verstöße. 

II. Rückwärtsversicherung 

1. Versicherungsumfang 

Die Rückwärtsversicherung bietet Versicherungsschutz gegen in 
der Vergangenheit vorgekommene Verstöße, welche dem Ver-
sicherungsnehmer oder den versicherten Personen bis zum 
Abschluss der Rückwärtsversicherung nicht bekannt geworden 
sind. Bei Antragstellung ist die zu versichernde Zeit nach Anfangs- 
und Endpunkt zu bezeichnen. 

2. Bekannter Verstoß 

Ein Verstoß gilt als bekannt, wenn der Versicherungsnehmer oder 
eine versicherte Person bei Vertragsschluss positive Kenntnis von 
Pflichtverletzungen hatte oder (objektiv) solche Pflichtverletzungen 
hätte kennen müssen, auch wenn Schadenersatzansprüche weder 
erhoben noch angedroht noch befürchtet worden sind. 

III. Verstoßzeitpunkt bei Unterlassung 

Wird ein Schaden durch fahrlässige Unterlassung verursacht, gilt 
im Zweifel der Verstoß als an dem Tag begangen, an welchem die 
versäumte Handlung spätestens hätte vorgenommen werden 
müssen, um den Eintritt des Schadens abzuwenden. 

IV. Bedingungsdifferenzdeckung 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen einer Bedingungs-
differenzdeckung bei einem Versichererwechsel für in der Ver-
gangenheit vorkommende Verstöße, welche dem Versicherungs-
nehmer oder der versicherten natürlichen Person bis zum Ab-
schluss des vorliegenden Versicherungsvertrages nicht bekannt 
geworden sind, (Rückwärtsversicherung) und welche nach den 
Bedingungen dieses Vertrages gedeckt wären, sofern der Verstoß 
während der Laufzeit des unmittelbaren Vorvertrages, jedoch 
nicht länger als zwei Jahre vor Beginn des vorliegenden Versiche-
rungsvertrages erfolgt ist und der Vorversicherer die Deckung 
endgültig abgelehnt hat. 

Versicherungsschutz besteht bis zu 100.000 EUR je Versicherungs-
fall und für alle Versicherungsfälle dieser Rückwärtsversicherung. 
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§ 3 Beginn und Umfang des Versicherungs-
schutzes 

I. Vorläufige Deckung 

1. Beginn 

Die vorläufige Deckung wird mit entsprechender Erklärung des 
Versicherers ab dem vereinbarten Zeitpunkt wirksam. 

2. Inhalt  

Die vorläufige Deckung richtet sich nach den Vertragsgrundlagen, 
die dem endgültigen Versicherungsvertrag zugrunde liegen sollen. 
Der Versicherungsnehmer erhält die für die vorläufige Deckung 
und den endgültigen Versicherungsvertrag geltenden Versiche-
rungsbedingungen und die Information für Versicherungsnehmer 
zusammen mit dem Versicherungsschein, auf Wunsch auch zu 
einem früheren Zeitpunkt. 

II. Hauptvertrag 

1. Beginn mit Einlösung des Versicherungsscheines 

Der Versicherungsschutz beginnt vorbehaltlich einer anderen 
Vereinbarung mit der Einlösung des Versicherungsscheines durch 
rechtzeitige Zahlung der Prämie gemäß § 8 II Ziff. 1, der im 
Antrag angegebenen Kosten und etwaiger öffentlicher Abgaben. 

2. Beginn bei späterer Prämieneinforderung 

Wird die erste Prämie erst nach dem als Beginn der Versicherung 
festgesetzten Zeitpunkt eingefordert, dann aber ohne Verzug 
bezahlt, beginnt der Versicherungsschutz mit dem vereinbarten 
Zeitpunkt. 

III. Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Abwehrschutz und Freistellung 

Der Versicherungsschutz umfasst die Abwehr unberechtigter 
Schadenersatzansprüche und die Freistellung des Versicherungs-
nehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtungen. 

1.1 Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, 
wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechts-
kräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädi-
gung verpflichtet ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. 

1.2 Anerkenntnisse und Vergleiche, die vom Versicherungs-
nehmer ohne Zustimmung des Versicherers abgegeben oder 
geschlossen worden sind, binden den Versicherer nur, soweit der 
Haftpflichtanspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 

1.3 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle zur Beilegung 
oder Abwehr des Haftpflichtanspruchs ihm zweckmäßig er-
scheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungsnehmers 
abzugeben. 

2. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 

2.1 Die Versicherungssumme stellt den Höchstbetrag der 
dem Versicherer – abgesehen vom Kostenpunkt (siehe Ziff. 5) – in 
jedem einzelnen Schadenfall obliegenden Leistung dar, und zwar 
mit der Maßgabe, dass nur eine einmalige Leistung der Versiche-
rungssumme in Frage kommt: 

2.1.1 gegenüber mehreren entschädigungspflichtigen 
Personen, auf welche sich der Versicherungsschutz erstreckt,  

2.1.2 bezüglich eines aus mehreren Verstößen stammenden 
einheitlichen Schadens, 

2.1.3 bezüglich sämtlicher Pflichtverletzungen bei der Er-
ledigung eines einheitlichen Auftrages, mögen diese auf dem 
Verschulden des Versicherungsnehmers oder einer von ihm 
herangezogenen Hilfsperson beruhen. 

2.2 Weitere Bestimmungen zum Höchstbetrag der Versiche-
rungsleistung regeln die Besonderen Bedingungen (Teil 2 BBR-W 
bzw. Teil 3 BBR-S). 

3. Jahreshöchstleistung 

Die Leistungen des Versicherers können im Rahmen der gesetz-
lichen Bestimmungen begrenzt werden. Weitere Bestimmungen 

zur Jahreshöchstleistung regeln die Besonderen Bedingungen 
(Teil 2 BBR-W, Teil 3 BBR-S bzw. Teil 4 BBR-R). 

4. Selbstbehalt des Versicherungsnehmers 

4.1 An der Summe, die vom Versicherungsnehmer aufgrund 
richterlichen Urteils oder eines vom Versicherer genehmigten 
Anerkenntnisses oder Vergleichs zu bezahlen ist (Haftpflicht-
summe), wird der Versicherungsnehmer mit dem im Versiche-
rungsschein vereinbarten Selbstbehalt beteiligt. 

4.2 Ein Selbstbehalt ist jedoch ausgeschlossen, wenn bei 
Geltendmachung des Schadens durch einen Dritten die Bestellung 
bzw. Zulassung des Berufsträgers oder die Anerkennung bzw. Zu-
lassung der Berufsträgergesellschaft erloschen ist. Dies gilt auch, 
wenn Haftpflichtansprüche gegen die Erben des Versicherungs-
nehmers erhoben werden. 

5. Prozesskosten 

5.1 Die Kosten eines gegen den Versicherungsnehmer an-
hängig gewordenen, einen gedeckten Haftpflichtanspruch be-
treffenden Haftpflichtprozesses sowie einer wegen eines solchen 
Anspruchs mit Zustimmung des Versicherers vom Versicherungs-
nehmer betriebenen negativen Feststellungsklage oder Neben-
intervention gehen zu Lasten des Versicherers. Sofern nicht im 
Einzelfall mit dem Versicherer etwas anderes vereinbart ist, 
werden die Rechtsanwaltskosten entsprechend den Gebühren-
sätzen des RVG übernommen. 

5.2 Übersteigt der geltend gemachte Haftpflichtanspruch 
die Versicherungssumme, trägt der Versicherer die Gebühren und 
Pauschsätze nur nach der der Versicherungssumme entsprechen-
den Wertklasse. Dies gilt sowohl bei der Abwehr unberechtigter 
Schadenersatzansprüche als auch bei der Feststellung des Ver-
sicherungsnehmers von berechtigten Schadenersatzverpflichtun-
gen. 

Bei den nicht durch Pauschsätze abzugeltenden Auslagen tritt 
eine verhältnismäßige Verteilung auf Versicherer und Versiche-
rungsnehmer ein. 

Für den Anteil des Haftpflichtanspruchs, der die Versicherungs-
summe übersteigt, übernimmt der Versicherer zusätzlich die 
Kosten nach der Wertklasse des darüber hinausgehenden Haft-
pflichtanspruchs bis zu einer Höhe von 10 % der vereinbarten 
Versicherungssumme je Versicherungsfall und für alle Versiche-
rungsfälle eines Versicherungsjahres, maximal 1.000.000 EUR.  

5.3 Übersteigt der Haftpflichtanspruch nicht den Betrag des 
Mindest- oder eines vereinbarten festen Selbstbehaltes, treffen 
den Versicherer keine Kosten. 

5.4 Sofern ein Versicherungsnehmer sich selbst vertritt oder 
durch einen Sozius oder Mitarbeiter vertreten lässt, werden eigene 
Gebühren nicht erstattet. Ist der Versicherungsnehmer als Berufs-
trägergesellschaft anerkannt, werden keine Gebühren erstattet, 
sofern der Versicherungsnehmer sich von für die Gesellschaft 
tätigen Personen vertreten lässt. 

5.5 Bei der Inanspruchnahme vor ausländischen Gerichten 
ersetzt der Versicherer, begrenzt auf seine Leistungspflicht, Kosten 
höchstens nach der der Versicherungssumme entsprechenden 
Wertklasse nach deutschem Kosten- und Gebührenrecht, sofern 
nicht im Einzelfall mit dem Versicherer etwas anderes vereinbart 
ist. 

6. Sicherheitsleistung zur Abwendung der Zwangs-
vollstreckung 

An der Sicherheitsleistung oder Hinterlegung, die zur Abwendung 
der zwangsweisen Beitreibung der Haftpflichtsumme zu leisten ist, 
beteiligt sich der Versicherer in demselben Umfang wie an der 
Ersatzleistung, höchstens jedoch bis zur Höhe der Versicherungs-
summe. 

7. Leistungsbegrenzung bei gescheiterter Erledigung 
des Haftpflichtanspruchs oder Zurverfügungstellung der 
Versicherungsleistung 

Falls die vom Versicherer verlangte Erledigung eines Haftpflicht-
anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert oder falls der 
Versicherer seinen vertragsmäßigen Anteil zur Befriedigung des 
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Geschädigten zur Verfügung stellt, hat der Versicherer für den 
von der Weigerung bzw. der Zurverfügungstellung an ent-
stehenden Mehraufwand an Hauptsache, Zinsen und Kosten nicht 
aufzukommen. 

 

§ 4 Ausschlüsse 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflicht-
ansprüche  

1. mit Auslandsbezug, sofern nicht in den Besonderen 
Bedingungen (Teil 2 A. BBR-W, Teil 3 A. BBR-S und Teil 4 A. 
BBR-R) ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist 

2. soweit sie aufgrund Vertrages oder besonderer Zusage 
über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht hinausgehen; 

3. wegen Schäden durch Veruntreuung entsprechend den 
Regelungen in den Besonderen Bedingungen (Teil 2 BBR-W Teil 3 
BBR-S und Teil 4 BBR-R); 

4. aus der Tätigkeit des Versicherungsnehmers oder seines 
Personals als Leiter, Geschäftsführer, Vorstands-, Aufsichtsrats-, 
Beiratsmitglied von Firmen, Unternehmungen, Vereinen, Ver-
bänden, sofern nicht unter Teil 1 A. § 1, Ziffer V. 5 versichert. Ist 
der Versicherungsnehmer als Berufsträgergesellschaft anerkannt, 
gilt dies entsprechend für die Berufsträgergesellschaft und die 
dort tätigen mitversicherten Personen gemäß § 7 I 1; 

5. wegen Schadenverursachung durch wissentliches 
Abweichen von Gesetz, Vorschrift, Anweisung oder Bedingung 
des Auftraggebers oder durch sonstige wissentliche Pflichtver-
letzung. 

Der Versicherungsnehmer behält, wenn dieser Ausschlussgrund 
nicht in seiner Person und auch nicht in der Person eines Sozius 
vorliegt – unbeschadet der Bestimmungen des § 7 III 2 – den 
Anspruch auf Versicherungsschutz. § 1 III bleibt unberührt. 

Wird im Rahmen eines diesem Versicherungsvertrag unterfallen-
den Schadensfall von dem Anspruchsteller der Vorwurf einer 
wissentlichen Pflichtverletzung erhoben, erhält der Versicherungs-
nehmer im Rahmen und Umfang des zugrunde liegenden Ver-
sicherungsvertrages dennoch Abwehrschutz, bis die behauptete 
wissentliche Pflichtverletzung rechtskräftig festgestellt ist.  

Etwaige seitens des Versicherers verauslagte Kosten sind im Falle 
der rechtskräftigen Feststellung der wissentlichen Pflichtverletzung 
von dem Versicherungsnehmer an den Versicherer zu erstatten. 
Die Versicherungsleistung in der Hauptsache wird von dieser 
Regelung nicht berührt. 

Abweichend von 5. sind wissentliche Pflichtverletzungen bei allen 
Partnerschaftsgesellschaften mit beschränkter Berufshaftung nach 
§ 8 Abs. 4 PartGG i. V. m. § 51 a BRAO bzw. § 45 a PAO sowie 
für Rechtsanwaltsgesellschaften mit beschränkter Haftung sowie 
§ 59 j BRAO oder § 52 c PAO versichert. Dies gilt auch bei inter-
professionellen Gesellschaften, sobald in dieser ein Rechtsanwalt 
tätig ist.  

Es gilt dann § 103 VVG: Der Versicherer ist nicht zur Leistung 
verpflichtet, wenn der Versicherungsnehmer vorsätzlich und 
widerrechtlich den bei dem Dritten eingetretenen Schaden herbei-
geführt hat. 

 

B. Der Versicherungsfall (§§ 5-6) 

 

§ 5 Versicherungsfall, Obliegenheiten im 
Versicherungsfall, Zahlung des Versicherers 

I. Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist der Verstoß, der Haftpflichtansprüche gegen 
den Versicherungsnehmer zur Folge haben könnte.  

Hinsichtlich der Kenntnis vom Verstoß wird auf § 2 II Ziff. 2 und III 
hingewiesen. 

II. Obliegenheiten im Versicherungsfall 

1. Schadenanzeige 

1.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer (vgl. § 11) 
unverzüglich, spätestens innerhalb einer Woche, in Textform an-
zuzeigen. 

1.2 Wird ein Ermittlungsverfahren eingeleitet oder ein Straf-
befehl oder ein Mahnbescheid erlassen, hat der Versicherungs-
nehmer dem Versicherer unverzüglich Anzeige zu erstatten, auch 
wenn er den Versicherungsfall selbst bereits angezeigt hat. Gegen 
Mahnbescheide oder Verfügungen von Verwaltungsbehörden auf 
Schadenersatz hat er, ohne die Weisung des Versicherers abzu-
warten, fristgemäß Widerspruch zu erheben und die erforder-
lichen Rechtsbehelfe zu ergreifen. 

1.3 Macht der Geschädigte seinen Anspruch gegenüber 
dem Versicherungsnehmer geltend, ist dieser zur Anzeige inner-
halb einer Woche nach der Erhebung des Anspruchs verpflichtet. 

1.4 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Anspruch 
gerichtlich geltend gemacht, Prozesskostenhilfe beantragt oder 
wird ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er außerdem unver-
züglich Anzeige zu erstatten. Das Gleiche gilt im Falle eines 
Arrestes, einer einstweiligen Verfügung oder eines Beweissiche-
rungsverfahrens. 

1.5 Durch die Absendung der Anzeige werden die Fristen 
gewahrt. Für die Erben des Versicherungsnehmers tritt an Stelle 
der Wochenfrist jeweils eine Frist von einem Monat. 

2. Mitwirkung des Versicherungsnehmers bei der 
Schadenabwehr 

2.1 Der Versicherungsnehmer ist, soweit für ihn zumutbar, 
verpflichtet, unter Beachtung der Weisungen des Versicherers, 
insbesondere auch hinsichtlich der Auswahl des Prozessbevoll-
mächtigten, für die Abwendung und Minderung des Schadens zu 
sorgen und alles zu tun, was zur Klarstellung des Schadenfalles 
dient.  

2.2 Er hat den Versicherer bei der Abwehr des Schadens 
sowie bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unter-
stützen, ihm ausführliche und wahrheitsgemäße Schadenberichte 
zu erstatten, alle Tatumstände, welche auf den Schadenfall Bezug 
haben, mitzuteilen und alle nach Ansicht des Versicherers für die 
Beurteilung des Schadenfalles erheblichen Schriftstücke einzu-
senden.  

2.3 Den aus Anlass eines Schadenfalles erforderlichen 
Schriftwechsel hat der Versicherungsnehmer unentgeltlich zu 
führen. Sonstiger anfallender Aufwand sowie auch die Kosten 
eines vom Versicherungsnehmer außergerichtlich beauftragten 
Bevollmächtigten werden nicht erstattet. 

2.4 Eine Streitverkündung seitens des Versicherungs-
nehmers an den Versicherer ist nicht erforderlich. Die Kosten einer 
solchen werden vom Versicherer nicht ersetzt. 

III. Zahlung des Versicherers 

1. Zeitpunkt 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit 
bindender Wirkung (§ 3 III Ziff. 1.1) für den Versicherer festge-
stellt, hat dieser den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen 
vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

2. Erfüllung 

Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Die Verpflich-
tung des Versicherers gilt mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der 
Euro-Betrag bei einem inländischen Geldinstitut angewiesen ist. 

 

§ 6 Rechtsfolgen einer Obliegenheits-
verletzung nach § 5 

Wird eine vor Eintritt des Versicherungsfalles dem Versicherer 
gegenüber zu erfüllende Obliegenheit verletzt, kann der Ver-
sicherer innerhalb eines Monats nach Kenntniserlangung von der 
Obliegenheitsverletzung diesen Versicherungsvertrag fristlos 
kündigen. Ein solches Kündigungsrecht besteht für den Ver-
sicherer nicht, sofern die Versicherungsnehmerin nachweist, dass 
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die Verletzung der Obliegenheit weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruht. 

Erfolgt eine Obliegenheitsverletzung vorsätzlich, ist der Versicherer 
gegenüber den vorsätzlich handelnden versicherten Personen 
leistungsfrei.  

Wird eine Obliegenheit grob fahrlässig verletzt, kann der Ver-
sicherer seine Leistung gegenüber den grob fahrlässig handelnden 
versicherten Personen entsprechend dem Verhältnis der Schwere 
des Verschuldens der versicherten Personen bzw. der Versiche-
rungsnehmerin kürzen. Dies gilt nicht, sofern diese nachweisen, 
dass grobe Fahrlässigkeit nicht vorliegt.  

Der Versicherer bleibt jedoch zur Leistung insoweit verpflichtet, als 
die Obliegenheitsverletzung weder ursächlich für den Versiche-
rungsfall war noch Einfluss auf dessen Feststellung oder den 
Umfang der dem Versicherer obliegenden Leistung hatte. Den 
entsprechenden Nachweis haben die versicherten Personen bzw. 
die Versicherungsnehmerin zu erbringen. 

Handelt es sich um die Verletzung von Obliegenheiten zur Ab-
wendung oder Minderung eines Schadens, bleibt der Versicherer 
bei vorsätzlicher oder grob fahrlässiger Verletzung zur Leistung 
insoweit verpflichtet, als der Umfang des Schadens auch bei 
gehöriger Erfüllung der Obliegenheiten nicht geringer gewesen 
wäre. Auch insoweit obliegt der entsprechende Nachweis den 
versicherten Personen bzw. der Versicherungsnehmerin. 

Erfolgt eine Obliegenheitsverletzung arglistig, ist der Versicherer 
leistungsfrei. 

Die vollständige oder teilweise Leistungsfreiheit des Versicherers 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalles 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 

 

C. Das Versicherungsverhältnis (§§ 7-14) 

 

§ 7 Versicherung für fremde Rechnung, 
Abtretung, Verpfändung, Rückgriffsansprüche 

I. Versicherung für fremde Rechnung 

1. Geltung der Vertragsbestimmung für versicherte 
Personen 

Soweit sich die Versicherung auf Haftpflichtansprüche erstreckt, 
die gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst 
gerichtet sind (versicherte Personen), finden alle in dem 
Versicherungsvertrag bezüglich des Versicherungsnehmers 
getroffenen Bestimmungen auch auf diese Personen sinngemäße 
Anwendung. Der Versicherungsnehmer bleibt neben den ver-
sicherten Personen für die Erfüllung der Obliegenheiten verant-
wortlich.  

2. Geltendmachung der Versicherungsansprüche 

Versicherte Personen können ihre Versicherungsansprüche 
selbstständig geltend machen. 

3. Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen 
versicherte Personen 

Ansprüche des Versicherungsnehmers gegen versicherte Personen 
sind, soweit nichts anderes vereinbart ist, von der Versicherung 
ausgeschlossen. 

II. Abtretung, Verpfändung 

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig. 

III. Rückgriffsansprüche 

1. Übergang von Ansprüchen des Versicherungs-
nehmers gegen Dritte 

Rückgriffsansprüche des Versicherungsnehmers gegen Dritte, 
ebenso dessen Ansprüche auf Kostenersatz, auf Rückgabe 
hinterlegter und auf Rückerstattung bezahlter Beträge sowie auf 
Abtretung gemäß § 255 BGB gehen in Höhe der vom Versicherer 
geleisteten Zahlung ohne Weiteres auf diesen über. Der Übergang 
kann nicht zum Nachteil des Versicherungsnehmers geltend 
gemacht werden. Der Versicherer kann die Ausstellung einer den 
Forderungsübergang nachweisenden Urkunde verlangen. 

2. Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungs-
nehmers 

Rückgriff gegen Angestellte des Versicherungsnehmers wird nur 
genommen, wenn der Angestellte seine Pflichten vorsätzlich oder 
wissentlich verletzt hat. 

3. Verzicht des Versicherungsnehmers auf Rückgriffs-
anspruch 

Hat der Versicherungsnehmer auf einen Anspruch gemäß Ziff. 1 
oder ein zu dessen Sicherung dienendes Recht verzichtet, bleibt 
der Versicherer nur insoweit verpflichtet, als der Versicherungs-
nehmer beweist, dass die Verfolgung des Anspruchs ergebnislos 
geblieben wäre. 

4. Verzicht des Versicherers auf Innenregress 

Im Falle der unter § 4 Ziff. 5 Abs. 5 versicherten wissentlichen 
Pflichtverletzung verzichtet der Versicherer auf einen Rückgriff 
gegen den Versicherungsnehmer (Verzicht auf Innenregress). 

 

§ 8 Prämienzahlung (Erst- und Folgeprämie) 
und Rechtsfolgen bei Nichtzahlung, Verzug bei 
Abbuchung, Prämienregulierung, Prämienrück-
erstattung 

I. Vorläufige Deckung 

1. Prämie 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, eine Prämie für die 
vorläufige Deckung zu zahlen, soweit der Hauptvertrag mit dem 
Versicherer der vorläufigen Deckung nicht zustande kommt. Diese 
entspricht der Laufzeit der vorläufigen Deckung in Höhe des Teils 
der Prämie, die beim Zustandekommen des Hauptvertrages für 
diesen zu zahlen wäre. 

2. Wegfall des Versicherungsschutzes 

Der Versicherungsschutz aus einer vorläufigen Deckung entfällt 
rückwirkend, wenn der Versicherungsnehmer die Erstprämie für 
den endgültigen Versicherungsvertrag nicht rechtzeitig gezahlt 
hat. 

3. Rechtzeitigkeit der Zahlung 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach Zu-
gang der Deckungszusage und der Zahlungsaufforderung erfolgt. 

II. Zahlung der Erstprämie des Hauptvertrages 

1. Fälligkeit 

Die erste oder einmalige Prämie ist unverzüglich nach Ablauf von 
zwei Wochen nach Abschluss des Versicherungsvertrages zu 
zahlen, jedoch nicht vor dem vereinbarten und im Versicherungs-
schein angegebenen Beginn des Versicherungsschutzes. Ist die 
Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt die erste Rate 
als Erstprämie. 

2. Rücktrittsrecht des Versicherers bei Nichtzahlung 

Wird die erste oder einmalige Prämie nicht rechtzeitig bezahlt, ist 
der Versicherer, solange die Zahlung nicht bewirkt ist, zum Rück-
tritt vom Vertrag berechtigt. Dies gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu 
vertreten hat. 
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3. Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung 

Ist die Prämie zur Zeit des Eintritts des Versicherungsfalles noch 
nicht bezahlt, ist der Versicherer von der Verpflichtung zur 
Leistung frei. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

III. Zahlung der Folgeprämien des Hauptvertrages 

1. Fälligkeit 

Die nach Beginn des Versicherungsschutzes (§ 3 II) zahlbaren 
regelmäßigen Folgeprämien sind an den im Versicherungsschein 
festgesetzten Zahlungsterminen und sonstige Prämien bei 
Bekanntgabe an den Versicherungsnehmer zuzüglich etwaiger 
öffentlicher Abgaben zu entrichten. 

2. Zahlungsfrist bei Nichtzahlung 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der 
Versicherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in 
Textform eine Zahlungsfrist von mindestens zwei Wochen 
bestimmen. Dabei sind die rückständigen Beträge der Prämie, 
Zinsen und Kosten im Einzelnen zu beziffern und die Rechtsfolgen 
anzugeben, die nach den Ziff. 3 und 4 mit dem Fristablauf 
verbunden sind. 

3. Leistungsfreiheit des Versicherers bei Nichtzahlung 

Tritt der Verstoß nach dem Ablauf dieser Frist ein und ist der 
Versicherungsnehmer zur Zeit des Eintritts mit der Zahlung der 
Prämie oder der Kosten im Verzug, ist der Versicherer nicht zur 
Leistung verpflichtet. 

4. Kündigungsrecht des Versicherers bei Nicht-
zahlung 

Der Versicherer kann nach Fristablauf den Vertrag ohne Ein-
haltung einer Frist kündigen, sofern der Versicherungsnehmer mit 
der Zahlung der geschuldeten Beträge in Verzug ist. 

IV. Verzug bei Abbuchung 

1. Verzugsvoraussetzungen 

Ist vereinbart, dass der Versicherer die jeweils fälligen Prämien von 
einem Konto einzieht und kann eine Prämie aus Gründen, die der 
Versicherungsnehmer zu vertreten hat, nicht fristgerecht einge-
zogen werden, oder widerspricht der Versicherungsnehmer einer 
berechtigten Einziehung von seinem Konto, gerät er in Verzug, 
und es können ihm auch die daraus entstehenden Kosten in 
Rechnung gestellt werden. Der Versicherer ist zu weiteren 
Abbuchungsversuchen berechtigt, aber nicht verpflichtet. 

2. Verzug nach Zahlungsaufforderung 

Ist die Einziehung einer Prämie aus Gründen, die der Versiche-
rungsnehmer nicht zu vertreten hat, nicht möglich, so kommt er 
erst in Verzug, wenn er nach einer Zahlungsaufforderung in 
Textform nicht fristgerecht zahlt. 

3. Aufforderungsrecht des Versicherers zur Über-
weisung 

Kann aufgrund eines Widerspruchs oder aus anderen Gründen 
eine Prämie nicht eingezogen werden, so kann der Versicherer 
von weiteren Einzugsversuchen absehen und den Versicherungs-
nehmer in Textform zur Zahlung durch Überweisung auffordern.  

V. Prämienregulierung 

Aufgrund einer Änderungsanzeige oder sonstiger Feststellungen 
gemäß § 11 b II wird die Prämie entsprechend dem Zeitpunkt der 
Veränderung richtig gestellt. 

VI. Prämienrückerstattung 

1. Zeitanteilige Prämie 

1.1 Endet das Versicherungsverhältnis vor Ablauf der Ver-
tragszeit oder wird es nach Beginn der Versicherung rückwirkend 
aufgehoben oder ist es von Anfang an nichtig, steht dem Ver-
sicherer für diese Versicherungsperiode nur derjenige Teil der 
Prämie zu, der dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungs-
schutz bestanden hat. 

1.2 Dies gilt auch in den Fällen, in denen die Prämie auf 
mehrere Jahre vorausbezahlt war oder das Verhältnis infolge 
Kündigung im Schadenfalle (§ 9 II 1) endet. 

1.3 Wird das Versicherungsverhältnis durch Rücktritt 
aufgrund des § 11 a II oder durch Anfechtung des Versicherers 
wegen arglistiger Täuschung (§ 11 b II 3) beendet, steht dem 
Versicherer die Prämie bis zum Wirksamwerden der Rücktritts- 
oder Anfechtungserklärung zu. 

2. Geschäftsgebühr 

Tritt der Versicherer wegen Zahlungsverzug der Erstprämie 
(§ 8 II 2) zurück, kann er eine angemessene Geschäftsgebühr 
verlangen. 

 

§ 9 Vertragsdauer, Kündigung, Erlöschen 

I. Vertragsdauer und ordentliche Kündigung 

1. Vorläufige Deckung 

1.1 Die vorläufige Deckung endet spätestens zu dem Zeit-
punkt, zu dem nach einem vom Versicherungsnehmer ge-
schlossenen Hauptvertrag oder einem weiteren Vertrag über 
vorläufige Deckung ein gleichartiger Versicherungsschutz beginnt. 

1.2 Kommt der endgültige Versicherungsvertrag nicht 
zustande, weil der Versicherungsnehmer seinen Antrag nach § 8 
des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) widerruft oder einen 
Widerspruch nach § 5 Abs. 1 und 2 des VVG erklärt, endet die 
vorläufige Deckung mit dem Zugang des Widerrufs oder des 
Widerspruchs beim Versicherer. 

1.3 Ist die vorläufige Deckung ausnahmsweise befristet, 
endet sie automatisch mit Fristablauf. Ziff. 1.1 bleibt unberührt. 

1.4 Ist die vorläufige Deckung unbefristet, kann jede Ver-
tragspartei ohne Einhaltung einer Frist in Textform kündigen. 

Die Kündigung des Versicherers wird erst nach Ablauf von zwei 
Wochen nach Zugang wirksam. Ziff. 1.1 bleibt unberührt. 

2. Hauptvertrag 

Der Vertrag ist zunächst für die in dem Versicherungsschein fest-
gesetzte Zeit abgeschlossen. Beträgt diese mindestens ein Jahr, 
bewirkt die Unterlassung rechtswirksamer Kündigung eine Ver-
längerung des Vertrages jeweils um ein Jahr. Die Kündigung ist 
rechtswirksam, sofern sie spätestens drei Monate vor dem 
jeweiligen Ablauf des Vertrages in Textform erklärt wird. 

II. Kündigung im Schadenfall 

1. Kündigungsvoraussetzungen 

Das Versicherungsverhältnis kann nach Eintritt eines Versiche-
rungsfalles in Textform gekündigt werden, wenn eine Zahlung 
aufgrund eines Versicherungsfalles geleistet oder der Haftpflicht-
anspruch rechtshängig geworden ist oder der Versicherungs-
nehmer mit einem von ihm geltend gemachten Versicherungs-
anspruch rechtskräftig abgewiesen ist. 

2. Kündigungsfrist 

Der Versicherer hat eine Kündigungsfrist von einem Monat einzu-
halten. Der Versicherungsnehmer kann mit sofortiger Wirkung 
oder zum Schluss der laufenden Versicherungsperiode kündigen.  

3. Erlöschen des Kündigungsrechts 

Das Recht zur Kündigung erlischt, wenn es nicht spätestens einen 
Monat, nachdem die Zahlung geleistet, der Rechtsstreit durch 
Klagerücknahme, Anerkenntnis oder Vergleich beigelegt oder das 
Urteil rechtskräftig geworden ist, ausgeübt wird. 

III. Rechtzeitigkeit der Kündigung 

Die Kündigung ist nur dann rechtzeitig, wenn sie dem Vertrags-
partner innerhalb der jeweils vorgeschriebenen Frist zugegangen 
ist. 

IV. Erlöschen des Versicherungsschutzes  

Bei Wegfall des versicherten Interesses (z. B. Wegfall der Zu-
lassung) erlischt der Versicherungsschutz. Teil 2 A Ziff. 1 BBR-W 
und Teil 3 A Ziff. 1a BBR-S bleiben unberührt. 
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§ 10 Verjährung, zuständiges Gericht, 
anwendbares Recht, Sanktionsklausel, Klausel 
zur Datenverwendung 

I. Verjährung 

Die Verjährung der Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag 
richtet sich nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

II. Zuständiges Gericht 

1. Klagen gegen den Versicherer 

1.1 Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag können 
gegen den Versicherer bei dem für seinen Geschäftssitz oder für 
den Geschäftssitz seiner vertragsführenden Niederlassung örtlich 
zuständigen Gericht geltend gemacht werden.  

1.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
für Klagen des Versicherungsnehmers aus dem Versicherungs-
vertrag oder der Versicherungsvermittlung auch das Gericht 
örtlich zuständig, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur 
Zeit der Klageerhebung seinen Wohnsitz, in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

2. Klagen gegen den Versicherungsnehmer 

2.1 Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
kann der Versicherer Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an 
dem für den Sitz oder die Niederlassung des Versicherungs-
nehmers örtlich zuständigen Gericht geltend machen.  

2.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, ist 
das Gericht nach Ziff. 1.2 ausschließlich zuständig. 

3. Unbekannter Wohnsitz oder Aufenthalt des 
Versicherungsnehmers 

Ist der Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Versiche-
rungsnehmers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt, 
bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem 
Versicherungsvertrag gegen den Versicherer oder den Versiche-
rungsnehmer nach dem Sitz des Versicherers oder seiner für den 
Versicherungsvertrag zuständigen Niederlassung. Ist der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person, gilt dies entsprechend, wenn 
sein Geschäftssitz unbekannt ist. 

III. Anwendbares Recht 

Die Rechte und Pflichten aus dem Versicherungsvertrag be-
stimmen sich ausschließlich nach deutschem Recht. 

IV. Sanktionsklausel 

Ungeachtet sonstiger Bestimmungen dieses Vertrages gewährt 
bzw. leistet der Versicherer aus diesem Versicherungsvertrag 
keinen Versicherungsschutz beziehungsweise keine Zahlungen, 
sonstige Leistungen oder sonstige Vorteile zu Gunsten des 
Versicherungsnehmers oder eines Dritten, soweit dadurch oder 
durch Handlungen des Versicherten anwendbare Regelungen, 
Gesetze oder Wirtschafts- oder Handelssanktionen verletzt 
werden. 

V. Klausel zur Datenverwendung 

Der Versicherungsnehmer ermächtigt Zurich, Daten zu bearbeiten, 
die sich aus den Vertragsunterlagen oder der Vertragsabwicklung 
ergeben. Diese Ermächtigung umfasst insbesondere die physische 
oder elektronische Datenaufbewahrung, die Verwendung der 
Daten für die Bestimmung der Prämie, für die Risikoabklärung, für 
die Bearbeitung von Versicherungsfällen und für statistische 
Auswertungen. Zurich kann im erforderlichen Umfang Daten an 
die an der Vertragsabwicklung beteiligten Dritten im In- und 
Ausland, insbesondere an Mit- und Rückversicherer, sowie an in- 
und ausländische Gesellschaften und Partnerunternehmen der 
Zurich Insurance Group sowie an den Gesamtverband der 
Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) zur Verarbeitung 
weiterleiten. 

Sofern ein Versicherungsvermittler (Broker) für den Versicherungs-
nehmer handelt, ist Zurich ermächtigt, diesem Kundendaten – wie 
zum Beispiel Daten über Vertragsabwicklung, Inkasso und Ver-
sicherungsfälle – bekannt zu geben. 

§ 11 Form der Willenserklärung gegenüber 
dem Versicherer 

Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklärungen 
sind in Textform abzugeben und an die im Versicherungsschein 
oder in dessen Nachträgen als zuständig bezeichnete Geschäfts-
stelle zu richten. 

 

§ 11 a Vorvertragliche Anzeigepflichten des 
Versicherungsnehmers, Rechtsfolgen von 
Anzeigepflichtverletzungen 

I. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versiche-
rungsnehmers 

1. Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
Gefahrumstände 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertragser-
klärung die ihm bekannten Gefahrumstände, die für den Ent-
schluss des Versicherers, den Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt 
zu schließen, erheblich sind und nach denen der Versicherer in 
Textform gefragt hat, dem Versicherer anzuzeigen. Stellt der 
Versicherer nach der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers, aber vor Vertragsannahme Fragen im Sinn des Satzes 1, 
ist der Versicherungsnehmer auch insoweit zur Anzeige ver-
pflichtet. 

2. Zurechnung des Vertreterwissens 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den Gefahrumstand, muss sich der 
Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe er selbst 
davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

II. Rechtsfolgen von Anzeigepflichtverletzungen 

1. Rechte des Versicherers 

Die Folgen einer Verletzung der Anzeigepflicht ergeben sich aus 
§§ 19 – 22 VVG. Unter den dort genannten Voraussetzungen 
kann der Versicherer vom Versicherungsvertrag zurücktreten, 
leistungsfrei sein, den Vertrag kündigen, wegen arglistiger 
Täuschung anfechten oder auch berechtigt sein, den Vertrag zu 
ändern. 

2. Kündigungsrecht des Versicherungsnehmers bei 
Vertragsänderung 

Erhöht sich durch die Vertragsänderung gemäß Ziff. 1 der Beitrag 
um mehr als 10 % oder schließt der Versicherer die Gefahrab-
sicherung für den nicht angezeigten Umstand aus, kann der Ver-
sicherungsnehmer den Vertrag nach Maßgabe von § 19 Abs. 6 
VVG kündigen. 

 

§ 11 b Anzeigepflichten des Versicherungs-
nehmers während der Vertragslaufzeit 

I. Vorläufige Deckung 

Schließt der Versicherungsnehmer den Hauptvertrag oder den 
weiteren Vertrag über vorläufige Deckung mit einem anderen 
Versicherer ab, hat er dem bisherigen Versicherer den Vertrags-
schluss unverzüglich mitzuteilen. 

II. Gefahrerhöhung 

1. Selbstständige Anzeigepflicht des Versicherungs-
nehmers 

Treten nach Abgabe der Vertragserklärung des Versicherungs-
nehmers Umstände ein, die für die Übernahme des Versicherungs-
schutzes Bedeutung haben (§ 11 a I Ziff. 1), hat er die Gefahr-
erhöhung, nachdem er von ihr Kenntnis erlangt hat, dem 
Versicherer unverzüglich anzuzeigen. 

2. Anzeigepflicht nach Aufforderung des Versicherers 

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Erhalt einer Auf-
forderung des Versicherers, welche auch durch einen der Prämien-
rechnung beigefügten Hinweis erfolgen kann, Mitteilung darüber 
zu machen, ob und welche Änderungen in dem versicherten 
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Risiko gegenüber den zum Zwecke der Prämienbemessung 
gemachten Angaben eingetreten sind, z. B. Honorareinnahmen/ 
Umsatz, zuschlagspflichtige Personen, der bei einem anderen 
Versicherer bestehende Versicherungsschutz für eine höhere 
Versicherungssumme oder der erstmalige Abschluss eines solchen 
Versicherungsvertrages, Änderungen einer Nebentätigkeit. Diese 
Anzeige ist innerhalb eines Monats nach Erhalt der Aufforderung 
zu machen. Auf Verlangen des Versicherers sind die Angaben 
durch die Geschäftsbücher oder sonstige Belege nachzuweisen. 

3. Leistungsfreiheit infolge unrichtiger Angaben und 
arglistigen Verschweigens 

Unrichtige oder unterbliebene Angaben zu den Gefahrumständen 
gemäß Ziff. 1 und 2 oder das arglistige Verschweigen sowie arg-
listige Falschangaben sonstiger Gefahrumstände können den Ver-
sicherer unter den Voraussetzungen des § 26 VVG berechtigen, 
den Versicherungsschutz zu versagen. 

4. Versehensklausel  

Werden zuschlagspflichtige Mitarbeiter nach § 12 I mit der Auf-
forderung zur Anzeige nach § 11 b II 2 versehentlich nicht 
gemeldet, beeinträchtigt dieses nicht den Versicherungsschutz.  

Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, sobald er sich des 
Versäumnisses bewusst geworden ist, unverzüglich die ent-
sprechende Anzeige zu erstatten und die danach zu verein-
barende Prämie vom Eintritt des zuschlagspflichtigen Mitarbeiters 
an zu entrichten. 

III. Änderung von Anschrift und Name 

Zur Vermeidung von Nachteilen ist der Versicherungsnehmer 
verpflichtet, Änderungen seiner Anschrift unverzüglich mitzu-
teilen. 

Ansonsten gelten an die letzte, dem Versicherer bekannte 
Anschrift gesandte Mitteilungen als rechtsverbindlich. Ent-
sprechendes gilt für eine Namensänderung. 

 

§ 12 Mitarbeiter 

I. Mitarbeiter als Risikoerweiterung 

Die Beschäftigung eines zuschlagspflichtigen Mitarbeiters, der 
nicht Sozius im Sinne des § 1 II ist, gilt als Erweiterung des ver-
sicherten Risikos nach § 11 b II Ziff. 2. 

Zuschlagspflichtige Mitarbeiter sind natürliche Personen, die als 
angestellte Berufsträger oder als freiberuflich tätige Berufsträger 
(freie Mitarbeiter) beschäftigt werden.  

II. Versicherungsschutz für Mitarbeiter 

In Ansehung solcher Verstöße, die vor Ablauf der Frist des § 11 b 
II Ziff. 2 oder nach Bezahlung des Mitarbeiterzuschlags erfolgt 
sind, umfasst die Versicherung im Rahmen des Versicherungs-
vertrages auch Haftpflichtansprüche, die unmittelbar gegen die 
Mitarbeiter erhoben werden (§ 7 I Ziff. 1). 

 

§ 13 Kumulsperre 

I. Ein Versicherungsnehmer mit unterschiedlichen 
Berufsqualifikationen 

Unterhält der Versicherungsnehmer aufgrund zusätzlicher 
Qualifikationen weitere Versicherungsverträge (z. B. in der Eigen-
schaft als Rechtsanwalt, Rechtsbeistand, Patentanwalt, Steuer-
berater, vereidigter Buchprüfer oder Wirtschaftsprüfer) und kann 
er für ein und denselben Verstoß Versicherungsschutz auch aus 
einem oder mehreren Versicherungsverträgen in Anspruch 
nehmen, begrenzt die Versicherungssumme des Vertrages mit der 
höchsten Versicherungssumme die Leistung aus allen Versiche-
rungsverträgen; eine Kumulierung der Versicherungssummen 
findet nicht statt.  

§ 78 Abs. 2 Satz 1 VVG gilt entsprechend. 

II. Mehrere Versicherungsnehmer mit unterschied-
lichen Berufsqualifikationen 

Werden Angehörige der rechts-, steuer- und wirtschaftsberaten-
den Berufe, welche aufgrund gleicher, mehrfacher oder ver-

schiedener Qualifikationen Versicherungsverträge unterhalten, für 
ein und denselben Verstoß verantwortlich gemacht und kann er 
für diesen Verstoß Versicherungsschutz aus mehreren Versiche-
rungsverträgen in Anspruch genommen werden, begrenzt die 
Versicherungssumme des Vertrages mit der höchsten Versiche-
rungssumme die Leistung aus allen Versicherungsverträgen; eine 
Kumulierung der Versicherungssummen findet nicht statt. 

 

§ 14 Versichererwechsel 

Wechselt ein Versicherungsnehmer den Versicherer und streiten 
die Versicherer über den Verstoßzeitpunkt, so besteht Versiche-
rungsschutz aus diesem Vertrag nur, wenn die Geltendmachung 
des konkreten Schadensfalles in den Versicherungszeitraum dieses 
Vertrages fällt. 

Der Versicherungsnehmer tritt diesem Versicherer etwaige 
Deckungsansprüche gegen den Vorversicherer ab. 

 

 

Teil 2 
Besondere Bedingungen und 
Risikobeschreibungen für Wirtschaftsprüfer 
und vereidigte Buchprüfer (BBR-W) 

 

A. Besondere Bedingungen 

1. Mitversicherung 

Mitversichert ist ein gemäß § 121 WPO bestellter Vertreter 
während der Dauer eines Berufsverbotes und ein Praxisabwickler 
gemäß § 55 c WPO. Diese Mitversicherung besteht in dem Um-
fange nicht, in dem der Mitversicherte durch eine eigene Versiche-
rung Deckung erhält. 

2. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 

Teil 1, A. § 3 III Ziff. 2.1.3 erhält folgende Fassung: 

bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes ohne Rücksicht 
darauf, ob Schäden in einem oder mehreren aufeinander 
folgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf 
gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder 
Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden 
Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall ist die Leistung des 
Versicherers auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme 
begrenzt. Die Begrenzung auf das Fünffache der Versicherungs-
summe gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtprüfun-
gen.  

3. Jahreshöchstleistung 

Eine Begrenzung der Höchstleistung des Versicherers für alle Ver-
sicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Jahreshöchstleistung) 
kann für den Teil der vereinbarten Versicherungssumme, der die 
Mindestversicherungssumme übersteigt, vereinbart werden. 

4. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug 

I. Versicherungsschutz besteht – abweichend von Teil 1, 
A. § 4 Ziff. 1 – in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für 
Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug, soweit es sich handelt 
um 

a) die Geltendmachung von Ansprüchen und die Inanspruch-
nahme vor ausländischen Gerichten; 

b) Tätigkeiten im Zusammenhang mit der fehlerhaften Beratung 
und Beschäftigung, Verletzung oder Nichtbeachtung aus-
ländischen Rechts; 

c) eine im Ausland vorgenommene Tätigkeit; 

In Bezug auf Haftpflichtansprüche 

a) die vor US-Gerichten und kanadischen Gerichten geltend 
gemacht werden; 
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b) im Zusammenhang mit der Beratung oder Beschäftigung, der 
Verletzung oder Nichtbeachtung US-amerikanischem und 
kanadischem Rechts; 

c) wegen einer in den USA oder in Kanada vorgenommenen 
Tätigkeit; 

gelten folgende zusätzliche Vereinbarungen: 

Versicherungsschutz besteht bis zu der im Versicherungsschein je 
Versicherungsfall vereinbarten Versicherungssumme und höchs-
tens für alle derartigen Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres, sofern im Versicherungsschein keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche auf 
Entschädigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive und exemplary 
damages). 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten im Sinne von Teil 1, 
A. § 3, III, Ziff. 5 werden abweichend von Teil 1 A. § 3 Abs. III 
Ziff. 5.1 auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Zu den US-amerikanischen Gerichten im Sinne dieser Bestimmun-
gen zählen auch Gerichte in US-amerikanischen Territorien. 

II. Versicherungsschutz besteht – abweichend von Teil 1, 
A. § 4 Ziff. 1 – bis in Höhe der gesetzlich vorgeschriebenen 
Mindestversicherungssumme für Haftpflichtansprüche aus 
Tätigkeiten, die über Niederlassungen, Zweigniederlassungen oder 
weitere Beratungsstellen im Ausland ausgeübt werden.  

III. Tätigkeiten, die über ausländische Kanzleien, auslän-
dische Büros oder über durch Kooperationsvereinbarungen 
verbundene Firmen im Ausland ausgeübt werden, sind nur durch 
besondere Vereinbarung mitversichert. 

IV. Kein Versicherungsschutz besteht für im Ausland 
erforderliche Pflichtversicherungen. 

5. Ausschlüsse 

5.1 Veruntreuungsschäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflicht-
ansprüche wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der 
Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt (siehe jedoch 
Teil 2 A Ziff. 7.2) oder durch Veruntreuung durch das Personal des 
Versicherungsnehmers entstehen. 

5.2 Haftpflichtansprüche aus unternehmerischem 
Risiko 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflicht-
ansprüche aus unternehmerischen Tätigkeiten, wie z. B. die über 
eine steuerliche und wirtschaftliche Beratung hinausgehende 
Empfehlung wirtschaftlicher Geschäfte, insbesondere von Geld-
anlagen und Kreditgewährungen, sowie auf die Tätigkeiten 
gemäß Teil 1, A. § 4 Ziff. 4. 

6. Meldepflichten des Versicherers 

Der Versicherer ist verpflichtet, der gemäß § 54 WPO zuständigen 
Wirtschaftsprüferkammer den Beginn und die Beendigung oder 
Kündigung des Versicherungsvertrages sowie jede Änderung des 
Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versicherungs-
schutz beeinträchtigt, den Beginn und die Beendigung der Ver-
sicherungspflicht in Folge einer Änderung der Form der beruf-
lichen Tätigkeit und den Widerruf einer vorläufigen Deckungs-
zusage unverzüglich anzuzeigen. 

7. Abweichungen von der Pflichtversicherung 

7.1 Pflichtversicherungsschutz 

Soweit die vereinbarte Versicherungssumme den Betrag von 
1.000.000 EUR übersteigt oder soweit der Umfang des verein-
barten Versicherungsschutzes über den Umfang des gesetzlich 
vorgeschriebenen Versicherungsschutzes hinausgeht, gelten die 
vorstehenden Bedingungen entsprechend, wenn nichts 
Abweichendes z. B. durch zusätzliche Vereinbarungen, bestimmt 
ist.  

Erweiterungen des Versicherungsschutzes lassen den Umfang des 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutzes unberührt.  

7.2 Anderkontendeckung 

Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen einer fahrlässig fehlerhaften Verfügung über 
Geldbeträge, die auf einem Anderkonto eingezahlt sind, von dem 
Berechtigten in Anspruch genommen wird. Dies gilt nur, soweit 
die Einzahlung auf dem Anderkonto in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer versicherten Tätigkeit erfolgte. 

Versicherungsschutz besteht bis in Höhe von 1.000.000 EUR je 
Versicherungsfall und für alle derartigen Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres. 

 

B. Risikobeschreibung zur Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung von Wirt-
schaftsprüfern und vereidigten Buchprüfern 

I. Der Versicherungsschutz umfasst die Erledigung der 
beruflichen Aufgaben eines Wirtschaftsprüfers oder vereidigten 
Buchprüfers gemäß §§ 2, 43 a, 129 WPO, und zwar  

1. die Durchführung betriebswirtschaftlicher Prüfungen, 
insbesondere solcher von Jahresabschlüssen wirtschaftlicher 
Unternehmen, die Erteilung von Bestätigungsvermerken über die 
Vornahme und das Ergebnis solcher Prüfungen einschließlich der 
Aufstellung von Bilanzen und Vermögensübersichten; 

2. die Beratung und Vertretung in Steuersachen einschließ-
lich der Hilfestellung in Steuerstrafsachen und bei der Erfüllung 
von Buchführungspflichten; 

3. Tätigkeiten, welche die Beratung und Wahrung fremder 
Interessen in wirtschaftlichen Angelegenheiten zum Gegenstand 
haben, z. B.: 

a) die wirtschaftliche Beratung bei der Gründung, Umwandlung, 
Sanierung, Auflösung oder bei dem Verkauf von Unter-
nehmen, beim Abschluss von Verträgen, bei der Gründung 
und Unterhaltung betrieblicher Versorgungseinrichtungen, bei 
Finanzierung von Projekten, bei Aufstellung von Budgets und 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen; 

b) die Unternehmens- und Organisationsberatung; 

c) die Beratung bei der Einrichtung von Datenverarbeitungs-
anlagen und der Erstellung von Programmen, soweit letztere 
nicht technischen Zwecken dienen. 

 Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder die von 
ihm mit diesen Arbeiten betrauten Personen über die beson-
deren Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um diesen Auf-
trag sachgerecht durchführen zu können. 

 Auf die elektronische Datenverarbeitung oder die Erstellung 
von Datenträgern erstreckt sich der Versicherungsschutz nur 
dann, wenn diese Arbeiten im Zusammenhang mit einer 
anderen versicherten Tätigkeit erledigt werden. 

 Nicht versichert ist die Empfehlung einer bestimmten Daten-
verarbeitungsanlage; 

d) die Wahrung fremder Interessen als Vermögens-, Haus- und 
Grundbesitzverwalter, als Betreuer von Kreditsicherheiten, bei 
Durchführung außergerichtlicher Vergleiche; 

4. die Tätigkeit als nicht geschäftsführender Treuhänder, 
z. B. die treuhänderische Verwaltung aufgrund gesetzlicher oder 
rechtsgeschäftlicher Treuhänderschaft; 

5. die Tätigkeit als Praxisabwickler (§ 55 c WPO) 

6. die berufsübliche Erstattung von Gutachten einschließ-
lich der Erstellung versicherungsmathematischer Gutachten für die 
Bildung und Überprüfung von Pensions- und sonstigen Renten-
rückstellungen und für die Gründung und Unterhaltung von 
Pensionskassen und ähnlichen Versorgungseinrichtungen, auch 
soweit dazu elektronische Datenverarbeitungsmaschinen benutzt 
werden. Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder 
die von ihm mit diesen Arbeiten betrauten Personen über die 
besonderen Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um diesen 
Auftrag sachgerecht durchführen zu können.  
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II Mitversichert ist die Tätigkeit 

– gem. InsO z. B. als Insolvenzverwalter (auch vorläufiger), 
Sonderinsolvenzverwalter; 

– Gläubigerausschussmitglied Gläubigerbeiratsmitglied, Sach-
walter (auch vorläufiger) 

– Treuhänder gemäß InsO, Gesamtvollstreckungsverwalter 

– gerichtlich bestellter Liquidator (auch vorläufiger), Sequester, 
gerichtlich bestellter Abwickler, Praxisabwickler (§ 70 StBerG); 

– gerichtlich bestellter oder behördlich eingesetzter Testaments-
vollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter, Vormund, 
Betreuer, Pfleger und Beistand 

Der Versicherungsschutz umfasst auch Haftpflichtansprüche, die 
darauf beruhen, dass eine versicherte Person bei der Ausübung 
dieser Tätigkeiten  

a) Schäden verursacht wegen Pflichtverletzungen, die aus der 
Fortführung eines Betriebes entstehen; 

b) versehentlich die bei der Eröffnung des betreffenden Ver-
fahrens bereits bestehenden oder neu abzuschließenden 
Versicherungsverträge nicht fortsetzt oder beantragt oder die 
sich aus dieser Versicherung ergebenden Verbindlichkeiten 
nicht erfüllt; 

c) Pflichtverletzungen bei der Abrechnung des Insolvenzgeldes 
begeht; 

d) Pflichtverletzungen bei der Auszahlung der Insolvenzquote 
begeht; 

e) Fehl- oder Doppelüberweisungen vornimmt oder Rechen- 
und/oder Schreibfehler in schriftlichen Unterlagen macht; 

f) die rechtzeitige gerichtliche und/oder außergerichtliche Ver-
folgung von Ansprüchen unterlässt; 

g) Rechtsmittelfristen versäumt; 

h) Pflichtverletzungen bei der Einstellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern begeht; 

i) Angestellte oder Arbeiter ungerechtfertigt entlässt, wobei bei 
fristlosen Entlassungen und Massenentlassungen nur Frist-
versäumnisse versichert sind; 

j) Ansprüche aus §§ 34, 69 AO auslöst, soweit nicht vorsätzlich 
gehandelt wurde. 

k) Pflichtverletzungen bei der Verwertung von Gegenständen 
begeht. 

l) Mitarbeiter zur juristischen Bearbeitung von Aufgaben im 
Namen des Kunden verleiht. Auch versichert gelten Ver-
mögensschäden beim Kunden selbst. 

m) ihre Aufsichts- und Überwachungspflicht verletzt und hier-
durch Vermögensschäden durch vorsätzliche Straftaten gegen 
das Vermögen des Insolvenzschuldners durch Personal des 
Versicherungsnehmers oder des Insolvenzschuldners ent-
stehen. 

n) wegen Pflichtverletzungen von Angestellten des Insolvenz-
schuldners oder von versicherten Personen des Versiche-
rungsnehmers, derer er sich zur Mitwirkung bei der Ausübung 
seiner Tätigkeit bedient, in Anspruch genommen wird. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die Anlage von 
privatem oder Unternehmens- und Betriebsvermögen in Ver-
mögenswerte mit spekulativem Charakter, wie z. B. Derivaten, 
Aktien und Optionsscheinen. 

III. Mitversichert ist die die Tätigkeit als 

– Schiedsrichter oder Schiedsgutachter, Wirtschaftsmediator; 

– Testamentsvollstrecker 

IV. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
Besorgung sonstiger fremder Rechtsangelegenheiten, ein-
schließlich der Rechtsberatung, soweit die durch das RDG 
gezogenen Grenzen nicht bewusst überschritten werden. 

V. Mitversichert ist die rechtlich zulässige Tätigkeit des 
Financial Planning. Unter Financial Planning ist die Analyse der 
privaten Vermögens- und Lebenslage sowie eine Vermögens-
gestaltungsberatung zur Sicherung eines in der Zukunft 
erwünschten/benötigten Liquiditätsbedarfs zu verstehen. 

VI. Nicht versichert sind 

1. Tätigkeiten, die mit dem Beruf des Wirtschaftsprüfers 
oder vereidigten Buchprüfers nicht vereinbar sind; 

2. die in § 43 a Abs. 3 Ziff. 1 bis 3 der WPO genannten 
Tätigkeiten. 

 

 

Teil 3 
Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für Steuerberater (BBR-S) 

 

A. Besondere Bedingungen 

1. Mitversicherung 

a) Mitversichert sind allgemeine Vertreter (§ 69 StBerG), Praxis-
abwickler (§ 70 StBerG) oder Praxistreuhänder (§ 71 StBerG) 
für die Dauer ihrer Bestellung sowie Vertreter (§ 145 StBerG) 
während der Dauer eines Berufs- oder Vertretungsverbots. 

 Diese Mitversicherung besteht in dem Umfange nicht, in dem 
die Mitversicherten durch eine eigene Versicherung Deckung 
erhalten. 

b) Für den Versicherungsnehmer als freie Mitarbeiter tätige 
selbstständige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte sind 
gegen die aus der freien Mitarbeit sowie aus § 63 StBerG sich 
ergebenden Haftpflichtgefahren für Vermögensschaden 
mitversichert. 

 Dies gilt nicht, wenn neben der freien Mitarbeit eigene 
Mandate betreut werden. 

c) Für den Versicherungsnehmer als Angestellte (§ 58 StBerG) 
tätige Steuerberater und Steuerbevollmächtigte gilt b) sinn-
gemäß. 

2. Höchstbetrag der Versicherungsleistung 

§ 3 III Ziff. 2.1.3 erhält folgende Fassung: 

bezüglich sämtlicher Folgen eines Verstoßes. Dabei gilt mehr-
faches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun 
oder Unterlassen als einheitlicher Verstoß, wenn die betreffenden 
Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaft-
lichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall ist die Leistung des 
Versicherers auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme 
begrenzt. Ist die vereinbarte Versicherungssumme höher als das 
Fünffache der gesetzlich vorgeschriebenen Mindestversiche-
rungssumme, tritt der Versicherer mit der vereinbarten Versiche-
rungssumme ein. 

3. Jahreshöchstleistung 

Eine Höchstleistung des Versicherers für alle innerhalb eines Ver-
sicherungsjahres verursachten Schäden kann vereinbart werden. 
Sie beträgt vorbehaltlich abweichender Vereinbarung das 
Zweifache der Versicherungssumme. Sie muss mindestens das 
Vierfache der Mindestversicherungssumme betragen. 

4. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug 

I. Versicherungsschutz besteht – abweichend von Teil 1, 
A. § 4 Ziff. 1 – in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für 
Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug, soweit es sich handelt 
um 

a) die Geltendmachung von Ansprüchen und die Inanspruch-
nahme vor ausländischen Gerichten; 

b) Tätigkeiten im Zusammenhang mit der fehlerhaften Beratung 
und Beschäftigung, Verletzung oder Nichtbeachtung aus-
ländischen Rechts; 
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c) eine im Ausland vorgenommene Tätigkeit; 

In Bezug auf Haftpflichtansprüche 

a) die vor US-Gerichten und kanadischen Gerichten geltend 
gemacht werden, 

b) im Zusammenhang mit der Beratung oder Beschäftigung, der 
Verletzung oder Nichtbeachtung US-amerikanischem und 
kanadischem Rechts 

c) wegen einer in den USA oder in Kanada vorgenommenen 
Tätigkeit, 

gelten folgende zusätzliche Vereinbarungen: 

Versicherungsschutz besteht bis zu der im Versicherungsschein je 
Versicherungsfall vereinbarten Versicherungssumme und höchs-
tens für alle derartigen Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres, sofern im Versicherungsschein keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche auf 
Entschädigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive und exemplary 
damages). 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten im Sinne von Teil 1, 
A. § 3, III, Ziff. 5 werden abweichend von Teil 1 A. § 3 Abs. III 
Ziff. 5.1 auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Zu den US-amerikanischen Gerichten im Sinne dieser Bestimmun-
gen zählen auch Gerichte in US-amerikanischen Territorien. 

II. Tätigkeiten, die über ausländische Kanzleien, auslän-
dische Büros, ausländische Niederlassungen, ausländische Zweig-
niederlassungen oder über durch Kooperationsvereinbarungen 
verbundene Firmen im Ausland ausgeübt werden, sind nur durch 
besondere Vereinbarung mitversichert. 

III. Kein Versicherungsschutz besteht für im Ausland 
erforderliche Pflichtversicherungen. 

5. Ausschlüsse 

5.1 Veruntreuungsschäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden, welche durch Fehlbeträge bei der 
Kassenführung, durch Verstöße beim Zahlungsakt (siehe jedoch 
Teil 3 A. Ziff. 7.2 und 8.) oder durch Veruntreuung durch das 
Personal des Versicherungsnehmers entstehen. 

5.2 Haftpflichtansprüche aus unternehmerischem 
Risiko 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflicht-
ansprüche aus unternehmerischen Tätigkeiten, wie z. B. die über 
eine steuerliche und wirtschaftliche Beratung hinausgehende 
Empfehlung wirtschaftlicher Geschäfte, insbesondere von Geld-
anlagen und Kreditgewährungen, sowie auf die Tätigkeiten 
gemäß Teil 1, A. § 4 Ziff. 4.  

6. Meldepflichten des Versicherers 

Der Versicherer ist verpflichtet, der gemäß § 67 StBerG zustän-
digen Steuerberaterkammer den Beginn und die Beendigung oder 
Kündigung des Versicherungsvertrages sowie jede Änderung des 
Versicherungsvertrages, die den vorgeschriebenen Versiche-
rungsschutz beeinträchtigt, unverzüglich mitzuteilen.  

7. Abweichungen von der Pflichtversicherung 

7.1 Pflichtversicherungsschutz 

Soweit die vereinbarte Versicherungssumme die gesetzlich vor-
geschriebene Mindestversicherungssumme und die vereinbarte 
Jahreshöchstleistung die gesetzlich erlaubte Begrenzung der 
Jahreshöchstleistung übersteigt oder soweit der Umfang des 
vereinbarten Versicherungsschutzes über den Umfang des 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutzes hinausgeht, 
gelten die vorstehenden Bedingungen entsprechend, wenn nichts 
Abweichendes, z. B. durch zusätzliche Vereinbarungen bestimmt 
ist. 

Erweiterungen des Versicherungsschutzes lassen den Umfang des 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutzes unberührt.  

7.2 Anderkontendeckung 

Versicherungsschutz besteht auch für den Fall, dass der Versiche-
rungsnehmer wegen einer fahrlässig fehlerhaften Verfügung über 
Geldbeträge, die auf einem Anderkonto eingezahlt sind, von dem 
Berechtigten in Anspruch genommen wird. Dies gilt nur, soweit 
die Einzahlung auf dem Anderkonto in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer versicherten Tätigkeit erfolgte. 

8. Elektronischer Zahlungsverkehr  

Versicherungsschutz wird für die Durchführung des elektronischen 
Zahlungsverkehrs für Mandanten unter Verwendung von 
Zahlungsdateien, die durch den Steuerberater im Rahmen eines 
Buchführungsmandats erstellt wurden, gewährt. Versichert sind 
Verstöße bei der Erstellung der Zahlungsdateien und der Über-
tragung der Daten an die Bank. Versichert ist dabei insbesondere 
die Durchführung von Überweisungen, SEPA-Lastschriften und 
Daueraufträgen über das Konto des Mandanten durch den Ver-
sicherungsnehmer unter Verwendung eines sicheren Bank-
programms. Voraussetzung für den Versicherungsschutz ist die 
Nutzung des HBCI-Verfahrens oder eines anderen vom Versicherer 
genehmigten Verfahrens für die Legitimation. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflicht-
ansprüche, die daraus entstanden sind, dass der Versicherungs-
nehmer Überweisungen, Daueraufträge oder SEPA-Lastschriften 
getätigt hat, ohne dass der Mandant die Transaktionen vorher 
geprüft und freigegeben hat. 

Für die Prüfung der Transaktionen gilt Folgendes:  

Bei Überweisungen/Lastschriften, die im Einzelfall 3.000 EUR nicht 
übersteigen, reicht eine stichprobenartige Überprüfung im Einzel-
nen und eine Prüfung der Summe der gesamten Transaktion.  

Bei regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen und Daueraufträgen 
gilt dies für Einzelbeträge in Höhe von bis zu 6.000 EUR, wenn 
sich der Betrag seit der letzten Einzelprüfung nicht geändert hat.  

Soweit es sich bei den regelmäßigen Zahlungen um Gehälter für 
Organe oder leitende Angestellte des Mandanten handelt, wird 
der Betrag der jeweiligen Zahlung auf 25.000 EUR erhöht. 

Versicherungsschutz besteht bis zu der im Versicherungsschein je 
Versicherungsfall vereinbarten Versicherungssumme und höchs-
tens in Höhe von 250.000 EUR und zugleich für alle derartigen 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres. 

 

B. Risikobeschreibung für die Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung von Steuer-
beratern 

I. Der Versicherungsschutz umfasst 

1. Tätigkeiten nach § 33 StBerG, 

2. die Hilfeleistung bei der Führung von Büchern und 
Aufzeichnungen und die Aufstellung von Erfolgsrechnungen, 
Vermögensübersichten und Bilanzen, auch wenn der Auf-
traggeber hierzu nicht schon aufgrund steuerrechtlicher Vor-
schriften verpflichtet ist. 

II. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
Tätigkeiten, die nach § 57 Abs. 3 Nr. 2, 3 und 6 StBerG mit dem 
Beruf vereinbar sind, und zwar  

1. Durchführung von betriebswirtschaftlichen Prüfungen 
sowie die Erteilung von Vermerken und Bescheinigungen hier-
über; hierunter fallen auch Unterschlagungs-, Kassen- und 
Kontenprüfungen; 

2. Erstattung von berufsüblichen Gutachten; 

3. Erstellung von Bilanzanalysen; 

4. Fertigung oder Prüfung der Lohnabrechnung, Erteilung 
von Verdienstbescheinigungen, An- und Abmeldung bei Sozial-
versicherungsträgern und sonstigen gesetzlichen Einrichtungen 
(z. B. Arbeitsamt wegen Schlechtwettergeld, Zusatzversorgungs-
kasse des Baugewerbes, Pensionssicherungsverein) sowie die  
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dabei vorzunehmende Prüfung der Beitragspflicht und die Be-
rechnung der abzuführenden Beträge, die Erteilung von Haus-
halts- und Lebensbescheinigungen;  

5. Bearbeitung von sonstigen öffentlichen Abgaben oder 
Zuwendungen, auch soweit diese nicht der Verwaltung der 
Finanzbehörden unterliegen; 

6. die Tätigkeit als nicht geschäftsführender Treuhänder, 
z. B. die treuhänderische Verwaltung aufgrund gesetzlicher oder 
rechtsgeschäftlicher Treuhänderschaft; 

7. Beratung und die Wahrnehmung sonstiger fremder 
Interessen in wirtschaftlichen Angelegenheiten, soweit diese 
berufsüblich sind, z. B.: 

a)  die wirtschaftliche Beratung 

 – bei der Gründung, Umwandlung, Sanierung, Auflösung 
oder bei dem Verkauf von Unternehmen, beim Abschluss 
von Verträgen; 

 – bei der Gründung und Unterhaltung betrieblicher Ver-
sorgungseinrichtungen, bei Finanzierung von Projekten, 

 – bei Aufstellung von Budgets und Wirtschaftlichkeits-
berechnungen; 

b)  die Unternehmens- und Organisationsberatung; 

c)  die Beratung bei der Einrichtung von Datenverarbeitungs-
anlagen und der Erstellung von Programmen, soweit letztere 
nicht technischen Zwecken dienen; 

d) die Wahrung fremder Interessen als Vermögens-, Haus- und 
Grundbesitzverwalter, als Betreuer von Kreditsicherheiten, bei 
Durchführung außergerichtlicher Vergleiche, soweit 
berufsrechtlich erlaubt;  

Voraussetzung ist, dass der Versicherungsnehmer oder die von 
ihm mit diesen Arbeiten betrauten Personen über die besonderen 
Kenntnisse und Erfahrungen verfügen, um diesen Auftrag 
sachgerecht durchführen zu können. 

Auf die elektronische Datenverarbeitung oder die Erstellung von 
Datenträgern erstreckt sich der Versicherungsschutz nur dann, 
wenn diese Arbeiten im Zusammenhang mit einer anderen 
versicherten Tätigkeit erledigt werden. Nicht versichert ist die 
Empfehlung einer bestimmten Datenverarbeitungsanlage. 

8. Durchführung von Lehr- und Vortragsveranstaltungen 
zur Vorbereitung auf die Steuerberaterprüfung sowie die Prüfung 
als Wirtschaftsprüfer und vereidigter Buchprüfer und zur Fort-
bildung der Mitglieder der Steuerberaterkammern und deren Mit-
arbeiter.  

III. Mitversichert ist die Tätigkeit  

– gem. InsO, z. B. als Insolvenzverwalter (auch vorläufiger), 
Sonderinsolvenzverwalter; 

– Gläubigerausschussmitglied, Gläubigerbeiratsmitglied, 
Sachwalter (auch vorläufiger) 

– Treuhänder gemäß InsO, Gesamtvollstreckungsverwalter 

– gerichtlich bestellter Liquidator (auch vorläufiger), Sequester, 
gerichtlich bestellter Abwickler, Praxisabwickler (§ 70 StBerG); 

– Gerichtlich bestellter oder behördlich eingesetzter Testaments-
vollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter, Vormund, 
Betreuer, Pfleger und Beistand 

Der Versicherungsschutz umfasst auch Haftpflichtansprüche, die 
darauf beruhen, dass eine versicherte Person bei der Ausübung 
dieser Tätigkeiten  

a) Schäden verursacht wegen Pflichtverletzungen, die aus der 
Fortführung eines Betriebes entstehen; 

b) versehentlich die bei der Eröffnung des betreffenden Ver-
fahrens bereits bestehenden oder neu abzuschließenden 
Versicherungsverträge nicht fortsetzt oder beantragt oder die 
sich aus dieser Versicherung ergebenden Verbindlichkeiten 
nicht erfüllt; 

c) Pflichtverletzungen bei der Abrechnung des Insolvenzgeldes 
begeht; 

d) Pflichtverletzungen bei der Auszahlung der Insolvenzquote 
begeht; 

e) Fehl- oder Doppelüberweisungen vornimmt oder Rechen- 
und/oder Schreibfehler in schriftlichen Unterlagen macht; 

f) die rechtzeitige gerichtliche und/oder außergerichtliche Ver-
folgung von Ansprüchen unterlässt; 

g) Rechtsmittelfristen versäumt; 

h) Pflichtverletzungen bei der Einstellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern begeht; 

i) Angestellte oder Arbeiter ungerechtfertigt entlässt, wobei bei 
fristlosen Entlassungen und Massenentlassungen nur Frist-
versäumnisse versichert sind; 

j) Ansprüche aus §§ 34, 69 AO auslöst, soweit nicht vorsätzlich 
gehandelt wurde. 

k) Pflichtverletzungen bei der Verwertung von Gegenständen 
begeht. 

l) Mitarbeiter zur juristischen Bearbeitung von Aufgaben im 
Namen des Kunden verleiht. Auch versichert gelten Ver-
mögensschäden beim Kunden selbst. 

m) ihre Aufsichts- und Überwachungspflicht verletzt und hier-
durch Vermögensschäden durch vorsätzliche Straftaten gegen 
das Vermögen des Insolvenzschuldners durch Personal des 
Versicherungsnehmers oder des Insolvenzschuldners ent-
stehen. 

n) wegen Pflichtverletzungen von Angestellten des Insolvenz-
schuldners oder von versicherten Personen des Versicherungs-
nehmers, derer er sich zur Mitwirkung bei der Ausübung 
seiner Tätigkeit bedient, in Anspruch genommen wird. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die Anlage von 
privatem oder Unternehmens- und Betriebsvermögen in Ver-
mögenswerte mit spekulativem Charakter, wie z. B. Derivaten, 
Aktien und Optionsscheinen. 

IV. Mitversichert ist die Tätigkeit als 

– Testamentsvollstrecker 

– Schiedsrichter oder Schiedsgutachter, Wirtschaftsmediator; 

V. Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf die 
Besorgung sonstiger fremder Rechtsangelegenheiten ein-
schließlich der Rechtsberatung, soweit die durch das RDG 
gezogenen Grenzen nicht bewusst überschritten werden. 

VI. Mitversichert gilt die rechtlich zulässige Tätigkeit des 
Financial Planning. Unter Financial Planning ist die Analyse der 
privaten Vermögens- und Lebenslage sowie eine Vermögens-
gestaltungsberatung zur Sicherung eines in der Zukunft er-
wünschten/benötigten Liquiditätsbedarfs zu verstehen. 

VII. Eine gewerbliche Tätigkeit, für die die zuständige 
Steuerberaterkammer vom berufsrechtlichen Verbot eine 
Ausnahme zulässt (§ 57 Abs. 4 Nr. 1, 2. Halbsatz StBerG) kann 
nach erfolgter Vereinbarung gesondert versichert werden. 

 

 

Teil 4 
Besondere Bedingungen und Risiko-
beschreibungen für Rechtsanwälte und  
Patentanwälte (BBR-R) 

 

A. Besondere Bedingungen 

1. Jahreshöchstleistung 

Ist eine höhere als die gesetzliche Mindestversicherungssumme 
vereinbart, beträgt die Höchstleistung des Versicherers für alle 
Versicherungsfälle eines Versicherungsjahres (Jahreshöchst-
leistung) vorbehaltlich abweichender Vereinbarung das Zweifache 
der vereinbarten Versicherungssumme; die Jahreshöchstleistung 
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beträgt jedoch mindestens das Vierfache der Mindestversiche-
rungssumme. 

Bei Rechtsanwaltsgesellschaften (§ 59 c BRAO) können die Leis-
tungen des Versicherers für alle innerhalb eines Versicherungs-
jahres verursachten Schäden auf den Betrag der Mindestversiche-
rungssumme gemäß § 59 j Abs. 2 Satz 1 BRAO, vervielfacht mit 
der Zahl der Gesellschafter und der Geschäftsführer, die nicht 
Gesellschafter sind, begrenzt werden. Die Jahreshöchstleistung für 
alle in einem Versicherungsjahr verursachten Schäden beträgt 
jedoch mindestens das Vierfache der Mindestversicherungssumme 
gemäß § 59 j Abs. 2 Satz 3 BRAO.  

2. Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug 

I. Versicherungsschutz besteht – abweichend von Teil 1, 
A. § 4 Ziff. 1 – in Höhe der vereinbarten Versicherungssumme für 
Haftpflichtansprüche mit Auslandsbezug, soweit es sich handelt 
um 

a) die Geltendmachung von Ansprüchen und die Inanspruch-
nahme vor ausländischen Gerichten; 

b) Tätigkeiten im Zusammenhang mit der fehlerhaften Beratung 
und Beschäftigung, Verletzung oder Nichtbeachtung aus-
ländischen Rechts; 

c) eine im Ausland vorgenommene Tätigkeit sowie die Tätigkeit 
des Rechtsanwalts vor ausländischen Gerichten; 

In Bezug auf Haftpflichtansprüche  

a) die vor US-Gerichten und kanadischen Gerichten geltend 
gemacht werden,  

b) im Zusammenhang mit der Beratung oder Beschäftigung, der 
Verletzung oder Nichtbeachtung US-amerikanischem und 
kanadischem Rechts,  

c) wegen einer in den USA oder in Kanada vorgenommenen 
Tätigkeit und der Tätigkeit des Rechtsanwalts vor US-Gerichten 
und kanadischen Gerichten,  

gelten folgende zusätzliche Vereinbarungen: 

Versicherungsschutz besteht bis zu der im Versicherungsschein je 
Versicherungsfall vereinbarten Versicherungssumme und höchs-
tens für alle derartigen Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres, sofern im Versicherungsschein keine andere Vereinbarung 
getroffen wurde. 

Ausgeschlossen vom Versicherungsschutz sind Ansprüche auf 
Entschädigungen mit Strafcharakter (z. B. punitive und exemplary 
damages). 

Aufwendungen des Versicherers für Kosten im Sinne von Teil 1, 
A. § 3, III, Ziff. 5 werden abweichend von Teil 1, A. § 3 Abs. III 
Ziff. 5.1 auf die Versicherungssumme angerechnet. 

Zu den US-amerikanischen Gerichten im Sinne dieser Bestimmun-
gen zählen auch Gerichte in US-amerikanischen Territorien. 

II. Tätigkeiten, die über ausländische Kanzleien, auslän-
dische Büros, ausländische Niederlassungen, ausländische 
Zweigniederlassungen oder über durch Kooperationsverein-
barungen verbundene Firmen im Ausland ausgeübt werden, sind 
nur durch besondere Vereinbarung mitversichert.  

III. Kein Versicherungsschutz besteht für im Ausland 
erforderliche Pflichtversicherungen 

3. Ausschlüsse 

3.1 Veruntreuungsschäden 

Der Versicherungsschutz bezieht sich nicht auf Haftpflichtan-
sprüche wegen Schäden durch Veruntreuung durch Personal, 
Sozien oder Angehörige des Versicherungsnehmers; als Ange-
hörige gelten: 

a) der Ehegatte des Versicherungsnehmers, der Lebenspartner im 
Sinne des Lebenspartnerschaftsgesetzes oder einer vergleich-
baren Partnerschaft nach dem Recht anderer Staaten, 

b) wer mit dem Versicherungsnehmer in gerader Linie verwandt 
oder verschwägert oder im zweiten Grad der Seitenlinie ver-
wandt ist. 

Bei neu eintretenden Partnern oder Sozien/Scheinsozien bietet die 
Rückwärtsversicherung gemäß Teil 1, A. § 2 Ziffer II. Versiche-
rungsschutz für aus Veruntreuung durch Altsozien/-Partner vor 
dem Eintritt resultierende Vermögensschäden, die dem neu 
eintretenden Partner, Sozius oder Scheinsozius bis zum Eintritt 
nicht bekannt geworden sind. Eine Zurechnung nach Teil 1, 
A. § 1, Ziffer II. 3 findet insoweit nicht statt. 

3.2 Tätigkeit als Angestellter 

In Erweiterung von Teil 1, A. § 4 Ziff. 4 bezieht sich der Ver-
sicherungsschutz nicht auf Haftpflichtansprüche aus der Tätigkeit 
des Versicherungsnehmers als Angestellter. 

4. Meldepflichten des Versicherers 

Der Versicherer ist verpflichtet, der Rechtsanwaltskammer den 
Beginn und die Beendigung oder Kündigung des Versicherungs-
vertrages sowie jede Änderung des Versicherungsvertrages, die 
den vorgeschriebenen Versicherungsschutz beeinträchtigt, unver-
züglich mitzuteilen. 

5. Abweichungen von der Pflichtversicherung 

Soweit die vereinbarte Versicherungssumme die gesetzlich vor-
geschriebene Mindestversicherungssumme und die vereinbarte 
Jahreshöchstleistung die gesetzlich erlaubte Begrenzung der 
Jahreshöchstleistung übersteigt oder soweit der Umfang des 
vereinbarten Versicherungsschutzes über den Umfang des 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutzes hinausgeht, 
gelten die Bedingungen des Teil 1 entsprechend, wenn nichts 
Abweichendes , z. B. durch zusätzliche Vereinbarungen, bestimmt 
ist.  

Erweiterungen des Versicherungsschutzes lassen den Umfang des 
gesetzlich vorgeschriebenen Versicherungsschutzes unberührt.  

6. Ausschluss kaufmännischer Risiken 

Ergänzend zu Teil 1, A. § 4 bezieht sich der Versicherungsschutz 
nicht auf Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus einer kauf-
männischen Kalkulations-, Organisations- oder Spekulations-
tätigkeit.  

Davon teilweise abweichend sind Haftpflichtansprüche wegen 
Schäden aus einer kaufmännischen Kalkulations- oder Organisa-
tionstätigkeit mitversichert für die unter Teil 4 B II. aufgeführten 
Tätigkeiten. 

7. Deckung für Auszahlungsfehler bei Anderkonten 

Versicherungsschutz wird auch für den Fall geboten, dass der 
Versicherungsnehmer wegen einer fahrlässigen Verfügung über 
Beträge, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einer Rechts-
anwaltstätigkeit auf ein Anderkonto eingezahlt sind, von dem 
Berechtigten in Anspruch genommen wird. Das Gleiche gilt für 
eine Inanspruchnahme des Versicherungsnehmers aus fahrlässigen 
Verfügungen über fremde Gelder, die zur alsbaldigen Anlage auf 
ein Anderkonto in Verwahrung genommen und ordnungsgemäß 
verbucht sind. 

8. Abwehrkosten bei nicht ordnungsgemäßer 
Zustellung bei Verwendung des besonderen elektronischen 
Anwaltspostfachs (beA) 

Ist streitig, ob im Rahmen des besonderen elektronischen An-
waltspostfachs (beA) eine ordnungsgemäße Zustellung von elek-
tronischen Dokumenten erfolgte, besteht vorläufiger Versiche-
rungsschutz für die Kosten zur Abwehr eines Haftpflicht-
anspruchs. Der vorläufige Versicherungsschutz fällt rückwirkend 
weg, wenn die ordnungsgemäße Zustellung rechtskräftig fest-
gestellt wird.  

 

B Risikobeschreibung für die Vermögens-
schaden-Haftpflichtversicherung von Rechts-
anwälten (einschließlich des Rechtsanwalts-
Risikos von Anwaltsnotaren) 

I. Versichert ist die gesetzliche Haftpflicht des Versiche-
rungsnehmers aus der gegenüber seinem Auftraggeber frei-
beruflich ausgeübten Tätigkeit als Rechtsanwalt einschl. der 
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geschäftsmäßigen Hilfeleistung in Steuersachen gem. § 3 Steuer-
beratungsgesetz (StBerG).  

II. Mitversichert ist die Tätigkeit  

– gem. InsO, z. B. als Insolvenzverwalter (auch vorläufiger), 
Sonderinsolvenzverwalter;  

– Gläubigerausschussmitglied, Gläubigerbeiratsmitglied, Sach-
walter (auch vorläufiger) 

– Treuhänder gemäß InsO, Gesamtvollstreckungsverwalter 

– gerichtlich bestellter Liquidator (auch vorläufiger), Sequester, 
gerichtlich bestellter Abwickler, Abwickler einer Praxis gemäß 
§ 55 BRAO 

– Gerichtlich bestellter oder behördlich eingesetzter Testaments-
vollstrecker, Nachlasspfleger, Nachlassverwalter, Vormund, 
Betreuer, Pfleger und Beistand 

Der Versicherungsschutz umfasst auch Haftpflichtansprüche, die 
darauf beruhen, dass eine versicherte Person bei der Ausübung 
dieser Tätigkeiten  

a)  Schäden verursacht wegen Pflichtverletzungen, die aus der 
Fortführung eines Betriebes entstehen;  

b)  versehentlich die bei der Eröffnung des betreffenden Ver-
fahrens bereits bestehenden oder neu abzuschließenden 
Versicherungsverträge nicht fortsetzt oder beantragt oder die 
sich aus dieser Versicherung ergebenden Verbindlichkeiten 
nicht erfüllt; 

c)  Pflichtverletzungen bei der Abrechnung des Insolvenzgeldes 
begeht; 

d)  Pflichtverletzungen bei der Auszahlung der Insolvenzquote 
begeht; 

e)  Fehl- oder Doppelüberweisungen vornimmt oder Rechen- 
und/oder Schreibfehler in schriftlichen Unterlagen macht; 

f)  die rechtzeitige gerichtliche und/oder außergerichtliche Ver-
folgung von Ansprüchen unterlässt; 

g)  Rechtsmittelfristen versäumt; 

h)  Pflichtverletzungen bei der Einstellung oder Entlassung von 
Arbeitnehmern begeht; 

i).  Angestellte oder Arbeiter ungerechtfertigt entlässt, wobei bei 
fristlosen Entlassungen und Massenentlassungen nur Frist-
versäumnisse versichert sind; 

j)  Ansprüche aus §§ 34, 69 AO auslöst, soweit nicht vorsätzlich 
gehandelt wurde. 

k)  Pflichtverletzungen bei der Verwertung von Gegenständen 
begeht. 

l) Mitarbeiter zur juristischen Bearbeitung von Aufgaben im 
Namen des Kunden verleiht. Auch versichert gelten Ver-
mögensschäden beim Kunden selbst. 

m) ihre Aufsichts- und Überwachungspflicht verletzt und 
hierdurch Vermögensschäden durch vorsätzliche Straftaten 
gegen das Vermögen des Insolvenzschuldners durch Personal 
des Versicherungsnehmers oder des Insolvenzschuldners ent-
stehen.  

n)  wegen Pflichtverletzungen von Angestellten des Insolvenz-
schuldners oder von versicherten Personen des Versicherungs-
nehmers, derer er sich zur Mitwirkung bei der Ausübung 
seiner Tätigkeit bedient, in Anspruch genommen wird. 

Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen ist die Anlage von 
privatem oder Unternehmens- und Betriebsvermögen in Ver-
mögenswerte mit spekulativem Charakter, wie z. B. Derivaten, 
Aktien und Optionsscheinen 

III. Weiterhin ist mitversichert die Tätigkeit als  

– Testamentsvollstrecker; 

– Schiedsrichter, Schlichter, Schiedsgutachter, Mediator; 

– Zustellungsbevollmächtigter gemäß § 30 BRAO; 

– Notarvertreter,  

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht von Vertretern des Versicherungsnehmers aus der Ver-
tretertätigkeit, solange der Versicherungsnehmer an der Aus-
übung seines Berufes gehindert ist. Die Mitversicherung besteht 
nicht, soweit der Vertreter durch eine eigene Versicherung ge-
deckt ist. 

Diese Risikobeschreibung zählt die mitversicherten Tätigkeiten 
abschließend auf. 

Ansprüche aus der Tätigkeit als Angestellter von Unternehmun-
gen, Vereinen und Verbänden sind auch im Rahmen der mitver-
sicherten Tätigkeiten vom Versicherungsschutz ausgeschlossen 
(siehe im Übrigen § 4 Ziff. 4). 

IV. Sofern im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen 
ausdrücklich dokumentiert ist mitversichert die Tätigkeit als 
Zwangsverwalter. 

Der Versicherungsschutz umfasst auch Haftpflichtansprüche, die 
darauf beruhen, dass eine versicherte Person bei der Ausübung 
dieser Tätigkeiten 

a) versehentlich die bei der Anordnung der Zwangsverwaltung 
bereits bestehenden oder neu abzuschließenden Versiche-
rungsverträge nicht fortsetzt oder beantragt oder die sich aus 
dieser Versicherung ergebenden Verbindlichkeiten nicht erfüllt, 

b) Fehl- oder Doppelüberweisungen veranlasst oder Rechen- 
und/oder Schreibfehler in schriftlichen Unterlagen macht, 

c) die rechtzeitige gerichtliche und/oder außergerichtliche Ver-
folgung von Ansprüchen unterlässt, 

d) Rechtsmittelfristen versäumt, 

e) Ansprüche aus §§ 34, 69 Abgabenordnung (A0) auslöst, 
soweit nicht vorsätzlich gehandelt wurde. 

 

C. Risikobeschreibung für die Vermögens-
schadenhaftpflichtversicherung von Patent-
anwälten 

Im Rahmen der dem Vertrag zugrunde liegenden Allgemeinen 
Versicherungsbedingungen zur Vermögensschaden-Haftpflicht-
versicherung für Rechtsanwälte und Patentanwälte ist versichert 
die gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers aus der 
freiberuflich ausgeübten Tätigkeit als Patentanwalt. 

Mitversichert ist im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haft-
pflicht von Vertretern des Versicherungsnehmers aus der Ver-
tretung, solange der Versicherungsnehmer an der Ausübung 
seines Berufes gehindert ist. Die Mitversicherung besteht nicht, 
soweit der Vertreter durch eine eigene Versicherung gedeckt ist. 
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1. Innovationsklausel 

Bietet der Versicherer während der Laufzeit dieses 
Vertrages ein neues Standard-Bedingungswerk in 
Deutschland im Bereich der AVB WiStRa für das 
betreffende Kundensegment mit abweichenden 
Regelungen zu in diesem Vertrag vereinbarten 
Leistungsumfang an, so gelten die Bedingungen 
des Versicherers mit Datum ihrer Einführung auf 
dem Markt bei Eintritt eines versicherten 
Ereignisses auch für diesen Vertrag, sofern der 
Leistungsumfang nach den Bedingungen des 
Versicherers im Vergleich zum Leistungsumfang 
dieses Vertrages ausschließlich Vorteile für 
versicherte Unternehmen oder versicherte 
Personen beinhaltet. Dies gilt nicht für eventuell 
vereinbarte Besondere Bedingungen. 

2. Substitutsklausel 
 

Der Versicherungsschutz bezieht sich im 

bedingungsgemäßen Umfang auch auf den Fall, 

dass die über diesen Vertrag versicherten 

Berufsträger für Versehen von Substituten gemäß 

§ 664 Absatz 1 Satz 2 Bürgerliches Gesetzbuch 

(BGB) allein oder gemeinsam in Anspruch 

genommen werden. Leistet der Versicherer der 

über diesen Vertrag versicherten Berufsträger 

wegen eines Versehens des Substituten, nimmt er 

insoweit gegen diesen Regress. 

3. Bedingungsdifferenzdeckung bei 

Bestandsverträgen 

Abweichend von § 2 Ziffer IV der AVB WiStRa 

bezieht sich die Bedingungsdifferenzdeckung auch 

auf den vorliegenden Vertrag vor Umstellung auf 

die Allgemeinen und Besonderen 

Versicherungsbedingungen sowie 

Risikobeschreibungen zur Vermögensschaden-

Haftpflichtversicherung für Wirtschaftsprüfer und 

vereidigte Buchprüfer, Steuerberater, 

Rechtsanwälte und Patentanwälte (AVB WiStRa). 

Der Versicherungsschutz ist hierbei auf ein 

 

 

 

 

 

 

Sublimit in Höhe von 100.000 EUR je 

Versicherungsfall und für alle Fälle dieser 

Rückwärtsversicherung reduziert.  

4. Risikobeschreibung für die 

Vermögensschadenhaftpflichtversicherung 

von Patentanwälten 

Teil 4 C AVB WiStRa wird gestrichen und wie folgt 

ersetzt: 

Im Rahmen der dem Vertrag zu Grunde liegenden 

Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur 

Vermögensschaden-Haftpflichtversicherung für 

Rechtsanwälte und Patentanwälte ist versichert die 

gesetzliche Haftpflicht des Versicherungsnehmers 

aus der freiberuflich ausgeübten Tätigkeit als 

Patentanwalt und als zugelassener Vertreter vor 

dem Europäischen Patentamt.  

Die Tätigkeit vor dem Amt der Europäischen Union 

für geistiges Eigentum (EUIPO) in Alicante 

(Spanien) ist ebenfalls mitversichert.  

Darüber hinaus ist im Rahmen des Vertrages die 

gesetzliche Haftpflicht von Vertretern des 

Versicherungsnehmers aus der Vertretung 

mitversichert, solange der Versicherungsnehmer an 

der Ausübung seines Berufes gehindert ist. Die 

Mitversicherung besteht nicht, soweit der Vertreter 

durch eine eigene Versicherung gedeckt ist. 

Versichert ist auch die gesetzliche Haftpflicht des 

Versicherungsnehmers aus der gegenüber seinem 

Auftraggeber freiberuflich ausgeübten Tätigkeit als 

Patentanwalt. Mitversichert ist die Tätigkeit als 

Abwickler der Kanzlei gemäß § 48 

Patentanwaltsordnung (PAO), soweit diese Tätigkeit 

nicht überwiegend ausgeübt wird. Mitversichert ist 

im Rahmen des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht 

der Erben des Versicherungsnehmers aus 

Verstößen, die bis zur Bestellung eines 

Praxisabwicklers oder bis zur Praxisveräußerung, 

längstens jedoch bis zu 8 Wochen nach dem 
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Ableben des Versicherungsnehmers vorgekommen 

sind. 

5. Kündigung im Schadenfall 

Teil 1 C, § 9 II, Ziffer 2 der AVB WiStRa wird 

geändert und wie folgt neu gefasst: 

Der Versicherer verzichtet auf sein Kündigungsrecht 

im Schadenfall. Der Versicherungsnehmer kann mit 

sofortiger Wirkung oder zum Schluss der laufenden 

Versicherungsperiode kündigen. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
 

Ausgabe 10.2007 

 

Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

2. Vermögensschäden, Abhandenkommen von Sachen 

3. Versichertes Risiko 

4. Vorsorgeversicherung 

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des Versicherers 

6. Begrenzung der Leistungen 

7. Ausschlüsse 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/ 
Prämienzahlung 

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Prämie und 
Versicherungsteuer 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erster oder 
einmaliger Prämie 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämien 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermächtigung 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

13. Prämienregulierung 

14. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

15. Prämienangleichung 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

16. Dauer und Ende des Vertrages 

17. Wegfall des versicherten Risikos 

18. Kündigung nach Prämienangleichung 

19. Kündigung nach Versicherungsfall 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter Unternehmen 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung von 
Rechtsvorschriften 

22. Mehrfachversicherung 

 

Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des Versicherungsnehmers 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles 

26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

 

Weitere Bestimmungen 

27. Mitversicherte Personen 

28. Abtretungsverbot 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 

30. Verjährung 

31. Zuständiges Gericht 

32. Anzuwendendes Recht 
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Umfang des Versicherungsschutzes 

1. Gegenstand der Versicherung, Versicherungsfall 

1.1 Versicherungsschutz besteht im Rahmen des versicherten 
Risikos für den Fall, dass der Versicherungsnehmer wegen eines 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetretenen 
Schadenereignisses (Versicherungsfall), das einen Personen-, Sach- 
oder sich daraus ergebenden Vermögensschaden zur Folge hatte, 
aufgrund 

gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen 
Inhalts 

von einem Dritten auf Schadensersatz in Anspruch genommen 
wird. Schadenereignis ist das Ereignis, als dessen Folge die 
Schädigung des Dritten unmittelbar entstanden ist. Auf den 
Zeitpunkt der Schadenverursachung, die zum Schadenereignis 
geführt hat, kommt es nicht an. 

1.2 Kein Versicherungsschutz besteht für Ansprüche, auch 
wenn es sich um gesetzliche Ansprüche handelt, 

(1) auf Erfüllung von Verträgen, Nacherfüllung, aus Selbst-
vornahme, Rücktritt, Minderung, auf Schadensersatz statt der 
Leistung; 

(2) wegen Schäden, die verursacht werden, um die Nach-
erfüllung durchführen zu können; 

(3) wegen des Ausfalls der Nutzung des Vertragsgegenstandes 
oder wegen des Ausbleibens des mit der Vertragsleistung ge-
schuldeten Erfolges; 

(4) auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen im Vertrauen auf 
ordnungsgemäße Vertragserfüllung; 

(5) auf Ersatz von Vermögensschäden wegen Verzögerung der 
Leistung; 

(6) wegen anderer an die Stelle der Erfüllung tretender 
Ersatzleistungen.  

 

2. Vermögensschaden, Abhandenkommen von Sachen 

Dieser Versicherungsschutz kann durch besondere Vereinbarung 
erweitert werden auf die gesetzliche Haftpflicht privatrechtlichen 
Inhalts des Versicherungsnehmers wegen 

2.1 Vermögensschäden, die weder durch Personen- noch durch 
Sachschäden entstanden sind; 

2.2 Schäden durch Abhandenkommen von Sachen; hierauf 
finden dann die Bestimmungen über Sachschäden Anwendung. 

3. Versichertes Risiko 

3.1 Der Versicherungsschutz umfasst die gesetzliche Haftpflicht 

(1) aus den im Versicherungsschein und seinen Nachträgen 
angegebenen Risiken des Versicherungsnehmers, 

(2) aus Erhöhungen oder Erweiterungen der im Versicherungs-
schein und seinen Nachträgen angegebenen Risiken. Dies gilt 
nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch von versiche-
rungspflichtigen Kraft- oder Luftfahrzeugen sowie für sonstige 
Risiken, die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen, 

(3) aus Risiken, die für den Versicherungsnehmer nach Ab-
schluss der Versicherung neu entstehen (Vorsorgeversicherung) 
und die in Ziff. 4 näher geregelt sind. 

3.2 Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf Erhöhun-
gen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender oder 
Erlass neuer Rechtsvorschriften. Der Versicherer kann den Vertrag 
jedoch unter den Voraussetzungen von Ziff. 21 kündigen. 

4.  Vorsorgeversicherung 

4.1 Risiken, die nach Abschluss des Versicherungsvertrages neu 
entstehen, sind im Rahmen des bestehenden Vertrages sofort 
versichert. 

(1) Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach Aufforde-
rung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines Monats 

anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der Prämienrech-
nung erfolgen.  

Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Anzeige, 
entfällt der Versicherungsschutz für das neue Risiko rückwirkend 
ab dessen Entstehung.  

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 

(2) Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko eine 
angemessene Prämie zu verlangen. Kommt eine Einigung über die 
Höhe dieser Prämie innerhalb eines Monats nach 

Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

4.2 Der Versicherungsschutz für das neue Risiko ist von seiner 
Entstehung bis zur Einigung im Sinne von Ziff. 4.1 (2) auf den Be-
trag von 1.500.000,00 EUR pauschal für Personen- und Sach-
schäden und – soweit vereinbart – 250.000,00 EUR für Vermö-
gensschäden begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein ge-
ringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

4.3 Die Vorsorgeversicherung gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der Zu-
lassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht unter-
liegen; 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 
sind. 

5. Leistungen der Versicherung/Vollmacht des 
Versicherers 

5.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der Haft-
pflichtfrage, die Abwehr unberechtigter Schadensersatzansprüche 
und die Freistellung des Versicherungsnehmers von berechtigten 
Schadenersatzverpflichtungen. 

Berechtigt sind Schadenersatzverpflichtungen dann, wenn der 
Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, rechtskräftigen Urteils, 
Anerkenntnisses oder Vergleiches zur Entschädigung verpflichtet 
ist und der Versicherer hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse 
und Vergleiche, die vom Versicherungsnehmer ohne Zustimmung 
des Versicherers abgegeben oder geschlossen worden sind, 
binden den Versicherer nur, soweit der Anspruch auch ohne Aner-
kenntnis oder Vergleich bestanden hätte. 

Ist die Schadenersatzverpflichtung des Versicherungsnehmers mit 
bindender Wirkung für den Versicherer festgestellt, hat der Versi-
cherer den Versicherungsnehmer binnen zwei Wochen vom An-
spruch des Dritten freizustellen. 

5.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur Abwicklung 
des Schadens oder Abwehr der Schadensersatzansprüche zweck-
mäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des Versicherungs-
nehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem Rechtsstreit über 
Schadensersatzansprüche gegen den Versicherungsnehmer, ist 
der Versicherer zur Prozessführung bevollmächtigt. Er führt den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers auf seine Kos-
ten. 

5.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Schadenser-
eignisses, das einen unter den Versicherungsschutz fallenden 
Haftpflichtanspruch zur Folge haben kann, die Bestellung eines 
Verteidigers für den Versicherungsnehmer von dem Versicherer 
gewünscht oder genehmigt, so trägt der Versicherer die gebüh-
renordnungsmäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten 
höheren Kosten des Verteidigers. 

5.4 Erlangt der Versicherungsnehmer oder ein Mitversicherter 
das Recht, die Aufhebung oder Minderung einer zu zahlenden 
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Rente zu fordern, so ist der Versicherer zur Ausübung dieses 
Rechts bevollmächtigt. 

6. Begrenzung der Leistungen  

6.1 Die Entschädigungsleistung des Versicherers ist bei jedem 
Versicherungsfall auf die vereinbarten Versicherungssummen 
begrenzt. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungsschutz 
auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 

6.2 Sofern nicht etwas anderes vereinbart wurde, sind die 
Entschädigungsleistungen des Versicherers für alle Versicherungs-
fälle eines Versicherungsjahres auf das 2-fache der vereinbarten 
Versicherungssummen begrenzt. 

6.3 Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung ein-
tretende zeitlich zusammenhängende Versicherungsfälle gelten als 
ein Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle eingetreten ist, wenn diese 

– auf derselben Ursache, 

– auf gleichen Ursachen mit innerem, insbesondere sachlichem 
und zeitlichem Zusammenhang oder 

– auf der Lieferung von Waren mit gleichen Mängeln beruhen. 

6.4 Falls besonders vereinbart, beteiligt sich der Versicherungs-
nehmer bei jedem Versicherungsfall mit einem im Versicherungs-
schein festgelegten Betrag an der Schadensersatzleistung (Selbst-
behalt). Soweit nicht etwas anderes vereinbart wurde, ist der 
Versicherer auch in diesen Fällen zur Abwehr unberechtigter 
Schadensersatzansprüche verpflichtet. 

6.5 Die Aufwendungen des Versicherers für Kosten werden 
nicht auf die Versicherungssummen angerechnet. 

6.6 Übersteigen die begründeten Haftpflichtansprüche aus 
einem Versicherungsfall die Versicherungssumme, trägt der 
Versicherer die Prozesskosten im Verhältnis der Versicherungs-
summe zur Gesamthöhe dieser Ansprüche. 

6.7 Hat der Versicherungsnehmer an den Geschädigten 
Rentenzahlungen zu leisten und übersteigt der Kapitalwert der 
Rente die Versicherungssumme oder den nach Abzug etwaiger 
sonstiger Leistungen aus dem Versicherungsfall noch verbleiben-
den Restbetrag der Versicherungssumme, so wird die zu leistende 
Rente nur im Verhältnis der Versicherungssumme bzw. ihres 
Restbetrages zum Kapitalwert der Rente vom Versicherer erstattet.  

Für die Berechnung des Rentenwertes gilt die entsprechende 
Vorschrift der Verordnung über den Versicherungsschutz in der 
Kraftfahrzeug-Haftpflichtversicherung in der jeweils gültigen 
Fassung zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles. 

Bei der Berechnung des Betrages, mit dem sich der Versicherungs-
nehmer an laufenden Rentenzahlungen beteiligen muss, wenn 
der Kapitalwert der Rente die Versicherungssumme oder die nach 
Abzug sonstiger Leistungen verbleibende Restversicherungs-
summe übersteigt, werden die sonstigen Leistungen mit ihrem 
vollen Betrag von der Versicherungssumme abgesetzt. 

6.8 Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Haftpflichtanspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder 
Vergleich am Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat 
der Versicherer für den von der Weigerung an entstehenden 
Mehraufwand an Entschädigungsleistung, Zinsen und Kosten 
nicht aufzukommen. 

7. Ausschlüsse 

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht aus-
drücklich etwas anderes bestimmt ist, sind von der Versicherung 
ausgeschlossen: 

7.1 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
vorsätzlich herbeigeführt haben.  

7.2 Versicherungsansprüche aller Personen, die den Schaden 
dadurch verursacht haben, dass sie in Kenntnis von deren Mangel-
haftigkeit oder Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

7.3 Haftpflichtansprüche, soweit sie auf Grund Vertrags oder 
Zusagen über den Umfang der gesetzlichen Haftpflicht des 
Versicherungsnehmers hinausgehen. 

7.4 Haftpflichtansprüche  

(1) des Versicherungsnehmers selbst oder der in Ziff. 7.5 
benannten Personen gegen die Mitversicherten, 

(2) zwischen mehreren Versicherungsnehmern desselben 
Versicherungsvertrages, 

(3) zwischen mehreren Mitversicherten desselben 
Versicherungsvertrages.  

7.5 Haftpflichtansprüche gegen den Versicherungsnehmer 

(1) aus Schadenfällen seiner Angehörigen, die mit ihm in häus-
licher Gemeinschaft leben oder die zu den im Versicherungs-
vertrag mitversicherten Personen gehören; 

Als Angehörige gelten Ehegatten, Lebenspartner im Sinne des 
Lebenspartnerschaftsgesetzes oder vergleichbarer Partnerschaften 
nach dem Recht anderer Staaten, Eltern und Kinder, Adoptiveltern 
und -kinder, Schwiegereltern und -kinder, Stiefeltern und -kinder, 
Großeltern und Enkel, Geschwister sowie Pflegeeltern und -kinder 
(Personen, die durch ein familienähnliches, auf längere Dauer 
angelegtes Verhältnis wie Eltern und Kinder miteinander 
verbunden sind). 

(2) von seinen gesetzlichen Vertretern oder Betreuern, wenn 
der Versicherungsnehmer eine geschäftsunfähige, beschränkt 
geschäftsfähige oder betreute Person ist; 

(3) von seinen gesetzlichen Vertretern, wenn der Versiche-
rungsnehmer eine juristische Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts oder ein nicht rechtsfähiger Verein ist; 

(4) von seinen unbeschränkt persönlich haftenden Gesell-
schaftern, wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handels-
gesellschaft, Kommanditgesellschaft oder Gesellschaft bürger-
lichen Rechts ist; 

(5) von seinen Partnern, wenn der Versicherungsnehmer eine 
eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist; 

(6) von seinen Liquidatoren, Zwangs- und Insolvenzverwaltern; 

zu Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5: 

Die Ausschlüsse unter Ziff. 7.4 und Ziff. 7.5 (2) bis (6) erstrecken 
sich auch auf Haftpflichtansprüche von Angehörigen der dort 
genannten Personen, die mit diesen in häuslicher Gemeinschaft 
leben. 

7.6 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn der 
Versicherungsnehmer diese Sachen gemietet, geleast, gepachtet, 
geliehen, durch verbotene Eigenmacht erlangt hat oder sie 
Gegenstand eines besonderen Verwahrungsvertrages sind.  

7.7 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an fremden Sachen 
und allen sich daraus ergebenden Vermögensschäden, wenn 

(1) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmer an diesen Sachen (Bearbeitung, 
Reparatur, Beförderung, Prüfung und dgl.) entstanden sind; bei 
unbeweglichen Sachen gilt dieser Ausschluss nur insoweit, als 
diese Sachen oder Teile von ihnen unmittelbar von der Tätigkeit 
betroffen waren; 

(2) die Schäden dadurch entstanden sind, dass der Versiche-
rungsnehmer diese Sachen zur Durchführung seiner gewerblichen 
oder beruflichen Tätigkeiten (als Werkzeug, Hilfsmittel, Material-
ablagefläche und dgl.) benutzt hat; bei unbeweglichen Sachen gilt 
dieser Ausschluss nur insoweit, als diese Sachen oder Teile von 
ihnen unmittelbar von der Benutzung betroffen waren; 

(3) die Schäden durch eine gewerbliche oder berufliche Tätig-
keit des Versicherungsnehmer entstanden sind und sich diese 
Sachen oder – sofern es sich um unbewegliche Sachen handelt – 
deren Teile im unmittelbaren Einwirkungsbereich der Tätigkeit 
befunden haben; dieser Ausschluss gilt nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer beweist, dass er zum Zeitpunkt der Tätigkeit offen-
sichtlich notwendige Schutzvorkehrungen zur Vermeidung von 
Schäden getroffen hatte. 
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zu Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7: 

Sind die Voraussetzungen der Ausschlüsse in Ziff. 7.6 und Ziff. 7.7 
in der Person von Angestellten, Arbeitern, Bediensteten, Bevoll-
mächtigten oder Beauftragten des Versicherungsnehmers gege-
ben, so entfällt gleichfalls der Versicherungsschutz, und zwar 
sowohl für den Versicherungsnehmer als auch für die durch den 
Versicherungsvertrag etwa mitversicherten Personen. 

7.8 Haftpflichtansprüche wegen Schäden an vom Versiche-
rungsnehmer hergestellten oder gelieferten Sachen, Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen infolge einer in der Herstellung, Lieferung 
oder Leistung liegenden Ursache und alle sich daraus ergebenden 
Vermögensschäden. Dies gilt auch dann, wenn die Schadens-
ursache in einem mangelhaften Einzelteil oder in einer mangel-
haften Teilleistung liegt und zur Beschädigung oder Vernichtung 
der gesamten Sache oder Leistung führt. 

Dieser Ausschluss findet auch dann Anwendung, wenn Dritte im 
Auftrag oder für Rechnung des Versicherungsnehmers die 
Herstellung oder Lieferung der Sachen oder die Arbeiten oder 
sonstigen Leistungen übernommen haben. 

7.9  Haftpflichtansprüche aus im Ausland vorkommenden 
Schadenereignissen; Ansprüche aus § 110 Sozialgesetzbuch VII 
sind jedoch mitversichert. 

7.10 

a) Ansprüche, die gegen den Versicherungsnehmer wegen Um-
weltschäden gemäß Umweltschadensgesetz oder anderen auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierenden 
nationalen Umsetzungsgesetzen geltend gemacht werden. 
Dies gilt auch dann, wenn der Versicherungsnehmer von ei-
nem Dritten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts auf Erstattung der durch solche Um-
weltschäden entstandenen Kosten in Anspruch genommen 
wird.  

 Der Versicherungsschutz bleibt aber für solche Ansprüche 
erhalten, die auch ohne Bestehen des Umweltschadens-
gesetzes oder anderer auf der EU- Umwelthaftungsrichtlinie 
(2004/35/EG) basierenden nationalen Umsetzungsgesetzen 
bereits aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen 
privatrechtlichen Inhalts gegen den Versicherungsnehmer 
geltend gemacht werden könnten. 

 Dieser Ausschluss gilt nicht im Rahmen der Versicherung 
privater Haftpflichtrisiken. 

b) Haftpflichtansprüche wegen Schäden durch 
Umwelteinwirkung. 

 Dieser Ausschluss gilt nicht 

 (1) im Rahmen der Versicherung privater Haftpflichtrisiken 

 oder 

 (2) für Schäden, die durch vom Versicherungsnehmer her-
gestellte oder gelieferte Erzeugnisse (auch Abfälle), durch Ar-
beiten oder sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung 
oder nach Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaft-
pflicht). 

 Kein Versicherungsschutz besteht jedoch für Schäden durch 
Umwelteinwirkung, die aus der Planung, Herstellung, 
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von 

 – Anlagen, die bestimmt sind, gewässerschädliche Stoffe 
herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, abzulagern, zu 
befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen); 

 – Anlagen gem. Anhang 1 oder 2 zum Umwelthaftungsgesetz 
(UmweltHG-Anlagen); 

 – Anlagen, die nach dem Umweltschutz dienenden Bestim-
mungen einer Genehmigungs- oder Anzeigepflicht unter-
liegen; 

 – Abwasseranlagen 

 oder Teilen resultieren, die ersichtlich für solche Anlagen 
bestimmt sind. 

7.11 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die auf Asbest, 
asbesthaltige Substanzen oder Erzeugnisse zurückzuführen sind. 

7.12 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die in unmittelbarem 
oder mittelbarem Zusammenhang stehen mit energiereichen 
ionisierenden Strahlen (z. B. Strahlen von radioaktiven Stoffen 
oder Röntgenstrahlen).  

7.13 Haftpflichtansprüche wegen Schäden, die zurückzuführen 
sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die  

 – Bestandteile aus GVO enthalten, 

 – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

7.14 Haftpflichtansprüche aus Sachschäden und alle sich daraus 
ergebenden Vermögensschäden, welche entstehen durch 

(1) Abwässer, soweit es sich nicht um häusliche Abwässer 
handelt, 

(2) Senkungen von Grundstücken oder Erdrutschungen,  

(3) Überschwemmungen stehender oder fließender Gewässer. 

7.15 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus dem Austausch, 
der Übermittlung und der Bereitstellung elektronischer Daten, 
soweit es sich handelt um 

(1) Löschung, Unterdrückung, Unbrauchbarmachung oder 
Veränderung von Daten, 

(2) Nichterfassen oder fehlerhaftes Speichern von Daten, 

(3) Störung des Zugangs zum elektronischen Datenaustausch, 

(4) Übermittlung vertraulicher Daten oder Informationen. 

7.16 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Persönlichkeits- 
oder Namensrechtsverletzungen. 

7.17 Haftpflichtansprüche wegen Schäden aus Anfeindung, 
Schikane, Belästigung, Ungleichbehandlung oder sonstigen 
Diskriminierungen.  

7.18  Haftpflichtansprüche wegen Personenschäden, die aus der 
Übertragung einer Krankheit des Versicherungsnehmers resul-
tieren. Das Gleiche gilt für Sachschäden und alle sich daraus erge-
benden Vermögensschäden, die durch Krankheit der dem Versi-
cherungsnehmer gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußer-
ten Tiere entstanden sind. In beiden Fällen besteht Versicherungs-
schutz, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass er weder 
vorsätzlich noch grob fahrlässig gehandelt hat. 

 

Beginn des Versicherungsschutzes/Prämienzahlung 

8. Beginn des Versicherungsschutzes/Prämie und 
Versicherungsteuer 

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein 
angegebenen Zeitpunkt, wenn der Versicherungsnehmer die erste 
oder einmalige Prämie rechtzeitig im Sinne von Ziff. 9.1 zahlt.  

Die in Rechnung gestellte Prämie enthält die Versicherungsteuer, 
die der Versicherungsnehmer in der jeweils vom Gesetz bestim-
mten Höhe zu entrichten hat. 

9. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/erste oder 
einmalige Prämie  

9.1 Die erste oder einmalige Prämie wird – wenn nichts anderes 
vereinbart ist –, unverzüglich nach Ablauf von zwei Wochen nach 
Zugang des Versicherungsscheins fällig. 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, gilt als erste 
Prämie nur die erste Rate der ersten Jahresprämie. 

9.2 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig, sondern zu einem späteren Zeitpunkt, 
beginnt der Versicherungsschutz erst ab diesem Zeitpunkt. Das 
gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer nachweist, dass er die 
Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. Für Versicherungsfälle, die bis 
zur Zahlung der Prämie eintreten, ist der Versicherer nur dann 



212830222 0812 Seite 5 von 8 

nicht zur Leistung verpflichtet, wenn er den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform oder durch einen auf-
fälligen Hinweis im Versicherungsschein auf diese Rechtsfolge der 
Nichtzahlung der Prämie aufmerksam gemacht hat. 

9.3 Zahlt der Versicherungsnehmer die erste oder einmalige 
Prämie nicht rechtzeitig, kann der Versicherer vom Vertrag 
zurücktreten, solange die Prämie nicht gezahlt ist. Der Versicherer 
kann nicht zurücktreten, wenn der Versicherungsnehmer 
nachweist, dass er die Nichtzahlung nicht zu vertreten hat. 

10. Zahlung und Folgen verspäteter Zahlung/Folgeprämie  

10.1 Die Folgeprämien sind, soweit nicht etwas anderes be-
stimmt ist, am Monatsersten des vereinbarten Prämienzeitraums 
fällig. 

Die Zahlung gilt als rechtzeitig, wenn sie zu dem im Versiche-
rungsschein oder in der Prämienrechnung angegebenen Zeitpunkt 
erfolgt. 

10.2 Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, gerät der 
Versicherungsnehmer ohne Mahnung in Verzug, es sei denn, dass 
er die verspätete Zahlung nicht zu vertreten hat. 

Der Versicherer ist berechtigt, Ersatz des ihm durch den Verzug 
entstandenen Schadens zu verlangen. 

Wird eine Folgeprämie nicht rechtzeitig gezahlt, kann der Versi-
cherer dem Versicherungsnehmer auf dessen Kosten in Textform 
eine Zahlungsfrist bestimmen, die mindestens zwei Wochen 
betragen muss. Die Bestimmung ist nur wirksam, wenn sie die 
rückständigen Beträge der Prämien, Zinsen und Kosten im 
Einzelnen beziffert und die Rechtsfolgen angibt, die nach den Ziff. 
10.3 und 10.4 mit dem Fristablauf verbunden sind. 

10.3 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, besteht ab diesem Zeitpunkt 
bis zur Zahlung kein Versicherungsschutz, wenn er mit der 
Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 Abs. 3 darauf hingewiesen 
wurde. 

10.4 Ist der Versicherungsnehmer nach Ablauf dieser Zahlungs-
frist noch mit der Zahlung in Verzug, kann der Versicherer den 
Vertrag ohne Einhaltung einer Frist kündigen, wenn er den Versi-
cherungsnehmer mit der Zahlungsaufforderung nach Ziff. 10.2 
Abs. 3 darauf hingewiesen hat. 

 Hat der Versicherer gekündigt, und zahlt der Versiche-
rungsnehmer danach innerhalb eines Monats den angemahnten 
Betrag, besteht der Vertrag fort. Für Versicherungsfälle, die zwi-
schen dem Zugang der Kündigung und der Zahlung eingetreten 
sind, besteht jedoch kein Versicherungsschutz. 

11. Rechtzeitigkeit der Zahlung bei Lastschriftermäch-
tigung  

Ist die Einziehung der Prämie von einem Konto vereinbart, gilt die 
Zahlung als rechtzeitig, wenn die Prämie zum Fälligkeitstag einge-
zogen werden kann und der Versicherungsnehmer einer berech-
tigten Einziehung nicht widerspricht. 

Konnte die fällige Prämie ohne Verschulden des Versicherungs-
nehmers vom Versicherer nicht eingezogen werden, ist die Zah-
lung auch dann noch rechtzeitig, wenn sie unverzüglich nach 
einer in Textform abgegebenen Zahlungsaufforderung des Ver-
sicherers erfolgt. 

Kann die fällige Prämie nicht eingezogen werden, weil der 
Versicherungsnehmer die Einzugsermächtigung widerrufen hat, 
oder hat der Versicherungsnehmer aus anderen Gründen zu 
vertreten, dass die Prämie wiederholt nicht eingezogen werden 
kann, ist der Versicherer berechtigt, künftig Zahlung außerhalb 
des Lastschriftverfahrens zu verlangen. 

Der Versicherungsnehmer ist zur Übermittlung der Prämie erst 
verpflichtet, wenn er vom Versicherer hierzu in Textform aufge-
fordert worden ist. 

12. Teilzahlung und Folgen bei verspäteter Zahlung 

Ist die Zahlung der Jahresprämie in Raten vereinbart, sind die noch 
ausstehenden Raten sofort fällig, wenn der Versicherungsnehmer 
mit der Zahlung einer Rate im Verzug ist. 

Ferner kann der Versicherer für die Zukunft jährliche Prämienzah-
lung verlangen. 

13. Prämienregulierung  

13.1 Der Versicherungsnehmer hat nach Aufforderung mitzu-
teilen, ob und welche Änderungen des versicherten Risikos gegen-
über den früheren Angaben eingetreten sind. Diese Aufforderung 
kann auch durch einen Hinweis auf der Prämienrechnung erfol-
gen. Die Angaben sind innerhalb eines Monats nach Zugang der 
Aufforderung zu machen und auf Wunsch des Versicherers nach-
zuweisen. Bei unrichtigen Angaben zum Nachteil des Versicherers 
kann dieser vom Versicherungsnehmer eine Vertragsstrafe in 
dreifacher Höhe des festgestellten Prämienunterschiedes verlan-
gen. Dies gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer beweist, dass 
ihn an der Unrichtigkeit der Angaben kein Verschulden trifft. 

13.2 Aufgrund der Änderungsmitteilung des Versicherungs-
nehmers oder sonstiger Feststellungen wird die Prämie ab dem 
Zeitpunkt der Veränderung berichtigt (Prämienregulierung), beim 
Wegfall versicherter Risiken jedoch erst ab dem Zeitpunkt des 
Eingangs der Mitteilung beim Versicherer. Die vertraglich verein-
barte Mindestprämie darf dadurch nicht unterschritten werden. 
Alle entsprechend Ziff. 15.1 nach dem Versicherungsabschluss 
eingetretenen Erhöhungen und Ermäßigungen der Mindestprämie 
werden berücksichtigt 

13.3 Unterlässt der Versicherungsnehmer die rechtzeitige Mit-
teilung, kann der Versicherer für den Zeitraum, für den die An-
gaben zu machen waren, eine Nachzahlung in Höhe der für die-
sen Zeitraum bereits in Rechnung gestellten Prämie verlangen. 
Werden die Angaben nachträglich gemacht, findet eine Prämien-
regulierung statt. Eine vom Versicherungsnehmer zu viel gezahlte 
Prämie wird nur zurückerstattet, wenn die Angaben innerhalb von 
zwei Monaten nach Zugang der Mitteilung der erhöhten Prämie 
erfolgten. 

13.4 Die vorstehenden Bestimmungen finden auch Anwendung 
auf Versicherungen mit Prämienvorauszahlung für mehrere Jahre.  

14. Prämie bei vorzeitiger Vertragsbeendigung 

Bei vorzeitiger Beendigung des Vertrages hat der Versicherer, 
soweit durch Gesetz nicht etwas anderes bestimmt ist, nur 
Anspruch auf den Teil der Prämie, der dem Zeitraum entspricht, in 
dem Versicherungsschutz bestanden hat. 

15. Prämienangleichung 

15.1 Die Versicherungsprämien unterliegen der Prämienanglei-
chung. Soweit die Prämien nach Lohn-, Bau- oder Umsatzsumme 
berechnet werden, findet keine Prämienangleichung statt. Min-
destprämien unterliegen unabhängig von der Art der Prämien-
berechnung der Prämienangleichung. 

15.2 Ein unabhängiger Treuhänder ermittelt jährlich mit Wirkung 
für die ab dem 1. Juli fälligen Prämien, um welchen Prozentsatz 
sich im vergangenen Kalenderjahr der Durchschnitt der Schaden-
zahlungen aller zum Betrieb der Allgemeinen Haftpflichtversiche-
rung zugelassenen Versicherer gegenüber dem vorvergangenen 
Jahr erhöht oder vermindert hat. Den ermittelten Prozentsatz 
rundet er auf die nächst niedrigere, durch fünf teilbare ganze Zahl 
ab. Als Schadenzahlungen gelten dabei auch die speziell durch 
den einzelnen Schadenfall veranlassten Ausgaben für die Ermitt-
lung von Grund und Höhe der Versicherungsleistungen. 

Durchschnitt der Schadenzahlungen eines Kalenderjahres ist die 
Summe der in diesem Jahr geleisteten Schadenzahlungen geteilt 
durch die Anzahl der im gleichen Zeitraum neu angemeldeten 
Schadenfälle. 

15.3 Im Falle einer Erhöhung ist der Versicherer berechtigt, im 
Falle einer Verminderung verpflichtet, die Folgejahresprämie um 
den sich aus Ziff. 15.2 ergebenden Prozentsatz zu verändern 
(Prämienangleichung). Die veränderte Folgejahresprämie wird dem 
Versicherungsnehmer mit der nächsten Prämienrechnung bekannt 
gegeben. 

Hat sich der Durchschnitt der Schadenzahlungen des Versicherers 
in jedem der letzten fünf Kalenderjahre um einen geringeren 
Prozentsatz als denjenigen erhöht, den der Treuhänder jeweils für 
diese Jahre nach Ziff. 15.2 ermittelt hat, so darf der Versicherer 
die Folgejahresprämie nur um den Prozentsatz erhöhen, um den 
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sich der Durchschnitt seiner Schadenzahlungen nach seinen 
unternehmenseigenen Zahlen im letzten Kalenderjahr erhöht hat; 
diese Erhöhung darf diejenige nicht überschreiten, die sich nach 
dem vorstehenden Absatz ergeben würde. 

15.4 Liegt die Veränderung nach Ziff. 15.2 oder 15.3 unter  
5 Prozent, entfällt eine Prämienangleichung. Diese Veränderung 
ist jedoch in den folgenden Jahren zu berücksichtigen. 

 

Dauer und Ende des Vertrages/Kündigung 

16. Dauer und Ende des Vertrages  

16.1 Der Vertrag ist für die im Versicherungsschein angegebene 
Zeit abgeschlossen. 

16.2 Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlän-
gert sich der Vertrag um jeweils ein Jahr, wenn nicht dem Ver-
tragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des jewei-
ligen Versicherungsjahres eine Kündigung in Schriftform zuge-
gangen ist.  

16.3 Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet 
der Vertrag, ohne dass es einer Kündigung bedarf, zum vorge-
sehenen Zeitpunkt. 

16.4 Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren kann der 
Vertrag schon zum Ablauf des dritten Jahres oder jedes darauf 
folgenden Jahres gekündigt werden; die Kündigung muss dem 
Vertragspartner spätestens drei Monate vor dem Ablauf des 
jeweiligen Versicherungsjahres zugegangen sein. 

17. Wegfall des versicherten Risikos  

Wenn versicherte Risiken vollständig und dauerhaft wegfallen, so 
erlischt die Versicherung bezüglich dieser Risiken. Dem Versicherer 
steht für diese Versicherungsperiode nur diejenige Prämie zu, die 
dem Zeitraum entspricht, in dem Versicherungsschutz bestanden 
hat.  

18. Kündigung nach Prämienangleichung  

Erhöht sich die Prämie aufgrund der Prämienangleichung gemäß 
Ziff. 15.3, ohne dass sich der Umfang des Versicherungsschutzes 
ändert, kann der Versicherungsnehmer den Versicherungsvertrag 
innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung des Versiche-
rers mit sofortiger Wirkung, frühestens jedoch zu dem Zeitpunkt 
kündigen, in dem die Prämienerhöhung wirksam werden sollte. 

Der Versicherer hat den Versicherungsnehmer in der Mitteilung 
auf das Kündigungsrecht hinzuweisen. Die Mitteilung muss dem 
Versicherungsnehmer spätestens einen Monat vor dem Wirksam-
werden der Prämienerhöhung zugehen. 

Eine Erhöhung der Versicherungsteuer begründet kein Kündi-
gungsrecht. 

19. Kündigung nach Versicherungsfall  

19.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, wenn 

– vom Versicherer eine Schadensersatzzahlung geleistet wurde 
oder 

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Haftpflichtanspruch gerichtlich 
zugestellt wird. 

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform spätes-
tens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der Zu-
stellung der Klage zugegangen sein. 

19.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine Kündigung 
sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. Der Versi-
cherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die Kündigung zu 
einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum Ende der lau-
fenden Versicherungsperiode, wirksam wird. 

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

20. Kündigung nach Veräußerung versicherter 
Unternehmen 

20.1 Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflichtversicherung 
besteht, an einen Dritten veräußert, tritt dieser an Stelle des 

Versicherungsnehmers in die während der Dauer seines Eigentums 
sich aus dem Versicherungsverhältnis ergebenden Rechte und 
Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

20.2 Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer Frist 
von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit sofortiger 
Wirkung oder auf den Schluss der laufenden Versicherungs-
periode 

– in Schriftform gekündigt werden. 

20.3 Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem Übergang 
ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf eines 
Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der 
Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

20.4 Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs-
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungs-
nehmer und der Dritte für die Versicherungsprämie dieser Periode 
als Gesamtschuldner. 

20.5 Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten 
unverzüglich anzuzeigen.  

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte.  

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem Zeit-
punkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem Zeit-
punkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen. 

21. Kündigung nach Risikoerhöhung aufgrund Änderung 
oder Erlass von Rechtsvorschriften  

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung beste-
hender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der Versicherer 
berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter Einhaltung einer 
Frist von einem Monat zu kündigen. Das Kündigungsrecht erlischt, 
wenn es nicht innerhalb eines Monats von dem Zeitpunkt an 
ausgeübt wird, in welchem der Versicherer von der Erhöhung 
Kenntnis erlangt hat. 

22. Mehrfachversicherung 

22.1 Eine Mehrfachversicherung liegt vor, wenn das Risiko in 
mehreren Versicherungsverträgen versichert ist. 

22.2 Wenn die Mehrfachversicherung zustande gekommen ist, 
ohne dass der Versicherungsnehmer dies wusste, kann er die 
Aufhebung des später geschlossenen Vertrages verlangen. 

22.3 Das Recht auf Aufhebung erlischt, wenn der Versicherungs-
nehmer es nicht innerhalb eines Monats geltend macht, nachdem 
er von der Mehrfachversicherung Kenntnis erlangt hat. 

Die Aufhebung wird zu dem Zeitpunkt wirksam, zu dem die 
Erklärung, mit der sie verlangt wird, dem Versicherer zugeht. 
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Obliegenheiten des Versicherungsnehmers 

23. Vorvertragliche Anzeigepflichten des 
Versicherungsnehmers 

23.1 Vollständigkeit und Richtigkeit von Angaben über 
gefahrerhebliche Umstände. 

Der Versicherungsnehmer hat bis zur Abgabe seiner Vertrags-
erklärung dem Versicherer alle ihm bekannten Gefahrumstände 
anzuzeigen, nach denen der Versicherer in Textform gefragt hat 
und die für den Entschluss des Versicherers erheblich sind, den 
Vertrag mit dem vereinbarten Inhalt zu schließen. Der Versiche-
rungsnehmer ist auch insoweit zur Anzeige verpflichtet, als nach 
seiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme der Versiche-
rer Fragen im Sinne des Satzes 1 stellt. 

Gefahrerheblich sind die Umstände, die geeignet sind, auf den 
Entschluss des Versicherers Einfluss auszuüben, den Vertrag 
überhaupt oder mit dem vereinbarten Inhalt abzuschließen. 

Wird der Vertrag von einem Vertreter des Versicherungsnehmers 
geschlossen und kennt dieser den gefahrerheblichen Umstand, 
muss sich der Versicherungsnehmer so behandeln lassen, als habe 
er selbst davon Kenntnis gehabt oder dies arglistig verschwiegen. 

23.2 Rücktritt 

(1) Unvollständige und unrichtige Angaben zu den gefahrer-
heblichen Umständen berechtigen den Versicherer, vom Versiche-
rungsvertrag zurückzutreten.  

(2) Der Versicherer hat kein Rücktrittsrecht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass er oder sein Vertreter die unrich-
tigen oder unvollständigen Angaben weder vorsätzlich noch grob 
fahrlässig gemacht hat. 

Das Rücktrittsrecht des Versicherers wegen grob fahrlässiger Ver-
letzung der Anzeigepflicht besteht nicht, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch 
bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu 
anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 

(3) Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Ver-
sicherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder un-
richtig angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versiche-
rungsfalls noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung 
ursächlich war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versiche-
rungsschutz, wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht 
arglistig verletzt hat. 

Tritt der Versicherer nach Eintritt des Versicherungsfalls zurück, 
darf er den Versicherungsschutz nicht versagen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass der unvollständig oder unrichtig 
angezeigte Umstand weder für den Eintritt des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistung ursächlich 
war. Auch in diesem Fall besteht aber kein Versicherungsschutz, 
wenn der Versicherungsnehmer die Anzeigepflicht arglistig 
verletzt hat. 

Dem Versicherer steht der Teil der Prämie zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Rücktrittserklärung abgelaufenen Vertrags-
zeit entspricht. 

23.3 Prämienänderung oder Kündigungsrecht 

Ist das Rücktrittsrecht des Versicherers ausgeschlossen, weil die 
Verletzung einer Anzeigepflicht weder auf Vorsatz noch auf 
grober Fahrlässigkeit beruhte, kann der Versicherer den Vertrag 
unter Einhaltung einer Frist von einem Monat in Schriftform 
kündigen. 

Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn der Versicherungs-
nehmer nachweist, dass der Versicherer den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

Kann der Versicherer nicht zurücktreten oder kündigen, weil er 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
aber zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen des Versicherers rück-
wirkend Vertragsbestandteil. Hat der Versicherungsnehmer die 

Pflichtverletzung nicht zu vertreten, werden die anderen Bedin-
gungen ab der laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestand-
teil. 

Erhöht sich durch die Vertragsanpassung die Prämie um mehr als 
10% oder schließt der Versicherer die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann der Versicherungsnehmer 
den Vertrag innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung 
des Versicherungsnehmers fristlos kündigen. 

Der Versicherer muss die ihm nach Ziffer 23.2 und 23.3 zustehen-
den Rechte innerhalb eines Monats schriftlich geltend machen. 
Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem er von der Verletzung 
der Anzeigepflicht, die das von ihm geltend gemachte Recht 
begründet, Kenntnis erlangt. 

Er hat die Umstände anzugeben, auf die er seine Erklärung stützt; 
er darf nachträglich weitere Umstände zur Begründung seiner 
Erklärung abgeben, wenn für diese die Monatsfrist nicht verstri-
chen ist. 

Dem Versicherer stehen die Rechte nach den Ziff. 23.2 und 23.3 
nur zu, wenn er den Versicherungsnehmer durch gesonderte 
Mitteilung in Textform auf die Folgen einer Anzeigepflichtverlet-
zung hingewiesen hat. 

Der Versicherer kann sich auf die in den Ziffern 23.2 und 23.3 
genannten Rechte nicht berufen, wenn er den nicht angezeigten 
Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der Anzeige kannte. 

23.4 Anfechtung 

Das Recht des Versicherers, den Vertrag wegen arglistiger Täu-
schung anzufechten, bleibt unberührt. Im Fall der Anfechtung 
steht dem Versicherer der Teil der Prämie zu, der der bis zum 
Wirksamwerden der Anfechtungserklärung abgelaufenen 
Vertragszeit entspricht 

24. Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles  

Besonders Gefahr drohende Umstände hat der Versicherungs-
nehmer auf Verlangen des Versicherers innerhalb angemessener 
Frist zu beseitigen. Dies gilt nicht, soweit die Beseitigung unter 
Abwägung der beiderseitigen Interessen unzumutbar ist. Ein 
Umstand, der zu einem Schaden geführt hat, gilt ohne Weiteres 
als besonders Gefahr drohend. 

25. Obliegenheiten nach Eintritt des Versicherungsfalles  

25.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
anzuzeigen, auch wenn noch keine Schadensersatzansprüche 
erhoben wurden. 

25.2 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für die 
Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 
des Versicherers sind dabei zu befolgen, soweit es für den Versi-
cherungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführ-
liche und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn 
bei der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

25.3 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht-
anspruch erhoben, ein staatsanwaltschaftliches, behördliches oder 
gerichtliches Verfahren eingeleitet, ein Mahnbescheid erlassen 
oder ihm gerichtlich der Streit verkündet, hat er dies ebenfalls 
unverzüglich anzuzeigen. 

25.4 Gegen einen Mahnbescheid oder eine Verfügung von Ver-
waltungsbehörden auf Schadensersatz muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es 
nicht.  

25.5 Wird gegen den Versicherungsnehmer ein Haftpflicht-
anspruch gerichtlich geltend gemacht, hat er die Führung des 
Verfahrens dem Versicherer zu überlassen. Der Versicherer beauf-
tragt im Namen des Versicherungsnehmers einen Rechtsanwalt. 
Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt Vollmacht 
sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die angeforder-
ten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
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26. Rechtsfolgen bei Verletzung von Obliegenheiten 

26.1 Verletzt der Versicherungsnehmer eine Obliegenheit aus 
diesem Vertrag, die er vor Eintritt des Versicherungsfalles zu 
erfüllen hat, kann der Versicherer den Vertrag innerhalb eines 
Monats ab Kenntnis von der Obliegenheitsverletzung fristlos kün-
digen. Der Versicherer hat kein Kündigungsrecht, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Obliegenheitsverletzung 
weder auf Vorsatz noch auf grober Fahrlässigkeit beruhte. 

26.2 Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich 
verletzt, verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungs-
schutz. Bei grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der 
Versicherer berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des 
Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhält-
nis zu kürzen.  

Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls 
bestehenden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur 
Voraussetzung dass der Versicherer den Versicherungsnehmer 
durch gesonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge 
hingewiesen hat. 

Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 

Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versi-
cherungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 

Die vorstehenden Bestimmungen gelten unabhängig davon, ob 
der Versicherer ein ihm nach Ziff. 26.1 zustehendes 
Kündigungsrecht ausübt. 

Weitere Bestimmungen 

27. Mitversicherte Personen 

27.1 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Haftpflichtansprü-
che gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, 
sind alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten 
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen über die Vorsor-
geversicherung (Ziff. 4.) gelten nicht, wenn das neue Risiko nur in 
der Person eines Versicherten entsteht. 

27.2 Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben 
den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten verantwort-
lich. 

28. Abtretungsverbot  

Der Freistellungsanspruch darf vor seiner endgültigen Feststellung 
ohne Zustimmung des Versicherers weder abgetreten noch 
verpfändet werden. Eine Abtretung an den geschädigten Dritten 
ist zulässig. 

29. Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung  

29.1 Alle für den Versicherer bestimmten Anzeigen und Erklä-
rungen sollen an die Hauptverwaltung des Versicherers oder an 
die im Versicherungsschein oder in dessen Nachträgen als zustän-
dig bezeichnete Geschäftsstelle gerichtet werden. 

29.2 Hat der Versicherungsnehmer eine Änderung seiner An-
schrift dem Versicherer nicht mitgeteilt, genügt für eine Willens-
erklärung, die dem Versicherungsnehmer gegenüber abzugeben 
ist, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte 
dem Versicherer bekannte Anschrift. Die Erklärung gilt drei Tage 
nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt ent-
sprechend für den Fall einer Namensänderung des Versicherungs-
nehmers. 

29.3 Hat der Versicherungsnehmer die Versicherung für seinen 
Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der 
gewerblichen Niederlassung die Bestimmungen der Ziff. 29.2 
entsprechende Anwendung. 

30. Verjährung 

30.1 Die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag verjähren in 
drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen 
Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuches. 

30.2 Ist ein Anspruch aus dem Versicherungsvertrag bei dem 
Versicherer angemeldet worden, ist die Verjährung von der An-
meldung bis zu dem Zeitpunkt gehemmt, zu dem die Entschei-
dung des Versicherers dem Anspruchsteller in Textform zugeht. 

31. Zuständiges Gericht  

31.1 Für Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen den 
Versicherer bestimmt sich die gerichtliche Zuständigkeit nach dem 
Sitz des Versicherers oder seiner für den Versicherungsvertrag 
zuständigen Niederlassung. Örtlich zuständig ist auch das Deut-
sche Gericht, in dessen Bezirk der Versicherungsnehmer zur Zeit 
der Klageerhebung seinen Wohnsitz oder in Ermangelung eines 
solchen seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.  

31.2 Ist der Versicherungsnehmer eine natürliche Person, 
müssen Klagen aus dem Versicherungsvertrag gegen ihn bei dem 
Gericht erhoben werden, das für seinen Wohnsitz oder, in Erman-
gelung eines solchen, den Ort seines gewöhnlichen Aufenthalts 
zuständig ist. Ist der Versicherungsnehmer eine juristische Person, 
bestimmt sich das zuständige Gericht auch nach dem Sitz oder 
der Niederlassung des Versicherungsnehmers. Das Gleiche gilt, 
wenn der Versicherungsnehmer eine Offene Handelsgesellschaft, 
Kommanditgesellschaft, Gesellschaft bürgerlichen Rechts oder 
eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft ist. 

31.3 Sind der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt im Zeit-
punkt der Klageerhebung nicht bekannt, bestimmt sich die 
gerichtliche Zuständigkeit für Klagen aus dem Versicherungsver-
trag gegen den Versicherungsnehmer nach dem Sitz des Versi-
cherers oder seiner für den Versicherungsvertrag zuständigen 
Niederlassung. 

32. Anzuwendendes Recht  

Für diesen Vertrag gilt deutsches Recht. 
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Allgemeine Versicherungsbedingungen 
für die Umweltschadensversicherung (USV) 
 

 

 

Der Versicherungsschutz für die Umweltschadensversicherung 
(USV) richtet sich nach den Ziff. 8. bis 32. der Allgemeine 
Versicherungs-Bedingungen für die Haftpflichtversicherung (AHB) 
sowie den nachfolgenden Bestimmungen.  

 

 

I Umfang des Versicherungsschutzes  

 

1 Gegenstand der Versicherung  

2 Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken  

3 Betriebsstörung  

4 Leistungen der Versicherung   

5 Versicherte Kosten  

6 Erhöhungen und Erweiterungen  

7 Neue Risiken 

8 Versicherungsfall  

9 Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles  

10 Nicht versicherte Tatbestände  

11 Versicherungssummen/Maximierung/Serien-

schadenklausel/Selbstbehalt  

12 Nachhaftung  

13 Versicherungsfälle im Ausland 

14 Kündigung nach Versicherungsfall   

15 Kündigung nach Veräußerung versicherter 

Unternehmen 

16 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines 

Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 

 

II USV-Zusatzbaustein 1 

 

III USV-Zusatzbaustein 2 

I Umfang des Versicherungsschutzes 

 

1 Gegenstand der Versicherung 

1.1 Versichert ist die gesetzliche Pflicht öffentlich-recht-
lichen Inhalts des Versicherungsnehmers gemäß Umweltschadens-
gesetz zur Sanierung von Umweltschäden. Umweltschaden ist 
eine 

– Schädigung von geschützten Arten und natürlichen 
Lebensräumen, 

– Schädigung der Gewässer, 

– Schädigung des Bodens. 

Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn der Versicherungs-
nehmer von einer Behörde oder einem sonstigen Dritten auf 
Erstattung der Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten der 
oben genannten Art in Anspruch genommen wird. Dabei kommt 
es nicht darauf an, ob der Versicherungsnehmer auf öffentlich-
rechtlicher oder privatrechtlicher Grundlage in Anspruch 
genommen wird. 

Ausgenommen vom Versicherungsschutz bleiben jedoch solche 
gegen den Versicherungsnehmer gerichteten Ansprüche, die auch 
ohne das Bestehen des Umweltschadensgesetzes oder anderer auf 
der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) basierender 
nationaler Umsetzungsgesetze bereits aufgrund gesetzlicher 
Haftpflichtbestimmungen privatrechtlichen Inhalts gegen den 
Versicherungsnehmer geltend gemacht werden könnten. 
Versicherungsschutz für derartige Ansprüche kann ausschließlich 
über eine Betriebs- oder Berufs-Haftpflichtversicherung oder eine 
Umwelt-Haftpflichtversicherung vereinbart werden. 

1.2 Mitversichert ist die gleichartige gesetzliche Pflicht  

1.2.1  der gesetzlichen Vertreter des Versicherungsnehmers 
und solcher Personen, die er zur Leitung oder Beaufsichtigung des 
versicherten Betriebes oder eines Teiles desselben angestellt hat, 
in dieser Eigenschaft. 

1.2.2  sämtlicher übrigen Betriebsangehörigen für Schäden, 
die sie in Ausführung ihrer dienstlichen Verrichtungen für den 
Versicherungsnehmer verursachen. 

1.2.3 Erstreckt sich die Versicherung auch auf Ansprüche 
gegen andere Personen als den Versicherungsnehmer selbst, sind 
alle für ihn geltenden Bestimmungen auf die Versicherten 
entsprechend anzuwenden. Die Bestimmungen der Ziff. 7 gelten 
nicht, wenn das neue Risiko nur in der Person eines Versicherten 
entsteht. 

1.2.4  Die Ausübung der Rechte aus dem Versicherungsvertrag 
steht ausschließlich dem Versicherungsnehmer zu. Er ist neben 
den Versicherten für die Erfüllung der Obliegenheiten 
verantwortlich. 

1.3  Mitversichert ist die gesetzliche Pflicht aus dem 
Gebrauch von folgenden nicht versicherungspflichtigen Kfz: 

– Kfz und Anhänger ohne Rücksicht auf eine Höchst-
geschwindigkeit, die nur auf nicht öffentlichen Wegen und 
Plätzen verkehren; 

– Kfz mit nicht mehr als 6 km/h Höchstgeschwindigkeit; 

– selbst fahrende Arbeitsmaschinen mit nicht mehr als 20 
km/h Höchstgeschwindigkeit. Selbst fahrende Arbeitsmaschinen 
sind Fahrzeuge, die nach ihrer Bauart und ihren besonderen, mit 
dem Fahrzeug fest verbundenen Einrichtungen zur Leistung von 
Arbeit, nicht zur Beförderung von Personen oder Gütern bestimmt 
und geeignet sind und die zu einer vom Bundesminister für 
Verkehr bestimmten Art solcher Fahrzeuge gehören. 
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Das Fahrzeug darf nur von einem berechtigten Fahrer gebraucht 
werden. Berechtigter Fahrer ist, wer das Fahrzeug mit Wissen und 
Willen des Verfügungsberechtigten gebrauchen darf. Der 
Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu sorgen, dass das 
Fahrzeug nicht von einem unberechtigten Fahrer gebraucht wird.  

Der Fahrer des Fahrzeugs darf das Fahrzeug auf öffentlichen 
Wegen oder Plätzen nur mit der erforderlichen Fahrerlaubnis 
benutzen. Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, dafür zu 
sorgen, dass das Fahrzeug nicht von einem Fahrer benutzt wird, 
der nicht die erforderliche Fahrerlaubnis hat. 

 

2  Umfang der Versicherung/Versicherte Risiken 

Die Versicherung erstreckt sich ausschließlich auf die im Versiche-
rungsschein aufgeführten Risiken und Tätigkeiten. Versicherungs-
schutz besteht für die unter Ziff. 2.1 bis 2.8 aufgeführten, jeweils 
ausdrücklich zu vereinbarenden Risikobausteine:  

2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, 
gewässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG-Anlagen). 
Ausgenommen sind solche WHG-Anlagen, die in Anhang 1 oder 
2 zum UHG aufgeführt sind, Abwasseranlagen, Einwirkungen auf 
Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.  

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 1 
zum UHG (UHG-Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, 
Einwirkungen auf Gewässer sowie Schäden durch Abwässer.  

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem 
Umweltschutz dienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- 
oder Anzeigepflicht unterliegen, soweit es sich nicht um WHG- 
oder UHG-Anlagen handelt (sonstige deklarierungspflichtige 
Anlagen). Ausgenommen sind Abwasseranlagen, Einwirkungen 
auf Gewässer und Schäden durch Abwässer.  

2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder 
Einbringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder 
Einwirken auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, 
chemische oder biologische Beschaffenheit des Wassers verändert 
wird, durch den Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und 
Einwirkungsrisiko).  

2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gemäß Anhang 2 
zum UHG (UHG-Anlagen).  

2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, 
Instandhaltung und Wartung von Anlagen gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5 
oder Teilen, die ersichtlich für derartige Anlagen bestimmt sind, 
wenn der Versicherungsnehmer nicht selbst Inhaber der Anlagen 
ist.  

2.7 Herstellung oder Lieferung von Erzeugnissen, die nicht 
von Ziff. 2.6 umfasst sind, nach Inverkehrbringen.   

2.8 sonstige Anlagen, Betriebseinrichtungen, Tätigkeiten 
auf eigenen oder fremden Grundstücken, sofern sie nicht unter 
die Ziff. 2.1 bis 2.7 fallen, unabhängig davon, ob diese Risikobau-
steine vereinbart wurden oder nicht. 

 

3  Betriebsstörung 

3.1  Versicherungsschutz besteht ausschließlich für 
Umweltschäden, die unmittelbare Folge einer plötzlichen und 
unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen 
Betriebes des Versicherungsnehmers oder des Dritten sind 
(Betriebsstörung).  

3.2 Auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung besteht im 
Rahmen der Ziff. 2.7 Versicherungsschutz für Umweltschäden 
durch hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse. Das Gleiche gilt im 
Rahmen der Ziff. 2.8 für Umweltschäden durch Lagerung, 
Verwendung oder anderen Umgang von oder mit Erzeugnissen 
Dritter i. S. v. Ziff. 2.7. Versicherungsschutz besteht in den Fällen 
der Sätze 1 und 2 ausschließlich dann, wenn der Umweltschaden 
auf einen Konstruktions-, Produktions- oder Instruktionsfehler 
dieser Erzeugnisse zurückzuführen ist. Jedoch besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Fehler im Zeitpunkt des Inverkehr-

bringens der Erzeugnisse nach dem Stand von Wissenschaft und  
Technik nicht hätte erkannt werden können (Entwicklungsrisiko).  

 

4 Leistungen der Versicherung  

4.1 Der Versicherungsschutz umfasst die Prüfung der 
gesetzlichen Verpflichtung, die Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme und die Freistellung des Versicherungsnehmers 
von berechtigten Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen 
gegenüber der Behörde oder einem sonstigen Dritten.  

Berechtigt sind Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtungen 
dann, wenn der Versicherungsnehmer aufgrund Gesetzes, 
rechtskräftigen Urteils, Anerkenntnisses oder Vergleiches zur 
Sanierung- und Kostentragung verpflichtet ist und der Versicherer 
hierdurch gebunden ist. Anerkenntnisse oder Vergleiche, die vom 
Versicherungsnehmer ohne Zustimmung des Versicherers 
abgegeben oder geschlossen worden sind, binden den Versicherer 
nur, soweit der Anspruch auch ohne Anerkenntnis oder Vergleich 
bestanden hätte. 

Ist die Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung des 
Versicherungsnehmers mit bindender Wirkung für den Versicherer 
festgestellt, hat der Versicherer den Versicherungsnehmer binnen 
zwei Wochen vom Anspruch des Dritten freizustellen. 

4.2 Der Versicherer ist bevollmächtigt, alle ihm zur 
Abwicklung des Schadens oder der Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme durch die Behörde oder einen sonstigen Dritten 
zweckmäßig erscheinenden Erklärungen im Namen des 
Versicherungsnehmers abzugeben. 

Kommt es in einem Versicherungsfall zu einem 
Verwaltungsverfahren oder Rechtsstreit über Sanierungs- oder 
Kostentragungsverpflichtungen gegen den Versicherungsnehmer, 
ist der Versicherer zur Verfahrens- und Prozessführung 
bevollmächtigt. Er führt das Verwaltungsverfahren oder den 
Rechtsstreit im Namen des Versicherungsnehmers. 

4.3 Wird in einem Strafverfahren wegen eines Umwelt-
schadens/Umweltdeliktes, der/das eine unter den Versicherungs-
schutz fallende Sanierungs- und Kostentragungsverpflichtung zur 
Folge haben kann, die Bestellung eines Verteidigers für den 
Versicherungsnehmer von dem Versicherer gewünscht oder 
genehmigt, so trägt der Versicherer die gebührenordnungs-
mäßigen oder die mit ihm besonders vereinbarten höheren Kosten 
des Verteidigers. 

 

5  Versicherte Kosten  

Versichert sind im Rahmen des in Ziff. 4.1 geregelten Leistungs-
umfangs nachfolgende Kosten einschließlich notwendiger 
Gutachter-, Sachverständigen-, Anwalts-, Zeugen-, Verwaltungs-
verfahrens- und Gerichtskosten   

5.1 für die Sanierung von Schäden an geschützten Arten, 
natürlichen Lebensräumen oder Gewässern  

5.1.1 die Kosten für die „primäre Sanierung“, d. h. für 
Sanierungsmaßnahmen, die die geschädigten natürlichen 
Ressourcen und/oder beeinträchtigten Funktionen ganz oder 
annähernd in den Ausgangszustand zurückversetzen; 

5.1.2 die Kosten für die „ergänzende Sanierung“, d. h. für 
Sanierungsmaßnahmen in Bezug auf die natürlichen Ressourcen 
und/oder Funktionen, mit denen der Umstand ausgeglichen 
werden soll, dass die primäre Sanierung nicht zu einer 
vollständigen Wiederherstellung der geschädigten natürlichen 
Ressourcen und/oder Funktionen führt;  

5.1.3 die Kosten für die „Ausgleichssanierung“, d. h. für die 
Tätigkeiten zum Ausgleich zwischenzeitlicher Verluste natürlicher 
Ressourcen und/oder Funktionen, die vom Zeitpunkt des 
Eintretens des Schadens bis zu dem Zeitpunkt entstehen, in dem 
die primäre Sanierung ihre Wirkung vollständig entfaltet hat. 
„Zwischenzeitliche Verluste“ sind Verluste, die darauf zurück-
zuführen sind, dass die geschädigten natürlichen Ressourcen 
und/oder Funktionen ihre ökologischen Aufgaben oder ihre 
Funktionen für andere natürliche Ressourcen nicht erfüllen 
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können, solange die Maßnahmen der primären bzw. der 
ergänzenden Sanierung ihre Wirkung nicht entfaltet haben.  

Die Kosten für die Ausgleichssanierung werden im Rahmen der 
vereinbarten Versicherungssumme und der Jahreshöchstersatz-
leistungen bis zu einem Gesamtbetrag von 20% der vereinbarten 
Versicherungssumme ersetzt. 

5.2 für die Sanierung von Schädigungen des Bodens: die 
Kosten für die erforderlichen Maßnahmen, die zumindest 
sicherstellen, dass die betreffenden Schadstoffe beseitigt, 
kontrolliert, eingedämmt oder vermindert werden, so dass der 
geschädigte Boden unter Berücksichtigung seiner zum Zeitpunkt 
der Schädigung gegebenen gegenwärtigen oder zugelassenen 
zukünftigen Nutzung kein erhebliches Risiko einer 
Beeinträchtigung der menschlichen Gesundheit mehr darstellt.  

5.3 Die unter Ziff. 5.1 und Ziff. 5.2 genannten Kosten für 
Umweltschäden, die auf Grundstücken des Versicherungsnehmers 
gemäß Ziff. 10.1 oder  am Grundwasser gemäß Ziff. 10.2 
eintreten, sind nur nach besonderer Vereinbarung versichert. 

 

6  Erhöhungen und Erweiterungen  

6.1 Für Risiken der Ziff. 2.1 bis 2.5 besteht kein Versiche-
rungsschutz für Erhöhungen und Erweiterungen. Der Versiche-
rungsschutz umfasst aber mengenmäßige Veränderungen von 
Stoffen innerhalb der unter Ziff. 2.1 bis 2.5 versicherten Risiken.  

6.2  Für Risiken gemäß Ziff. 2.6 und Ziff. 2.8 umfasst der 
Versicherungsschutz Erhöhungen oder Erweiterungen der im 
Versicherungsschein und seinen Nachträgen angegebenen 
Risiken. Dies gilt nicht für Risiken aus dem Halten oder Gebrauch 
von versicherungspflichtigen Kraft-, Luft- oder Wasserfahrzeugen 
sowie für sonstige Risiken, die der Versicherungs- oder 
Deckungsvorsorgepflicht unterliegen. 

6.3  Der Versicherungsschutz erstreckt sich auch auf 
Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung bestehender 
oder Erlass neuer Rechtsvorschriften, soweit es sich hierbei um 
Rechtsvorschriften auf der Grundlage der EU-Umwelthaftungs-
richtlinie (2004/35/EG) handelt und diese nicht Vorschriften zur 
Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht zum Gegenstand 
haben. Der Versicherer kann den Vertrag jedoch unter 
nachfolgenden Voraussetzungen kündigen: 

Bei Erhöhungen des versicherten Risikos durch Änderung 
bestehender oder Erlass neuer Rechtsvorschriften ist der 
Versicherer berechtigt, das Versicherungsverhältnis unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat zu kündigen. Das 
Kündigungsrecht erlischt, wenn es nicht innerhalb eines Monats 
von dem Zeitpunkt an ausgeübt wird, in welchem der Versicherer 
von der Erhöhung Kenntnis erlangt hat. 

 

7  Neue Risiken  

7.1  Für Risiken gemäß Ziff. 2.1 bis 2.5, die nach Abschluss 
des Versicherungsvertrages neu entstehen, bedarf der Versiche-
rungsschutz besonderer Vereinbarung.  

7.2  Für Risiken gemäß Ziff. 2.6 und 2.8, die nach Abschluss 
des Vertrages neu entstehen, besteht Versicherungsschutz im 
Rahmen des Vertrages sofort bis zur Höhe gemäß Ziff. 7.2.3. 

7.2.1  Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet, nach 
Aufforderung des Versicherers jedes neue Risiko innerhalb eines 
Monats anzuzeigen. Die Aufforderung kann auch mit der 
Beitragsrechnung erfolgen. 

Tritt der Versicherungsfall ein, bevor das neue Risiko angezeigt 
wurde, so hat der Versicherungsnehmer zu beweisen, dass das 
neue Risiko erst nach Abschluss der Versicherung und zu einem 
Zeitpunkt hinzugekommen ist, zu dem die Anzeigefrist noch nicht 
verstrichen war. 

7.2.2  Der Versicherer ist berechtigt, für das neue Risiko einen 
angemessenen Beitrag zu verlangen. Kommt eine Einigung über 
die Höhe des Beitrags innerhalb einer Frist von einem Monat nach 
Eingang der Anzeige nicht zustande, entfällt der Versicherungs-
schutz für das neue Risiko rückwirkend ab dessen Entstehung. 

7.2.3  Der Versicherungsschutz für neue Risiken ist von ihrer 
Entstehung bis zur Einigung i. S. von Ziff. 7.2.2 auf den Betrag 
von EUR 500.000,– begrenzt, sofern nicht im Versicherungsschein 
geringere Versicherungssummen festgesetzt sind. 

7.2.4   Die Regelung der Versicherung neuer Risiken gemäß 
Ziff. 7.2.1 bis 7.2.3 gilt nicht für Risiken 

(1) aus dem Eigentum, Besitz, Halten oder Führen eines Kraft-, 
Luft- oder Wasserfahrzeugs, soweit diese Fahrzeuge der 
Zulassungs-, Führerschein- oder Versicherungspflicht unterliegen; 

(2) aus dem Eigentum, Besitz, Betrieb oder Führen von 
Bahnen; 

(3) die der Versicherungs- oder Deckungsvorsorgepflicht 
unterliegen; 

(4) die kürzer als ein Jahr bestehen werden und deshalb im 
Rahmen von kurzfristigen Versicherungsverträgen zu versichern 
sind. 

 

8  Versicherungsfall 

Versicherungsfall ist die nachprüfbare erste Feststellung des 
Umweltschadens durch den Versicherungsnehmer, die zuständige 
Behörde oder einen sonstigen Dritten. Der Versicherungsfall muss 
während der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sein. 
Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu diesem Zeitpunkt bereits 
Ursache oder Umfang des Schadens oder eine Pflicht zur 
Vornahme von Sanierungsmaßnahmen erkennbar war.  

 

9  Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalles  

9.1  Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versiche-
rungsfall eingetreten ist, 

(1) für die Versicherung nach den Risikobausteinen 2.1 bis 2.5 
nach einer Betriebsstörung; 

(2) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.6 nach einer 
Betriebsstörung bei Dritten; 

(3) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.7 nach einer 
Betriebsstörung bei Dritten – in den Fällen der Ziff. 3.2 auch ohne 
Vorliegen einer Betriebsstörung nach behördlicher Anordnung;  

(4) für die Versicherung nach Risikobaustein 2.8 nach einer 
Betriebsstörung beim Versicherungsnehmer oder Dritten – in den 
Fällen der Ziff. 3.2 auch ohne Vorliegen einer Betriebsstörung 
nach behördlicher Anordnung;  

Aufwendungen des Versicherungsnehmers – oder soweit 
versichert des Dritten gemäß (2) bis (4) – für Maßnahmen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar 
eintretenden Umweltschadens. Die Feststellung der 
Betriebsstörung oder die behördliche Anordnung müssen in die 
Wirksamkeit der Versicherung fallen, wobei maßgeblich der 
frühere Zeitpunkt ist. 

9.2  Aufwendungen aufgrund von Betriebsstörungen oder 
behördlichen Anordnungen i. S. d. Ziff. 9.1 werden unter den dort 
genannten Voraussetzungen unbeschadet der Tatsache 
übernommen, dass die Maßnahmen durch den Versicherungs-
nehmer oder im Wege der Ersatzvornahme durch die Behörde 
ausgeführt werden. 

9.3 Der Versicherungsnehmer ist verpflichtet,  

9.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen 
Störung des Betriebes oder eine behördliche Anordnung 
unverzüglich anzuzeigen und  

alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den 
Umfang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, 
den Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu 
mindern und 

auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen  

oder 
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9.3.2  sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen 
abzustimmen.   

9.4 Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 
genannten Obliegenheiten vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen 
des für Aufwendungen gem. Ziff. 9 vereinbarten Gesamtbetrages 
nur die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
ersetzt. 

Verletzt der Versicherungsnehmer eine der in Ziff. 9.3 genannten 
Obliegenheiten grob fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, 
etwaige über die notwendigen und objektiv geeigneten Auf-
wendungen hinausgehende Aufwendungen in einem der Schwere 
des Verschuldens des Versicherungsnehmers entsprechenden 
Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nichtvorliegen einer 
groben Fahrlässigkeit trägt der Versicherungsnehmer.  

Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der Versicherer zum Ersatz 
etwaiger über die notwendigen und objektiv geeigneten 
Aufwendungen hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, 
soweit die Verletzung der Obliegenheit nicht für den Umfang der 
Leistungspflicht des Versicherers ursächlich ist. 

9.5  Aufwendungen werden im Rahmen der im Versiche-
rungsschein vereinbarten Versicherungssumme und der Jahres-
höchstersatzleistung ersetzt. 

Es gilt der im Versicherungsschein ausgewiesene Selbstbehalt. 

Kommt es trotz Durchführung der Maßnahme zu einem Schaden, 
so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die 
für den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme 
angerechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen 
im Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren 
Versicherungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle 
tatsächlich gemindert hat. 

9.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Fall Aufwendungen – 
auch soweit sie sich mit Aufwendungen i. S. v. Ziff. 9.1 decken – 
zur Erhaltung, Reparatur, Nachrüstung, Sicherung oder Sanierung 
von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder Sachen (auch 
gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versicherungs-
nehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder Besitz des 
Versicherungsnehmers standen, auch für solche, die der 
Versicherungsnehmer hergestellt oder geliefert hat. 

Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwehr oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden versicherten 
Umweltschadens, falls nicht betroffene Betriebseinrichtungen, 
Grundstücke oder Sachen des Versicherungsnehmers 
beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserungen 
sind abzuziehen.  

 

10  Nicht versicherte Tatbestände  

Falls im Versicherungsschein oder seinen Nachträgen nicht 
ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt: 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, 
unabhängig davon, ob diese bereits erhebliche nachteilige 
Auswirkungen auf den Erhaltungszustand von Arten und 
natürlichen Lebensräumen oder Gewässer haben oder eine Gefahr 
für die menschliche Gesundheit darstellen, 

10.1  die auf Grundstücken (an Böden oder an Gewässern) 
des Versicherungsnehmers eintreten, die im Eigentum des 
Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm gemietet, 
geleast, gepachtet, geliehen sind oder durch verbotene Eigen-
macht erlangt wurden. Dies gilt auch, soweit es sich um dort 
befindliche geschützte Arten oder natürliche Lebensräume 
handelt.  

10.2 am Grundwasser. 

10.3 infolge der Veränderung der Lagerstätte des 
Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 

10.4  die vor Beginn des Versicherungsvertrages eingetreten 
sind. 

10.5 die sich daraus ergeben, dass der Versicherungsnehmer 
nach Beginn des Versicherungsverhältnisses Grundstücke erwirbt 

oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeitpunkt bereits kontaminiert 
waren.  

10.6 die im Ausland eintreten.  

10.7  die dadurch entstehen oder entstanden sind, dass beim 
Umgang mit Stoffen diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, 
ablaufen, verdampfen, verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge 
in den Boden, in ein Gewässer oder in die Luft gelangen. Dies gilt 
nicht, soweit solche Vorgänge auf einer Betriebsstörung beruhen. 

10.8  die durch betriebsbedingt unvermeidbare, notwendige 
oder in Kauf genommene Einwirkungen auf die Umwelt 
entstehen.  

10.9 durch die Herstellung, Lieferung, Verwendung oder 
Freisetzung von Klärschlamm, Jauche, Gülle, festem Stalldung, 
Pflanzenschutz-, Dünge- oder Schädlingsbekämpfungsmitteln, es 
sei denn, dass diese Stoffe durch plötzliche und unfallartige 
Ereignisse bestimmungswidrig und unbeabsichtigt in die Umwelt 
gelangen, diese Stoffe durch Niederschläge plötzlich 
abgeschwemmt werden oder in andere Grundstücke abdriften, 
die nicht im Besitz des Versicherungsnehmers stehen. 

10.10  die auf Asbest, asbesthaltige Substanzen oder 
Erzeugnisse zurückzuführen sind.  

10.11  die zurückzuführen sind auf  

(1) gentechnische Arbeiten, 

(2) gentechnisch veränderte Organismen (GVO), 

(3) Erzeugnisse, die 

 – Bestandteile aus GVO enthalten 

 – aus oder mit Hilfe von GVO hergestellt wurden. 

10.12 infolge Zwischen-, Endablagerung oder anderweitiger 
Entsorgung von Abfällen ohne die dafür erforderliche behördliche 
Genehmigung, unter fehlerhafter oder unzureichender 
Deklaration oder an einem Ort, der nicht im erforderlichen 
Umfang dafür behördlich genehmigt ist.  

10.13  aus Eigentum, Besitz oder Betrieb von Anlagen oder 
Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen. 

10.14 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahrzeuganhängers 
verursachen. 

Nicht versichert sind Ansprüche wegen Schäden, die der 
Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen 
bestellte oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines 
Wasserfahrzeuges verursachen oder für die sie als Halter oder 
Besitzer eines Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug 
ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 

Falls im Rahmen und Umfang dieses Vertrages eine abweichende 
Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 

10.15 die der Versicherungsnehmer, ein Mitversicherter oder 
eine von ihnen bestellte oder beauftragte Person durch den 
Gebrauch eines Luft- oder Raumfahrzeuges verursachen oder für 
die sie als Halter oder Besitzer eines Luft- oder Raumfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden.  

Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten 
(Versicherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungs-
schutz, so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 

Nicht versichert sind Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden 
durch Luft- oder Raumfahrzeuge aus   

– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung 
von Luft- oder Raumfahrzeugen oder Teilen für Luft- oder Raum-
fahrzeuge, soweit die Teile ersichtlich für den Bau von Luft- oder 
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Raumfahrzeugen oder den Einbau in Luft- oder Raumfahrzeuge 
bestimmt waren;   

– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Über-
holung, Reparatur, Beförderung) an Luft- oder Raumfahrzeugen 
oder deren Teilen. 

10.16  soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) 
richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie bewusst 
von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versicherungsnehmer 
gerichteten behördlichen Anordnungen oder Verfügungen, die 
dem Umweltschutz dienen, abweichen.  

10.17 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen (Versicherungsnehmer oder jeden Mitversicherten) 
richten, die den Schaden dadurch verursachen, dass sie es 
bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen oder nach 
dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder 
Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, 
Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige 
Reparaturen bewusst nicht ausführen.  

10.18 durch Bergbaubetrieb i. S. d. BBergG. 

10.19  die nachweislich auf Kriegsereignissen, anderen 
feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, General-
streik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügungen oder 
Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das Gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Natur-
kräfte ausgewirkt haben.  

10.20 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden vorsätzlich herbeigeführt 
haben. 

10.21 soweit sich diese Pflichten oder Ansprüche gegen die 
Personen richten, die den Schaden dadurch verursacht haben, 
dass sie in Kenntnis von deren Mangelhaftigkeit oder 
Schädlichkeit 

– Erzeugnisse in den Verkehr gebracht oder 

– Arbeiten oder sonstige Leistungen erbracht haben. 

10.22 soweit diese Pflichten oder Ansprüche aufgrund 
vertraglicher Vereinbarung oder Zusage über die gesetzliche 
Verpflichtung des Versicherungsnehmers hinausgehen.  

10.23  die durch Krankheit der dem Versicherungsnehmer 
gehörenden, von ihm gehaltenen oder veräußerten Tiere 
entstanden sind. Es besteht Versicherungsschutz, wenn der 
Versicherungsnehmer beweist, dass er weder vorsätzlich noch 
grob fahrlässig gehandelt hat.  

10.24  durch den Betrieb von Kernenergieanlagen. 

 

11 Versicherungssummen/Maximierung/Serien-

schadenklausel/Selbstbehalt 

11.1 Es gelten die im Versicherungsschein ausgewiesenen 
Versicherungssummen. 

Diese Versicherungssumme bildet auch die Höchstersatzleistung 
des Versicherers für alle Versicherungsfälle eines Versicherungs-
jahres.  

11.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die 
angegebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem 
Versicherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versiche-
rungsschutz auf mehrere entschädigungs- oder ersatzpflichtige 
Personen erstreckt. Sämtliche Kosten gemäß Ziff. 5 werden auf 
die Versicherungssumme angerechnet. 

Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle  

– dieselbe Einwirkung auf die Umwelt,  

– mehrere unmittelbar auf derselben Ursache beruhende 
Einwirkungen auf die Umwelt,  

– mehrere unmittelbar auf den gleichen Ursachen beruhende 
Einwirkungen auf die Umwelt, wenn zwischen den gleichen 

Ursachen ein innerer, insbesondere sachlicher und zeitlicher 
Zusammenhang besteht, oder  

– die Lieferung von Erzeugnissen mit gleichen Mängeln  

gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein 
Versicherungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versiche-
rungsfälle als eingetreten gilt.  

Besteht für mehrere Versicherungsfälle, die auf derselben Ursache 
beruhen, Versicherungsschutz sowohl in der Betriebshaft-
pflichtversicherung (ggfs. inkl. mitversicherter Produkthaftpflicht-
versicherung) oder AKB-Zusatzdeckung als auch in der 
Umwelthaftpflichtversicherung sowie in dieser Umweltschadens-
versicherung, so ist die Ersatzleistung des Versicherers insgesamt 
auf die höchste der je Versicherungsfall in diesen Versicherungen 
vereinbarten Versicherungssummen begrenzt. 

11.3  Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versiche-
rungsfall von den gemäß Ziff. 5 versicherten Kosten den im 
Versicherungsschein ausgewiesenen Selbstbehalt selbst zu tragen. 
Der Versicherer ist auch in diesen Fällen zur Prüfung der 
gesetzlichen Verpflichtung und zur Abwehr unberechtigter 
Inanspruchnahme verpflichtet. 

11.4  Falls die von dem Versicherer verlangte Erledigung eines 
Anspruchs durch Anerkenntnis, Befriedigung oder Vergleich am 
Verhalten des Versicherungsnehmers scheitert, hat der Versicherer 
für den von der Weigerung an entstehenden Mehraufwand an 
Kosten gemäß Ziff. 5 und Zinsen nicht aufzukommen. 

 

12 Nachhaftung 

12.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des 
vollständigen oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos 
oder durch Kündigung des Versicherers oder des Versicherungs-
nehmers, so besteht der Versicherungsschutz für solche 
Umweltschäden weiter, die während der Wirksamkeit der 
Versicherung eingetreten sind, aber zum Zeitpunkt der 
Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch nicht festgestellt 
waren, mit folgender Maßgabe: 

– Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren 
vom Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet. 

– Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nach-
haftungszeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungs-
verhältnisses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in 
Höhe des unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des 
Versicherungsjahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet.  

12.2    Die Regelung der Ziff.12.1 gilt für den Fall ent-
sprechend, dass während der Laufzeit des Versicherungsverhält-
nisses ein versichertes Risiko teilweise wegfällt, mit der Maßgabe, 
dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls des versicherten Risikos 
abzustellen ist. 

 

13 Versicherungsfälle im Ausland  

13.1  Versichert sind abweichend von Ziff. 10.6 im Umfang 
dieses Versicherungsvertrages im Geltungsbereich der EU-Umwelt-
haftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintretende Versicherungsfälle,  

– die auf den Betrieb einer im Inland belegenen Anlage oder 
eine Tätigkeit im Inland i. S. d. Ziff. 2.1 bis 2.8 zurückzuführen 
sind. Dies gilt für Tätigkeiten i. S. d. Ziff. 2.6 und 2.7 nur, wenn 
die Anlagen oder Teile oder Erzeugnisse nicht ersichtlich für das 
Ausland bestimmt waren;  

– aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen, wenn Versicherungsschutz gem. Ziff. 
2.8 vereinbart wurde. 

Versicherungsschutz besteht insoweit abweichend von Ziff. 1.1 
auch für Pflichten oder Ansprüche gemäß nationalen Umset-
zungsgesetzen anderer EU-Mitgliedstaaten, sofern diese Pflichten 
oder Ansprüche den Umfang der o. g. EU-Richtlinie nicht über-
schreiten.  

13.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind 
versichert im Umfang dieses Versicherungsvertrages im Geltungs-
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bereich der EU-Umwelthaftungsrichtlinie (2004/35/EG) eintre-
tende Versicherungsfälle,  

13.2.1 die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von 
Anlagen oder Teilen i. S. v.  Ziff. 2.6 oder Erzeugnisse i. S. v. Ziff. 
2.7 zurückzuführen sind, wenn die Anlagen oder Teile oder 
Erzeugnisse ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 

13.2.2 die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von Anlagen oder Teilen i. S. v. Ziff. 2.6 zurückzuführen 
sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 

13.2.3 die auf die sonstige Montage, Demontage, Instand-
haltung, Wartung oder sonstige Tätigkeiten gemäß Ziff. 2.8 
zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen. 

13.3 Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung für 
im Ausland belegener Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. 
Produktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. 

13.4 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit 
der Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen 
Währungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des 
Versicherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag 
bei einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen 
Geldinstitut angewiesen ist. 

 

14 Kündigung nach Versicherungsfall   

14.1 Das Versicherungsverhältnis kann gekündigt werden, 
wenn  

– vom Versicherer eine Zahlung von Sanierungskosten 
geleistet wurde oder  

– dem Versicherungsnehmer eine Klage über einen unter den 
Versicherungsschutz fallenden Anspruch auf Erstattung der 
Kosten für Sanierungsmaßnahmen/Pflichten gerichtlich zugestellt 
wird.  

Die Kündigung muss dem Vertragspartner in Schriftform 
spätestens einen Monat nach der Schadensersatzzahlung oder der 
Zustellung der Klage zugegangen sein.   

14.2 Kündigt der Versicherungsnehmer, wird seine 
Kündigung sofort nach ihrem Zugang beim Versicherer wirksam. 
Der Versicherungsnehmer kann jedoch bestimmen, dass die 
Kündigung zu einem späteren Zeitpunkt, spätestens jedoch zum 
Ende der laufenden Versicherungsperiode, wirksam wird.  

Eine Kündigung des Versicherers wird einen Monat nach ihrem 
Zugang beim Versicherungsnehmer wirksam. 

 

15  Kündigung nach Veräußerung versicherter 

Unternehmen 

15.1  Wird ein Unternehmen, für das eine Haftpflicht- und 
Umweltschadensversicherung besteht, an einen Dritten veräußert, 
tritt dieser an Stelle des Versicherungsnehmers in die während der 
Dauer seines Eigentums sich aus dem Versicherungsverhältnis 
ergebenden Rechte und Pflichten ein. 

Dies gilt auch, wenn ein Unternehmen aufgrund eines 
Nießbrauchs, eines Pachtvertrages oder eines ähnlichen 
Verhältnisses von einem Dritten übernommen wird. 

15.2  Das Versicherungsverhältnis kann in diesem Falle 

– durch den Versicherer dem Dritten gegenüber mit einer 
Frist von einem Monat, 

– durch den Dritten dem Versicherer gegenüber mit 
sofortiger Wirkung oder auf den Schluss der laufenden 
Versicherungsperiode  

in Schriftform gekündigt werden. 

15.3  Das Kündigungsrecht erlischt, wenn 

– der Versicherer es nicht innerhalb eines Monats von dem 
Zeitpunkt an ausübt, in welchem er vom Übergang auf den 
Dritten Kenntnis erlangt; 

– der Dritte es nicht innerhalb eines Monats nach dem 
Übergang ausübt, wobei das Kündigungsrecht bis zum Ablauf 

eines Monats von dem Zeitpunkt an bestehen bleibt, in dem der 
Dritte von der Versicherung Kenntnis erlangt. 

15.4  Erfolgt der Übergang auf den Dritten während einer 
laufenden Versicherungsperiode und wird das Versicherungs-
verhältnis nicht gekündigt, haften der bisherige Versicherungs-
nehmer und der Dritte für den Versicherungsbeitrag dieser 
Periode als Gesamtschuldner. 

15.5  Der Übergang eines Unternehmens ist dem Versicherer 
durch den bisherigen Versicherungsnehmer oder den Dritten 
unverzüglich anzuzeigen.  

Bei einer schuldhaften Verletzung der Anzeigepflicht besteht kein 
Versicherungsschutz, wenn der Versicherungsfall später als einen 
Monat nach dem Zeitpunkt eintritt, in dem die Anzeige dem 
Versicherer hätte zugehen müssen, und der Versicherer den mit 
dem Veräußerer bestehenden Vertrag mit dem Erwerber nicht 
geschlossen hätte. 

Der Versicherungsschutz lebt wieder auf und besteht für alle 
Versicherungsfälle, die frühestens einen Monat nach dem 
Zeitpunkt eintreten, in dem der Versicherer von der Veräußerung 
Kenntnis erlangt. Dies gilt nur, wenn der Versicherer in diesem 
Monat von seinem Kündigungsrecht keinen Gebrauch gemacht 
hat. 

Der Versicherungsschutz fällt trotz Verletzung der Anzeigepflicht 
nicht weg, wenn dem Versicherer die Veräußerung in dem 
Zeitpunkt bekannt war, in dem ihm die Anzeige hätte zugehen 
müssen. 

 

16 Obliegenheiten bei unmittelbarer Gefahr eines 

Umweltschadens und nach Eintritt eines solchen 

16.1 Jeder Versicherungsfall ist dem Versicherer unverzüglich 
nach Kenntnis durch den Versicherungsnehmer anzuzeigen, auch 
wenn noch keine Sanierungs- oder Kostentragungsansprüche 
erhoben wurden. 

16.2 Dem Versicherungsnehmer obliegt es ferner, den 
Versicherer jeweils unverzüglich und umfassend zu informieren 
über: 

– seine ihm gemäß § 4 Umweltschadensgesetz obliegende 
Information an die zuständige Behörde, 

– behördliches Tätigwerden wegen der Vermeidung oder 
Sanierung eines Umweltschadens gegenüber dem Versicherungs-
nehmer, 

– die Erhebung von Ansprüchen auf Ersatz der einem Dritten 
entstandenen Aufwendungen zur Vermeidung, Begrenzung oder 
Sanierung eines Umweltschadens, 

– den Erlass eines Mahnbescheids, 

– eine gerichtliche Streitverkündung, 

– die Einleitung eines staatsanwaltlichen, behördlichen oder 
gerichtlichen Verfahrens. 

16.3 Der Versicherungsnehmer muss nach Möglichkeit für 
die Abwendung und Minderung des Schadens sorgen. Weisungen 
des Versicherers sind zu befolgen, soweit es für den Versiche-
rungsnehmer zumutbar ist. Er hat dem Versicherer ausführliche 
und wahrheitsgemäße Schadenberichte zu erstatten und ihn bei 
der Schadenermittlung und -regulierung zu unterstützen. Alle 
Umstände, die nach Ansicht des Versicherers für die Bearbeitung 
des Schadens wichtig sind, müssen mitgeteilt sowie alle dafür 
angeforderten Schriftstücke übersandt werden. 

16.4 Maßnahmen und Pflichten im Zusammenhang mit 
Umweltschäden sind unverzüglich mit dem Versicherer 
abzustimmen. 

16.5 Gegen einen Mahnbescheid oder einen Verwaltungsakt 
im Zusammenhang mit Umweltschäden muss der Versicherungs-
nehmer fristgemäß Widerspruch oder die sonst erforderlichen 
Rechtsbehelfe einlegen. Einer Weisung des Versicherers bedarf es 
nicht.  

16.6  Im Widerspruchsverfahren oder einem gerichtlichen 
Verfahren wegen eines Umweltschadens hat der Versicherungs-
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nehmer dem Versicherer die Führung des Verfahrens zu 
überlassen. Im Falle des gerichtlichen Verfahrens beauftragt der 
Versicherer einen Rechtsanwalt im Namen des Versicherungs-
nehmers. Der Versicherungsnehmer muss dem Rechtsanwalt 
Vollmacht sowie alle erforderlichen Auskünfte erteilen und die 
angeforderten Unterlagen zur Verfügung stellen. 
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II. USV-Zusatzbaustein 1 

Falls besonders vereinbart, gilt: 

1  Abweichend von Ziff. I 10.1 besteht im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz auch für Pflichten 
oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz  

– an geschützten Arten oder natürlichen Lebensräumen, die 
sich auf Grundstücken einschließlich Gewässern befinden, die im 
Eigentum des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von 
ihm gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren 

– an Boden, der im Eigentum des Versicherungsnehmers 
steht, stand oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen ist oder war, soweit von diesem Boden Gefahren für die 
menschliche Gesundheit ausgehen. 

Für darüber hinausgehende Pflichten oder Ansprüche für Schäden 
an diesen Böden kann Versicherungsschutz im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages und der Ziff. III (Zusatzbaustein 2) 
vereinbart werden. 

– an Gewässern (nicht jedoch Grundwasser), die im Eigentum 
des Versicherungsnehmers stehen, standen oder von ihm 
gemietet, geleast, gepachtet oder geliehen sind oder waren. 

Soweit es sich hierbei um Grundstücke, Böden oder Gewässer 
handelt, die vom Versicherungsnehmer gemietet, geleast, 
gepachtet oder geliehen sind oder waren, findet Ziff. I 1.1 letzter 
Absatz dann keine Anwendung, wenn der Versicherungsnehmer 
von einer Behörde in Anspruch genommen wird. Das Gleiche gilt, 
wenn er von einem sonstigen Dritten auf Erstattung der diesem 
auf der Grundlage des Umweltschadensgesetzes entstandenen 
Kosten aufgrund gesetzlicher Haftpflichtbestimmungen privat-
rechtlichen Inhalts in Anspruch genommen wird. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im 
Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.  

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des 
Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht 
abweichend von Ziff. I 6 und Ziff. I 7 kein Versicherungsschutz. 

 

2  Abweichend von Ziff. I 10.2 besteht Versicherungsschutz 
auch für Pflichten oder Ansprüche wegen Umweltschäden gemäß 
Umweltschadensgesetz am Grundwasser. 

 

3  Nicht versicherte Tatbestände  

Die in Ziff. I genannten Ausschlüsse finden auch für diesen 
Zusatzbaustein Anwendung. Falls im Versicherungsschein oder 
seinen Nachträgen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, 
gilt: 

Nicht versichert sind:  

3.1  Kosten aus der Dekontamination von Erdreich infolge eines 
auf Grundstücken, die im Eigentum des Versicherungsnehmers 
stehen, standen oder von ihm gemietet, geleast, gepachtet oder 
geliehen sind oder waren, eingetretenen Brandes, Blitzschlages, 
einer Explosion, eines Anpralls oder Absturzes eines Flugkörpers, 
seiner Teile oder seiner Ladung. Dies umfasst auch die Unter-
suchung oder den Austausch von Erdreich, ebenso den Transport 
von Erdreich in eine Deponie und die Ablagerung oder Vernich-
tung von Erdreich. 

Versicherungsschutz für derartige Kosten kann ausschließlich über 
eine entsprechende Sach-/Feuerversicherung vereinbart werden. 

 

3.2 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, die von unter-
irdischen Abwasseranlagen ausgehen.    

3.3 Pflichten oder Ansprüche wegen Schäden, für die der 
Versicherungsnehmer aus einem anderen Versicherungsvertrag 
Ersatz beanspruchen kann.  

 

 

4 Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt 

Es gilt die im Versicherungsschein ausgewiesene Versicherungs-
summe und die Jahreshöchstersatzleistung.  

Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von den 
gemäß Ziff. I 5 versicherten Kosten den im Versicherungsschein 
ausgewiesenen Selbstbehalt selbst zu tragen. Der Versicherer ist 
auch in diesen Fällen zur Prüfung der gesetzlichen Verpflichtung 
und zur Abwehr unberechtigter Inanspruchnahme verpflichtet. 
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III. USV-Zusatzbaustein 2  

 

Falls besonders vereinbart, gilt: 

1  Abweichend von Ziff. I 10.1 und über den Umfang des 
Zusatzbausteins 1 der Ziff. II hinaus besteht im Rahmen und 
Umfang dieses Vertrages Versicherungsschutz für weitergehende 
Pflichten oder Ansprüche zur Sanierung des Bodens wegen 
schädlicher Bodenveränderungen gemäß Bundesbodenschutz-
gesetz, wenn der Versicherungsnehmer Eigentümer, Mieter, 
Leasingnehmer, Pächter oder Entleiher des Bodens und Verur-
sacher des Schadens ist oder war. 

Versicherungsschutz besteht ausschließlich für solche schädlichen 
Bodenveränderungen, die unmittelbare Folge einer plötzlichen 
und unfallartigen, während der Wirksamkeit des Versicherungs-
vertrages eingetretenen Störung des bestimmungsgemäßen 
Betriebes des Versicherungsnehmers sind. Ziff. I 3.2 findet keine 
Anwendung. 

Soweit der Versicherungsnehmer Mieter, Leasingnehmer, Pächter 
oder Entleiher des Bodens ist oder war, findet Ziff. I 1.1 letzter 
Absatz keine Anwendung. 

Der Versicherungsschutz bezieht sich ausschließlich auf die im 
Versicherungsschein deklarierten Grundstücke.  

Für Grundstücke, die der Versicherungsnehmer nach Beginn des 
Versicherungsverhältnisses erwirbt oder in Besitz nimmt, besteht 
abweichend von Ziff. I 6 und Ziff. I 7 kein Versicherungsschutz. 

 

2  Versicherte Kosten 

In Ergänzung zu Ziff. I 5.2 sind die dort genannten Kosten für die 
Sanierung von Schädigungen des Bodens auch dann mitversichert, 
soweit von diesem Boden keine Gefahren für die menschliche 
Gesundheit ausgehen. 

Versichert sind diese Kosten jedoch nur, sofern sie der Versiche-
rungsnehmer nach einer Betriebsstörung 

– aufgrund behördlicher Anordnung aufwenden musste oder  

– diese Kosten nach Abstimmung mit dem Versicherer 
aufgewendet wurden. 

 

3  Nicht versicherte Tatbestände  

3.1  Nicht versichert sind Kosten i. S. v. Ziff. 2, soweit die 
Schädigung des Bodens des Versicherungsnehmers Folge einer 
Betriebsstörung beim Dritten ist. 

3.2  Die in Ziff. I und II genannten Ausschlüsse finden auch für 
diesen Zusatzbaustein Anwendung. 

 

4  Versicherungssummen/Maximierung/Selbstbehalt 

Versicherungsschutz besteht im Rahmen der unter Ziff. II (Zusatz-
baustein 1) vereinbarten Versicherungssumme und der dort 
vereinbarten Selbstbeteiligung.  



Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für die Versicherung 
der Haftpflicht wegen Schäden durch Umwelteinwirkung im Rahmen der 
Betriebs- und Berufshaftpflichtversicherung 

 

Umwelthaftpflicht-Basisversicherung 
(Ausgabe 10.2007) 
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1. Gegenstand der Versicherung 
 
1.1 Versichert ist – abweichend von Ziff. 7.10 b) AHB – im Rahmen 
und Umfang des Vertrages die gesetzliche Haftpflicht privatrechtli-
chen Inhalts des Versicherungsnehmers wegen Personen und 
Sachschäden durch Umwelteinwirkung, wenn diese Umwelteinwir-
kung nicht von Anlagen oder Tätigkeiten ausgeht oder ausgegan-
gen ist, die unter Ziff. 2 fallen. 
 
Mitversichert sind gem. Ziff. 2.1 AHB Vermögensschäden aus der 
Verletzung von Aneignungsrechten, des Rechts am eingerichteten 
und ausgeübten Gewerbebetrieb, wasserrechtlichen Benutzungs-
rechten oder -befugnissen. Sie werden wie Sachschäden behan-
delt. 
 
1.2 Versicherungsschutz besteht auch dann, wenn gelagerte Stoffe 
bei Ihrer Verwendung im räumlichen und gegenständlichen Zu-
sammenhang mit versicherten Anlagen in Boden, Luft oder Wasser 
(einschl. Gewässer) gelangen, ohne in diese eingebracht oder 
eingeleitet zu sein. 
 
1.3 Der Versicherungsschutz bezieht sich auch auf die Haftpflicht 
wegen Schäden eines Dritten, die dadurch entstehen, dass Stoffe 
in Abwässer und mit diesen in Gewässer gelangen. 
 
1.4 Abweichend von Ziff. 2.1 ist mitversichert die gesetzliche Haft-
pflicht aus der Lagerung umweltgefährlicher Stoffe auf dem Be-
triebsgrundstück, sofern die Gesamtlagermenge 500 Liter nicht 
übersteigt, das Fassungsvermögen des einzelnen Behältnisses 
nicht mehr als 60 Liter beträgt und diese Stoffe überwiegend für 
den versicherten Betrieb bestimmt sind. Ausgeschlossen bleiben 
CKW- und PCB-haltige Stoffe. 
 
Wenn diese Mengen überschritten werden, so entfällt die Mitversi-
cherung. Es gelten dann die Bestimmungen über die Vorsorgever-
sicherung (Ziff. 4 AHB). 
 
 

2. Risikobegrenzung 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Umwelteinwirkungen aus 
 
2.1 Anlagen des Versicherungsnehmers, die bestimmt sind, ge-
wässerschädliche Stoffe herzustellen, zu verarbeiten, zu lagern, 
abzulagern, zu befördern oder wegzuleiten (WHG- Anlagen) – s. 
jedoch Ziff. 1.5 –. 
 

2.2 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 1 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen). 
 

2.3 Anlagen des Versicherungsnehmers, die nach dem Umwelt- 
schutzdienenden Bestimmungen einer Genehmigungs- oder An-
zeigepflicht unterliegen (sonstige deklarierungspflichtige Anlagen). 
 
2.4 Abwasseranlagen des Versicherungsnehmers oder dem Ein-
bringen oder Einleiten von Stoffen in ein Gewässer oder Einwirken 
auf ein Gewässer derart, dass die physikalische, chemische oder 
biologische Beschaffenheit des Wassers verändert wird, durch den 
Versicherungsnehmer (Abwasseranlagen- und Einwirkungsrisiko). 
 
2.5 Anlagen des Versicherungsnehmers gem. Anhang 2 zum 
Umwelthaftungsgesetz (UmweltHG-Anlagen / Pflichtversicherung). 
 
2.6 Planung, Herstellung, Lieferung, Montage, Demontage, In-
standhaltung und Wartung von Anlagen gem. Ziff. 2.1 – 2.5 oder 
Teilen, die ersichtlich für Anlagen gem. Ziff. 2.1 – 2.5 bestimmt 
sind. 
 
 

3. Fakultative Erweiterung des Versicherungs-
schutzes 
 
Falls ausdrücklich vereinbart, ist – abweichend von Ziff. 2.6 – 
versichert die gesetzliche Haftpflicht aus Planung, Herstellung, 
Lieferung, Montage, Demontage, Instandhaltung und Wartung von 
Anlagen gem. Ziff. 2.1 – 2.5 oder Teilen, die ersichtlich für Anlagen 
gem. Ziff. 2.1 – 2.5 bestimmt sind, wenn der Versicherungsnehmer 
nicht selbst Inhaber der Anlagen ist. 
(Umwelthaftpflicht-Regress) 
 
Der Ausschluss von Schäden durch Abwässer gem. Ziff. 7.14 (1) 
AHB findet insoweit keine Anwendung. 
 
Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungsfalls werden unter den 
in Ziff. 5 genannten Voraussetzungen durch den Versicherer er-
setzt, sofern Regressansprüche des Inhabers der Anlage gegen 
den Versicherungsnehmer bestehen können. 
 
 

4. Versicherungsfall 
 
Versicherungsfall ist – abweichend von Ziff. 1.1 AHB - die nach-
prüfbare erste Feststellung des Personenschadens (Tod, Verlet-
zung oder Gesundheitsschädigung von Menschen), Sachschadens 
(Beschädigung oder Vernichtung von Sachen) oder eines gem. Ziff. 
1.1 mitversicherten Vermögensschadens durch den Geschädigten, 
einen sonstigen Dritten oder den Versicherungsnehmer. 
 
Der Versicherungsfall muss während der Wirksamkeit der Versi-
cherung eingetreten sein. Hierbei kommt es nicht darauf an, ob zu 
diesem Zeitpunkt bereits Ursache oder Umfang des Schadens oder 
die Möglichkeit zur Erhebung von Haftpflichtansprüchen erkennbar 
war. 
 
 

5. Aufwendungen vor Eintritt des Versicherungs-
falles 
 
5.1 Der Versicherer ersetzt, auch ohne dass ein Versicherungsfall 
eingetreten ist, 
 
– nach einer Störung des Betriebes 
 
oder 
 
– aufgrund behördlicher Anordnung 
 
Aufwendungen des Versicherungsnehmers für Maßnahmen zur 
Abwendung oder Minderung eines sonst unvermeidbar eintreten-
den Personen-, Sach- oder gem. Ziff. 1.1 mitversicherten Vermö-
gensschadens. 

 
Die Feststellung der Störung des Betriebes oder die behördliche 
Anordnung müssen in die Wirksamkeit der Versicherung fallen, 
wobei maßgeblich der frühere Zeitpunkt ist. 

 
5.2 Aufwendungen aufgrund behördlicher Anordnungen im Sinne 
der Ziff. 5.1 werden unter den dort genannten Voraussetzungen 
unbeschadet der Tatsache übernommen, dass die Maßnahmen 
durch den Versicherungsnehmer oder im Wege der Ersatzvornah-
me durch die Behörde ausgeführt werden. 
 
5.3 Der VN ist verpflichtet 
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5.3.1 dem Versicherer die Feststellung einer derartigen Störung 
des Betriebes oder eine behördliche Anordnung unverzüglich 
anzuzeigen und 
 
alles zu tun, was erforderlich ist, die Aufwendungen auf den Um-
fang zu begrenzen, der notwendig und objektiv geeignet ist, den 
Schadeneintritt zu verhindern oder den Schadenumfang zu min-
dern und 
 
auf Verlangen des Versicherers fristgemäß Widerspruch gegen 
behördliche Anordnungen einzulegen 
 
oder 
 
5.3.2 sich mit dem Versicherer über die Maßnahmen abzustimmen. 
 
5.4 Verletzt der VN eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten 
vorsätzlich, so werden ihm im Rahmen des für Aufwendungen 
gem. Ziff. 5 vereinbarten Gesamtbetrages nur die notwendigen und 
objektiv geeigneten Aufwendungen ersetzt. 
 
Verletzt der VN eine der in Ziff. 5.3 genannten Obliegenheiten grob 
fahrlässig, so ist der Versicherer berechtigt, etwaige über die not-
wendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen hinausgehende 
Aufwendungen in einem der Schwere des Verschuldens des VN 
entsprechenden Verhältnis zu kürzen; die Beweislast für das Nicht-
vorliegen einer groben Fahrlässigkeit trägt der VN. 
 
Abweichend von Abs. 1 und 2 bleibt der VN zum Ersatz etwaiger 
über die notwendigen und objektiv geeigneten Aufwendungen 
hinausgehender Aufwendungen verpflichtet, soweit die Verletzung 
der Obliegenheit nicht für den Umfang der Leistungspflicht des 
Versicherers ursächlich ist. 
 
5.5 Aufwendungen werden im Rahmen der vereinbarten Versiche-
rungssumme und der Jahreshöchstersatzleistung bis zu einem 
Gesamtbetrag von 300.000 EUR je Störung des Betriebes oder 
behördlicher Anordnung und Versicherungsjahr ersetzt. 
 
Der Versicherungsnehmer hat von den Aufwendungen 500 EUR 
selbst zu tragen. 
 
Kommt es trotz Durchführung der Maßnahmen zu einem Schaden, 
so werden die vom Versicherer ersetzten Aufwendungen auf die für 
den Versicherungsfall maßgebende Versicherungssumme ange-
rechnet, es sei denn, dass der Ersatz dieser Aufwendungen im 
Rahmen der Jahreshöchstersatzleistung eines früheren Versiche-
rungsjahres die Ersatzleistung für Versicherungsfälle tatsächlich 
gemindert hat. 
 
5.6 Nicht ersatzfähig sind in jedem Falle Aufwendungen – auch 
soweit sie sich mit Aufwendungen im Sinne der Ziff. 5.1 decken – 
zur Erhaltung, Reparatur, Erneuerung, Nachrüstung, Sicherung 
oder Sanierung von Betriebseinrichtungen, Grundstücken oder 
Sachen (auch gemietete, gepachtete, geleaste und dgl.) des Versi-
cherungsnehmers; auch für solche, die früher im Eigentum oder 
Besitz des Versicherungsnehmers standen. 
 
Ersetzt werden jedoch solche Aufwendungen zur Abwendung oder 
Minderung eines sonst unvermeidbar eintretenden Personen-, 
Sach- oder gemäß Ziff. 1.1 mitversicherten Vermögensschadens, 
falls Betriebseinrichtungen, Grundstücke oder Sachen des Versi-
cherungsnehmers, die von einer Umwelteinwirkung nicht betroffen 
sind, beeinträchtigt werden müssen. Eintretende Wertverbesserun-
gen sind abzuziehen. 
 
 

6. Nicht versicherte Tatbestände 
 
Nicht versichert sind 
 

6.1 Ansprüche wegen Schäden, die dadurch entstehen oder ent-
standen sind, dass beim Umgang mit wassergefährdenden Stoffen 
diese Stoffe verschüttet werden, abtropfen, ablaufen, verdampfen, 
verdunsten oder durch ähnliche Vorgänge in den Boden oder ein 
Gewässer gelangen. Das gilt nicht, soweit solche Vorgänge auf 
einer Störung des Betriebes beruhen. 
 
6.2 Ansprüche wegen Schäden, die durch betriebsbedingt unver-
meidbare, notwendige oder in Kauf genommene Umwelteinwirkun-
gen entstehen. 
 
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer den Nachweis 
erbringt, dass er nach dem Stand der Technik zum Zeitpunkt der 
schadenursächlichen Umwelteinwirkungen unter den Gegebenhei-
ten des Einzelfalles die Möglichkeiten derartiger Schäden nicht 
erkennen musste. 
 
 
Zu Ziff. 6.1 und Ziff. 6.2 gilt:  
  
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war.  
Das gilt nicht, wenn der Versicherungsnehmer die Obliegenheit 
arglistig verletzt hat. 
 
6.3 Ansprüche wegen bei Vertragsbeginn bereits eingetretener 
Schäden. 
 
6.4 Ansprüche wegen Schäden, für die nach Maßgabe früherer 
Versicherungsverträge Versicherungsschutz besteht oder hätte 
beantragt werden können. 
 
6.5 Ansprüche wegen Schäden, die sich daraus ergeben, dass der 
Versicherungsnehmer nach Beginn des Versicherungsverhältnis-
ses Grundstücke erwirbt oder in Besitz nimmt, die zu diesem Zeit-
punkt bereits von einer Umwelteinwirkung betroffen waren. 
 
6.6 Ansprüche wegen Schäden aus Eigentum, Besitz oder Betrieb 
von Anlagen oder Einrichtungen zur Endablagerung von Abfällen. 
 
6.7 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsneh-
mer hergestellte oder gelieferte Erzeugnisse, durch Arbeiten oder 
sonstige Leistungen nach Ausführung der Leistung oder nach 
Abschluss der Arbeiten entstehen (Produkthaftpflicht). 
 
Wird Versicherungsschutz nach Ziff. 3 genommen, gilt dieser Aus-
schluss insoweit nicht. 
 
6.8 Ansprüche wegen Schäden, die durch vom Versicherungsneh-
mer hergestellte oder gelieferte Abfälle nach Auslieferung entste-
hen. 
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6.9 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie bewusst von Gesetzen, Verordnungen oder an den Versi-
cherungsnehmer gerichteten behördlichen Anordnungen oder 
Verfügungen, die dem Umweltschutz dienen, abweichen. 
 
 
6.10 Ansprüche gegen die Personen (Versicherungsnehmer oder 
jeden Mitversicherten), die den Schaden dadurch verursachen, 
dass sie es bewusst unterlassen, die vom Hersteller gegebenen 
oder nach dem Stand der Technik einzuhaltenden Richtlinien oder 
Gebrauchsanweisungen für Anwendung, regelmäßige Kontrollen, 
Inspektionen oder Wartungen zu befolgen oder notwendige Repa-
raturen bewusst nicht ausführen. 
 
Zu Ziff. 6.9 und Ziff. 6.10 gilt: 
 
Wird eine Obliegenheit aus diesem Vertrag vorsätzlich verletzt, 
verliert der Versicherungsnehmer seinen Versicherungsschutz. Bei 
grob fahrlässiger Verletzung einer Obliegenheit ist der Versicherer 
berechtigt, seine Leistung in einem der Schwere des Verschuldens 
des Versicherungsnehmers entsprechenden Verhältnis zu kürzen.  
 
Der vollständige oder teilweise Wegfall des Versicherungsschutzes 
hat bei Verletzung einer nach Eintritt des Versicherungsfalls beste-
henden Auskunfts- oder Aufklärungsobliegenheit zur Vorausset-
zung, dass der Versicherer den Versicherungsnehmer durch ge-
sonderte Mitteilung in Textform auf diese Rechtsfolge hingewiesen 
hat. 
 
Weist der Versicherungsnehmer nach, dass er die Obliegenheit 
nicht grob fahrlässig verletzt hat, bleibt der Versicherungsschutz 
bestehen. 
 
Der Versicherungsschutz bleibt auch bestehen, wenn der Versiche-
rungsnehmer nachweist, dass die Verletzung der Obliegenheit 
weder für den Eintritt oder die Feststellung des Versicherungsfalls 
noch für die Feststellung oder den Umfang der dem Versicherer 
obliegenden Leistung ursächlich war. Das gilt nicht, wenn der 
Versicherungsnehmer die Obliegenheit arglistig verletzt hat. 
 
6.11 Ansprüche wegen genetischer Schäden. 
 
6.12 Ansprüche 
 
- wegen Bergschäden (i. S. d. § 114 BBergG), soweit es sich han-
delt um die Beschädigung von Grundstücken, deren Bestandteilen 
und Zubehör; 
 
- wegen Schäden beim Bergbaubetrieb (i. S. d. § 114 BBergG) 
durch schlagende Wetter, Wasser- und Kohlensäureeinbrüche 
sowie Kohlenstaubexplosionen. 
 
6.13 Ansprüche wegen Schäden infolge der Veränderung der 
Lagerstätte des Grundwassers oder seines Fließverhaltens. 
 
6.14 Ansprüche wegen Schäden, die nachweislich auf Kriegsereig-
nissen, anderen feindseligen Handlungen, Aufruhr, inneren Unru-
hen, Generalstreik, illegalem Streik oder unmittelbar auf Verfügun-
gen oder Maßnahmen von hoher Hand beruhen; das gleiche gilt für 
Schäden durch höhere Gewalt, soweit sich elementare Naturkräfte 
ausgewirkt haben. 
 
6.15 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Kraftfahrzeuges oder Kraftfahr-
zeuganhängers verursachen. 
 

Nicht versichert ist die Haftpflicht wegen Schäden, die der Versi-
cherungsnehmer, ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte 
oder beauftragte Person durch den Gebrauch eines Wasserfahr-

zeuges verursachen oder für die sie als Halter oder Besitzer eines 
Wasserfahrzeuges in Anspruch genommen werden. 
 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 

Eine Tätigkeit der in Abs. 1 und Abs. 2 genannten Personen an 
einem Kraftfahrzeug, Kraftfahrzeuganhänger und Wasserfahrzeug 
ist kein Gebrauch i. S. dieser Bestimmung, wenn keine dieser 
Personen Halter oder Besitzer des Fahrzeuges ist und wenn das 
Fahrzeug hierbei nicht in Betrieb gesetzt wird. 
 

Falls im Rahmen und Umfang des Vertrages eine abweichende 
Regelung getroffen wurde, gilt dieser Ausschluss insoweit nicht. 
 
6.16 Ansprüche wegen Schäden, die der Versicherungsnehmer, 
ein Mitversicherter oder eine von ihnen bestellte oder beauftragte 
Person durch den Gebrauch eines Luftfahrzeuges verursachen 
oder für die sie als Halter oder Besitzer eines Luftfahrzeuges in 
Anspruch genommen werden. 
 
Besteht nach diesen Bestimmungen für einen Versicherten (Versi-
cherungsnehmer oder Mitversicherten) kein Versicherungsschutz, 
so gilt das auch für alle anderen Versicherten. 
 
Nicht versichert ist die Haftpflicht aus 
 
– der Planung oder Konstruktion, Herstellung oder Lieferung von 
Luftfahrzeugen oder Teilen für Luftfahrzeuge, soweit die Teile 
ersichtlich für den Bau von Luftfahrzeugen oder den Einbau in 
Luftfahrzeuge bestimmt waren, 
 
– Tätigkeiten (z. B. Montage, Wartung, Inspektion, Überholung, 
Reparatur, Beförderung) an Luftfahrzeugen oder Luftfahrzeugtei-
len, 
 
und zwar wegen Schäden an Luftfahrzeugen, der mit diesen beför-
derten Sachen, der Insassen sowie wegen sonstiger Schäden 
durch Luftfahrzeuge. 
 
6.17 Ansprüche wegen Schäden im Zusammenhang mit Asbest. 
 
 

7. Versicherungssummen / Maximierung / Serien-
schadenklausel / Selbstbehalt 
 
7.1 Versicherungssummen: s. Eintragung im An-
trag/Versicherungsschein bzw. Nachträgen zum Versicherungs-
schein. 
 
7.2 Für den Umfang der Leistung des Versicherers bildet die ange-
gebene Versicherungssumme die Höchstgrenze bei jedem Versi-
cherungsfall. Dies gilt auch dann, wenn sich der Versicherungs-
schutz auf mehrere entschädigungspflichtige Personen erstreckt. 
 
Mehrere während der Wirksamkeit der Versicherung eintretende 
Versicherungsfälle 
 
- durch dieselbe Umwelteinwirkung 
 
- durch mehrere unmittelbar auf derselben Ursache oder unmittel-
bar auf den gleichen Ursachen beruhenden Umwelteinwirkungen, 
wenn zwischen gleichen Ursachen ein innerer, insbesondere sach-
licher und zeitlicher, Zusammenhang besteht, 
 
gelten unabhängig von ihrem tatsächlichen Eintritt als ein Versiche-
rungsfall, der im Zeitpunkt des ersten dieser Versicherungsfälle als 
eingetreten gilt. 
 
Ziff. 6.3 AHB wird gestrichen. 
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7. 3 Der Versicherungsnehmer hat bei jedem Versicherungsfall von 
der Schadenersatzleistung 500 EUR selbst zu tragen. 
 
 
 

8. Nachhaftung 
 
8.1 Endet das Versicherungsverhältnis wegen des vollständigen 
oder dauernden Wegfalls des versicherten Risikos oder durch 
Kündigung des Versicherers oder des Versicherungsnehmers, so 
besteht der Versicherungsschutz für solche Personen-, Sach-, oder 
gem. Ziff. 1.1 mitversicherte Vermögensschäden weiter, die wäh-
rend der Wirksamkeit der Versicherung eingetreten sind, aber zum 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses noch 
nicht festgestellt waren, mit folgender Maßgabe: 
 
- Der Versicherungsschutz gilt für die Dauer von 3 Jahren vom 
Zeitpunkt der Beendigung des Versicherungsverhältnisses an 
gerechnet. 
 
- Der Versicherungsschutz besteht für die gesamte Nachhaftungs-
zeit im Rahmen des bei Beendigung des Versicherungsverhältnis-
ses geltenden Versicherungsumfanges, und zwar in Höhe des 
unverbrauchten Teils der Versicherungssumme des Versicherungs-
jahres, in dem das Versicherungsverhältnis endet. 
 
8.2 Ziff. 8.1 gilt für den Fall entsprechend, dass während der Lauf-
zeit des Versicherungsverhältnisses ein versichertes Risiko teilwei-
se wegfällt, mit der Maßgabe, dass auf den Zeitpunkt des Wegfalls 
des versicherten Risikos abzustellen ist. 
 
 

9. Versicherungsfälle im Ausland 
 

9.1 Eingeschlossen sind im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen 
– abweichend von Ziff. 7.9 AHB – auch im Ausland eintretende 
Versicherungsfälle, 
 

- die auf eine Umwelteinwirkung im Inland oder eine Tätigkeit im 
Sinne der Ziff. 3 im Inland zurückzuführen sind. Dies gilt für Tätig-
keiten im Sinne der Ziff. 3 nur, wenn die Anlagen oder Teile nicht 
ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 
 

- aus Anlass von Geschäftsreisen oder aus der Teilnahme an 
Ausstellungen und Messen. 
 
9.2 Nur aufgrund ausdrücklicher Vereinbarung sind eingeschlossen 
im Umfang von Ziff. 1 dieser Bedingungen – abweichend von Ziff. 
7.9 AHB – auch im Ausland eintretende Versicherungsfälle, 
 
9.2.1 - die auf die Planung, Herstellung oder Lieferung von Anlagen 
oder Teilen im Sinne von Ziff. 3 zurückzuführen sind, wenn die 
Anlagen oder Teile ersichtlich für das Ausland bestimmt waren; 
 
 
9.2.2 - die auf die Montage, Demontage, Instandhaltung oder 
Wartung von Anlagen oder Teilen im Sinne von Ziff. 3 zurückzufüh-
ren sind, wenn diese Tätigkeiten im Ausland erfolgen; 
 
9.2.3 - die auf die sonstige Montage, Demontage, Instandhaltung 
oder Wartung zurückzuführen sind, wenn diese Tätigkeiten im 
Ausland erfolgen. 
 
 
Zu Ziff. 9.2 
 
Der Versicherungsschutz besteht nur für solche Personen- und 
Sachschäden, die Folgen einer plötzlichen und unfallartigen Stö-
rung des bestimmungsgemäßen Betriebes sind. Aufwendungen vor 
Eintritt des Versicherungsfalles gemäß Ziff. 5 werden nicht ersetzt. 
 

Zu Ziff. 9.2.2 und 9.2.3 
 
Besonderer Vereinbarung bedarf die Versicherung der Haftpflicht 
für im Ausland belegene Anlagen oder Betriebsstätten, z. B. Pro-
duktions- oder Vertriebsniederlassungen, Läger und dgl. 
 
9.3 Ausgeschlossen sind Haftpflichtansprüche aus Arbeitsunfällen 
von Personen, die vom Versicherungsnehmer im Ausland einge-
stellt oder dort mit der Durchführung von Arbeiten betraut worden 
sind.  
 
Eingeschlossen bleiben jedoch Haftpflichtansprüche aus Arbeitsun-
fällen, die den Bestimmungen des Siebten Buches des Sozialge-
setzbuches VII (SGB VII) unterliegen (siehe Ziff. 7.9 AHB). 
 
9.4 Bei Versicherungsfällen in den USA/US-Territorien und Kanada 
oder bei vor Gerichten in den USA/US-Territorien und Kanada 
werden - abweichend von Ziff. 6.5 AHB - die Aufwendungen des 
Versicherers für Kosten als Leistungen auf die Versicherungssum-
me angerechnet. 
 

Kosten sind: 
 

Anwalts-, Sachverständigen-, Zeugen- und Gerichtskosten, Auf-
wendungen zur Abwendung oder Minderung des Schadens bei 
oder nach Eintritt des Versicherungsfalls sowie Schadenermitt-
lungskosten, auch Reisekosten, die dem Versicherer nicht selbst 
entstehen. Das gilt auch dann, wenn die Kosten auf Weisung des 
Versicherers entstanden sind. 
 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
 
auf Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages. 
 
nach den Artikeln 1792 ff. und 2270 und den damit im Zusammen-
hang stehenden Regressansprüchen nach Art. 1147 des französi-
schen Code Civil oder gleichartiger Bestimmungen anderer Länder; 
 
wegen Schäden im Zusammenhang mit Asbest. 
 
9.5 Die Leistungen des Versicherers erfolgen in Euro. Soweit der 
Zahlungsort außerhalb der Staaten, die der Europäischen Wäh-
rungsunion angehören, liegt, gelten die Verpflichtungen des Versi-
cherers mit dem Zeitpunkt als erfüllt, in dem der Euro-Betrag bei 
einem in der Europäischen Währungsunion gelegenen Geldinstitut 
angewiesen ist. 
 
 

10. Inländische Versicherungsfälle vor Gerichten 
in USA/US-Territorien und Kanada 
 
Für Ansprüche, die vor Gerichten in den USA/US-Territorien und 
Kanada geltend gemacht werden, gilt: 
 

10.1 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche auf 
Entschädigung mit Strafcharakter, insbesondere punitive oder 
exemplary damages. 
 
10..2 
Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen bleiben Ansprüche 
wegen Schäden im Zusammenhang mit Asbest. 
 
10.3 
Aufwendungen des Versicherers für Kosten – abweichend von Ziff. 
6.5 AHB – werden als Leistungen auf die Versicherungssumme 
angerechnet. 
 

 


